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Nr. 15	 München,	den	6.	November	2015	 70.	Jahrgang

Nach	einer	europaweiten	Ausschreibung	wird	ab	dem	1.	Januar	2016	der	Münchner	Verlag	C.	H.	Beck	oHG	
den	Betrieb	der	Datenbank	BAYERN-RECHT	vom	bisherigen	Dienstleister	(juris	GmbH)	übernehmen	und	fort-
führen. Das heißt: Ab	dem	1.	Januar	2016	wird	der	Zugang	zur	juris-Datenbank	abgeschaltet	und	der	Zugang	
zur		Beck-Datenbank	freigeschaltet.	Die	Datenbankinhalte	bleiben	im	Wesentlichen	gleich.

Neben	dem	kompletten	bayerischen	Landesrecht	werden	das	vollständige	relevante	Bundes-	und	EU-Recht	sowie	
wichtige	Teile	des	Rechts	der	anderen	Bundesländer	zur	Verfügung	stehen.	Auch	die	Rechtsprechungsdaten-
bank	des	Beck-Verlags	mit	rund	einer	Million	redaktionell	aufbereiteter	Entscheidungen	aller	Gerichtsbarkeiten	
und	Instanzen	wird	recherchierbar	sein.	Ein	umfangreiches	Schulungskonzept	und	die	anwenderfreundlichen	
	Datenbank-	und	Recherchestrukturen	werden	zu	einem	reibungslosen	Übergang	beitragen.

Wichtiger	Hinweis	zur	Datenbank	BAYERN-RECHT
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Änderungstarifvertrag	Nr.	6	 
zum	Tarifvertrag	zur	Regelung	der	 

Arbeitsbedingungen	von	Beschäftigten	in	 
forstwirtschaftlichen	Verwaltungen,	 

Einrichtungen	und	Betrieben	der	Länder	 
(TV-L-Forst)

vom	6.	Mai	2015

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
ertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

der	Industriegewerkschaft	Bauen-Agrar-Umwelt,	 
-	Bundesvorstand	-,

andererseits

wird	Folgendes	vereinbart:

§	1	 
Wiederinkraftsetzung	der	gekündigten	Entgelttabelle

Die	gekündigte	Anlage	B	des	Tarifvertrages	zur	Regelung	
der	Arbeitsbedingungen	von	Beschäftigten	in	forstwirt-
schaftlichen	Verwaltungen,	Einrichtungen	und	Betrieben	
der	Länder	(TV-L-Forst)	vom	18.	Dezember	2007	in	der	
Fassung	des	Änderungstarifvertrages	Nr.	5	vom	16.	Mai	
2013	wird	für	die	Zeit	vom	1.	Januar	2015	bis	28.	Februar	
2015	wieder	in	Kraft	gesetzt.

§	2	 
Änderung	des	TV-L-Forst

Der Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen 
von	Beschäftigten	in	forstwirtschaftlichen	Verwaltungen,	
Einrichtungen	und	Betrieben	der	Länder	 (TV-L-Forst)	
vom 18. Dezember 2007, zuletzt geändert durch den 
	Änderungstarifvertrag	Nr.	5	vom	16.	Mai	2013,	wird	wie	
folgt geändert:

1.	 §	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Im	Einleitungssatz	werden	die	Wörter	„Nr.	7	vom	
9. März	2013“	durch	die	Wörter	„Nr.	8	vom	28.	März	
2015“	ersetzt.

b)	 In	Nr.	9	wird	Ziffer	1	wie	folgt	gefasst:

“1.	§	20	Absatz	2	gilt	in	folgender	Fassung:

“(2)	 Die	 Jahressonderzahlung	 beträgt	 bei	
	Beschäftigten	in	den	Entgeltgruppen	E	1	
bis	E	8

im	Tarifgebiet	West

im	Kalenderjahr
2015 ab	2016

81 v. H. 95 v. H.

in	den	Ländern	Brandenburg	und	Mecklen-
burg-Vorpommern

im	Kalenderjahr
2015 2016 2017 2018 ab	2019
62,7 
v. H.

80,9 
v. H.

85,6 
v. H.

90,3 
v. H.

95,0 
v. H.

2034.1.1-F,	2034.3.1-F

Tarifverträge	der	Länder	–	Forst

Bekanntmachung	 
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	 

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	14.	Oktober	2015,	Az.	25	-	P	2627	-	3/20

Abschnitt I

Nachstehend	werden	folgende	Tarifverträge	zum	Vollzug	
bekannt	gegeben:

1.	 Änderungstarifvertrag	Nr.	 6	 vom	 6.	Mai	 2015	 zum	
 Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen von 
Beschäftigten	in	forstwirtschaftlichen	Verwaltungen,	
Einrichtungen	und	Betrieben	der	Länder	(TV-L-Forst)	
vom	18.	Dezember	2007	(StAnz.	2008	Nr.	15),	der	zuletzt	
durch	Änderungstarifvertrag	Nr.	5	vom	16.	Mai	2013	
(FMBl.	S.	274,	StAnz.	Nr.	37)	geändert	worden	ist;

2.	 Änderungstarifvertrag	Nr.	 5	 vom	 6.	Mai	 2015	 zum	
	Tarifvertrag	 zur	 Überleitung	 der	 Beschäftigten	 der	
Länder	aus	dem	Geltungsbereich	des	MTW/MTW-O	
in	den	TV-Forst	und	zur	Regelung	des	Übergangsrechts	
	(TVÜ-Forst)	 vom	 18.	 Dezember	 2007	 (StAnz.	 2008	
Nr. 15),	der	zuletzt	durch	Änderungstarifvertrag	Nr.	4	
vom	16.	Mai	2013	(FMBl.	S.	274,	295;	StAnz.	Nr.	37)	
geändert	worden	ist;

3.	 Änderungstarifvertrag	Nr.	 5	 vom	 6.	Mai	 2015	 zum	
	Tarifvertrag	für	Auszubildende	zum	Forstwirt	in	forst-
wirtschaftlichen	 Verwaltungen,	 Einrichtungen	 und	
Betrieben	der	Länder	(TVA-L-Forst)	vom	17.	Dezember	
2008	(FMBl.	2009	S.	42,	StAnz.	2009	Nr.	10),	der	zuletzt	
durch	Änderungstarifvertrag	Nr.	4	vom	16.	Mai	2013	
(FMBl.	S.	274,	295;	StAnz.	Nr.	37)	geändert	worden	ist;

4.	 Anschlusstarifvertrag	 für	 Beschäftigte	 in	 forstwirt-
schaftlichen	Verwaltungen,	Einrichtungen	und	Betrie-
ben	der	Länder	vom	1.	September	2015.

Die	Tarifverträge	zu	Nrn.	1	bis	3	wurden	abgeschlossen	
mit	der	Industriegewerkschaft	Bauen-Agrar-Umwelt,	Bun-
desvorstand.

Der	Tarifvertrag	zu	Nr.	4	wurde	abgeschlossen	mit	dem	
dbb beamtenbund und tarifunion, vertreten durch den 
Fachvorstand	Tarifpolitik.	Vom	Abdruck	der	 in	§	1	des	
Anschlusstarifvertrages genannten Anlagen Nrn. 1 bis 3 
wurde	abgesehen.	Insoweit	wird	auf	die	Tarifverträge	zu	
Nrn.	1	bis	3	verwiesen,	die	Bestandteile	dieser	Bekannt-
machung sind.

Abschnitt II

Die	Tarifverträge	sind	im	Intranet	abrufbar	(www.stmf.
bybn.de;	Rubrik:	Personal/Tarifvertrag	für	den	öffentlichen	
Dienst	der	Länder/Änderungstarifverträge	und	weitere	In-
formationen)	und	stehen	im	Internet	als	Download	(www.
stmf.bayern.de/download/entwtvuel2006/tarifvertrag.zip)	
zur Verfügung.

L a z i k	  
Ministerialdirektor

Tarifrecht 
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im Land Sachsen

im	Kalenderjahr
2015 2016 2017 2018 ab	2019
51,7 
v. H.

56,4 
v. H.

61,1 
v. H.

65,8 
v. H.

70,5 
v. H.

in den Ländern Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen

im	Kalenderjahr
2015 2016 2017 2018 ab	2019
51,7 
v. H.

80,9 
v. H.

85,6 
v. H.

90,3 
v. H.

95,0 
v. H.

der	Bemessungsgrundlage	nach	Absatz	3.“

c)	 In	§	3	Absatz	4	Buchstabe	f	wird	das	Datum	„31.	De-
zember	2014“	durch	das	Datum	„31.	Dezember	2016“	
ersetzt.

2.	Die	Anlagen	werden	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Anlage	A	werden	in	Entgeltgruppe	7	Fallgruppe 1	
nach	dem	Wort	„Nationalparks“	die	Wörter	„oder	Bio-
sphärenreservaten“	eingefügt.

b)	Die	Anlage	B	wird	durch	die	Anlage	1	dieses	Tarif-
vertrages ersetzt.

§	3	 
Weitere	Änderung	des	TV-L-Forst	zum	1.	Januar	2016

§ 2 Nr. 7 erhält die folgende Fassung:

„Nr.	7	 
Zu	§	18

§ 18 gilt in folgender Fassung:

„§	18	 
Leistungsentgelt	im	Land	Sachsen

(1)	 1Im	Land	Sachsen	wird	ein	Leistungsentgelt	zusätz-
lich zum Tabellenentgelt gezahlt. 2Das Leistungs-
entgelt	soll	dazu	beitragen,	die	Effizienz	der	forst-
wirtschaftlichen	Verwaltungen,	Einrichtungen	und	
Betriebe	zu	stärken	und	die	Dienstleistungen	zu	ver-
bessern. 3Zugleich	sollen	Motivation	und	Eigenver-
antwortung	der	Beschäftigten	gestärkt	werden.

(2)	 1Die	vereinbarte	Zielgröße	ist	8	v.	H.	2Bis	zu		einer	
anderen	 Vereinbarung	 wird	 ein	 	Gesamtvolumen	
von	 2,5  v.	H.	 der	 ständigen	 Monatsentgelte	 für	
das Leistungsentgelt zur Verfügung gestellt. 
 3Bemessungsgrundlage	ist	die	Summe	der	ständigen	
	Monatsentgelte	des	Vorjahres	aller	Beschäftigten	des	
Landes Sachsen, die unter diesen Tarifvertrag fallen. 
4Es		besteht	die	Verpflichtung,	die	Leistungsentgelte	
jährlich auszuzahlen.

Protokollerklärung	zu	§	18	Absatz	2:
1Ständige	 Monatsentgelte	 sind	 insbesondere	 das	
	Tabellenentgelt	(ohne	Sozialversicherungsbeiträge	
des	Arbeitgebers	und	dessen	Kosten	für	die	betrieb-
liche	Altersvorsorge),	 die	 in	Monatsbeträgen	 fest-
gelegten	Zulagen	einschließlich	Besitzstandszulagen	
sowie	Entgelt	im	Krankheitsfall	(§	22)	und	bei	Urlaub,	
soweit	diese	Entgelte	in	dem	betreffenden	Kalender-
jahr	ausgezahlt	worden	sind.	2Nicht einbezogen sind 
dagegen	insbesondere	Abfindungen,	Aufwandsent-
schädigungen	(zum	Beispiel	Fahrzeugentschädigung,	
Motorsägenentschädigung),	Einmalzahlungen,	Jah-
ressonderzahlungen,	Leistungsentgelte,	Strukturaus-

gleiche,	unständige	Entgeltbestandteile	und	Entgelte	
der	außertariflichen	Beschäftigten.

(3)	 1Das	Leistungsentgelt	wird	zusätzlich	zum	Tabel-
lenentgelt	als	Leistungsprämie	gewährt.	2Die Leis-
tungsprämie	ist	 in	der	Regel	eine	einmalige	Zah-
lung,	die	im	Allgemeinen	auf	der	Grundlage	einer	
Zielvereinbarung	oder	 einer	 systematischen	Leis-
tungsbewertung	erfolgt.	3Sie	kann	auch	in	zeitlicher	
Abfolge	gezahlt	werden.	4Leistungsentgelte	können	
auch	auf	der	Grundlage	der	Leistung	von	Gruppen	
von	Beschäftigten	(zum	Beispiel	bei	teilautonomer	
Gruppenarbeit)	gewährt	werden.	5Leistungsentgelt 
muss	grundsätzlich	allen	Beschäftigten	zugänglich	
sein. 6Für	Teilzeitbeschäftigte	kann	von	§	24	Absatz 2	
abgewichen	werden.

(4)	 1Die	Feststellung	oder	Bewertung	von	Leistungen	
 geschieht durch das Vergleichen von Zielerreichun-
gen mit den in der Zielvereinbarung angestrebten 
Zielen	 oder	 über	 eine	 systematische	 Leistungs-
bewertung.	 2Zielvereinbarung	 ist	 eine	 freiwillige	
	Abrede	zwischen	der	Führungskraft	und	einzelnen	
Beschäftigten	oder	Beschäftigtengruppen	über	objek-
tivierbare	Leistungsziele	und	die	Bedingungen	ihrer	
	Erfüllung. 3Leistungsbewertung	ist	die	Feststellung	
der	erbrachten	Leistung	nach	möglichst	messbaren	
oder	 anderweitig	 objek	tivierbaren	 Kriterien	 oder	
durch	aufgabenbezogene	Bewertung.

(5)	 1Das	 jeweilige	 System	 der	 leistungsbezogenen	
	Bezahlung	wird	in	einer	Dienstvereinbarung	oder	
Betriebsvereinbarung	festgelegt.	2Die individuellen 
Leistungsziele	von	Beschäftigten	beziehungsweise	
	Beschäftigtengruppen	müssen	beeinflussbar	und	in	
der regelmäßigen Arbeitszeit erreichbar sein. 3Die 
Aus gestaltung geschieht durch einvernehmliche 
Dienstvereinbarung	oder	Betriebsvereinbarung,	in	
der	insbesondere	geregelt	werden:

–	 Verfahren	der	Einführung	von	leistungsorientierten	
Entgelten,

–	 zulässige	Kriterien	für	Zielvereinbarungen,

–	 Ziele	zur	Sicherung	und	Verbesserung	der	Effek-
tivität	und	Effizienz,	insbesondere	für	Mehrwert-
steigerungen	 (zum	 Beispiel	 Verbesserung	 der	
Wirtschaftlichkeit),	Steigerung	der	Produktivität,	
Verbesserung	der	Arbeitssicherheit	sowie	Verbesse-
rung	der	Arbeits-	und	Dienstleistungsqualität	(zum	
Beispiel	Kunden	orientierung),

–	Methoden	 sowie	 Kriterien	 der	 systematischen	
Leistungsbewertung	und	der	aufgabenbezogenen	
Bewertung	 (messbar,	 zählbar	 oder	 anderweitig	
	objektivierbar),	gegebenenfalls	differenziert	nach	
Arbeitsbereichen,	u.	U.	Zielerreichungsgrade,

–	 Anpassung	von	Zielvereinbarungen	bei	wesent-
lichen	Änderungen	von	Geschäftsgrundlagen,

– Vereinbarung von Verteilungsgrundsätzen,

–	Überprüfung	und	Verteilung	des	zur	Verfügung	
stehenden Finanzvolumens, gegebenenfalls 
	Begrenzung	individueller	Leistungsentgelte	aus	
umgewidmetem	Entgelt,

–	 Dokumentation	und	Umgang	mit	Auswertungen	
über	Leistungsbewertungen.

(6)	 1Nähere	Regelungen	zum	Leistungsentgelt	können	
auch	in	einem	landesbezirklichen	Tarifvertrag	ver-
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§	4	 
Übergangsvorschrift	zu	§	18	TV-Forst	in	der	bis	zum	

31. Dezember	2015	geltenden	Fassung

In	den	Ländern	Sachsen-Anhalt	und	Thüringen	werden	
bestehende	Restguthaben	nach	Nr.	3	der	Protokollerklä-
rung zu § 18 TV-Forst in der bis zum 31. Dezember 2015 
geltenden	Fassung	mit	dem	Tabellenentgelt	des	Monats	
Dezember 2015 ausgezahlt.

§	5	 
Neufassung	der	durchgeschriebenen	Fassung

Die	durchgeschriebene	Fassung	(TV-Forst	in	der	Anlage	zu	
§	4	TV-L-Forst)	erhält	die	Fassung	der	Anlage	2	zu	diesem	
Tarifvertrag.

§	6	 
Ausnahmen	vom	Geltungsbereich

Für	Beschäftigte,	die	spätestens	mit	Ablauf	des	6.	Mai	2015	
aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, gilt dieser 
Tarifvertrag	nur,	wenn	sie	dies	bis	zum	31.	Oktober	2015	
schriftlich beantragen.

§	7	 
Inkrafttreten

1Dieser	 Tarifvertrag	 tritt	 am	 1.	 Januar	 2015	 in	 Kraft.	 
2Abweichend	von	Satz	1	tritt	§	2	Nummer	2	Buchstabe	b	
mit	Wirkung	vom	1.	März	2015	und	§	3	zum	1.	Januar	2016	
in	Kraft.

Berlin,	den	16.	Mai	2015

einbart	werden.	2In	einem	solchen	Tarifvertrag	kann	
von	den	Regelungen	dieses	Paragrafen	abgewichen	
werden.	3Dabei	sollen	Regelungen	entsprechend	Ab-
satz	5	Satz	3	vorgesehen	werden.

(7)	 Die	ausgezahlten	Leistungsentgelte	sind	zusatzver-
sorgungspflichtiges	Entgelt.

Protokollerklärungen	zu	§	18:

1. 1Eine	Nichterfüllung	der	Voraussetzungen	für	die	
	Gewährung	eines	Leistungsentgelts	darf	für	sich	ge-
nommen	keine	arbeitsrechtlichen	Maßnahmen	aus-
lösen.	2Umgekehrt	sind	arbeitsrechtliche	Maßnahmen	
nicht durch Teilnahme an einer Zielvereinbarung 
	beziehungsweise	durch	Gewährung	eines	Leistungs-
entgelts ausgeschlossen.

2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich 
aus	Leistungsentgelten	ausgenommen	werden.	2Ihre 
	jeweiligen	Leistungsminderungen	sollen	angemessen	
berücksichtigt	werden.

3. 1Besteht	keine	Regelung	nach	Absatz	5	oder	Absatz 6,	
erhalten	die	Beschäftigten	mit	dem	Tabellenentgelt	
des	Monats	Dezember	15	v.	H.	des	für	den	Monat	
September	 jeweils	 zustehenden	 Tabellenentgelts.	
2Das	Leistungsentgelt	erhöht	sich	im	Folgejahr	um	
den	Rest	betrag	des	Gesamtvolumens.	3Besteht	in	den	
weiteren	Folgejahren	keine	Regelung	nach	Absatz	5	
oder		Absatz 6,	gelten	die	Sätze	1	und	2	bis	zur	Verein-
barung	einer	Regelung	entsprechend.
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Anlage 1 zum Änderungstarifvertrag Nr. 6 zum TV-L-Forst 
 
 

Anlage B 
 
 

Entgelttabelle TV-Forst  
 

- Gültig vom 1. März 2015 bis 29. Februar 2016 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

8 2.373,90 2.629,82 2.746,13 2.856,65 2.978,79 3.054,40 

7 2.222,68 2.461,14 2.618,18 2.734,50 2.827,58 2.908,98 

6 2.181,97 2.414,61 2.530,94 2.647,27 2.722,87 2.804,29 

5 2.088,90 2.309,92 2.426,25 2.536,75 2.624,00 2.682,16 

4 1.984,21 2.199,43 2.344,82 2.426,25 2.507,68 2.560,01 

3 1.955,13 2.164,52 2.222,68 2.315,74 2.391,35 2.455,32 

2 1.803,91 1.995,84 2.054,02 2.112,17 2.245,94 2.385,54 

1 Je 4 Jahre 1.606,17 1.635,23 1.670,13 1.705,04 1.792,28 
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Anlage 1 zum Änderungstarifvertrag Nr. 6 zum TV-L-Forst 
 
 

Anlage B 
 
 

Entgelttabelle TV-Forst 
 

- Gültig ab 1. März 2016 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

8 2.448,90 2.704,82 2.821,13 2.931,65 3.053,79 3.129,40 

7 2.297,68 2.536,14 2.693,18 2.809,50 2.902,58 2.983,98 

6 2.256,97 2.489,61 2.605,94 2.722,27 2.797,87 2.879,29 

5 2.163,90 2.384,92 2.501,25 2.611,75 2.699,00 2.757,16 

4 2.059,21 2.274,43 2.419,82 2.501,25 2.582,68 2.635,01 

3 2.030,13 2.239,52 2.297,68 2.390,74 2.466,35 2.530,32 

2 1.878,91 2.070,84 2.129,02 2.187,17 2.320,94 2.460,54 

1 Je 4 Jahre  1.681,17 1.710,23 1.745,13 1.780,04 1.867,28 
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§	23	 Besondere	Zahlungen
§	24	 Berechnung	und	Auszahlung	des	Entgelts	
§	25	 Betriebliche	Altersversorgung

Abschnitt	IV	 
Urlaub und Arbeitsbefreiung

§	26	 Erholungsurlaub	
§ 27 Zusatzurlaub
§ 28 Sonderurlaub
§ 29 Arbeitsbefreiung

Abschnitt	V	 
Befristung	und	Beendigung	des	Arbeitsverhältnisses

§	30	 Befristete	Arbeitsverträge
§	31	 (unbesetzt)
§	32	 (unbesetzt)
§	33	 	Beendigung	des	Arbeitsverhältnisses	ohne	

	Kündigung
§	34	 Kündigung	des	Arbeitsverhältnisses
§ 35 Zeugnis

Abschnitt	VI	 
Übergangs-	und	Schlussvorschriften

§	36	 Anwendung	weiterer	Tarifverträge
§ 37 Ausschlussfrist
§	38	 Begriffsbestimmungen
§	39	 Inkrafttreten,	Laufzeit

Anlagen

Anlage	A	 Entgeltordnung	Forst
Anlage	B	 Entgelttabelle	TV-Forst

Allgemeiner	Teil

Abschnitt I  
Allgemeine	Vorschriften

§	1	 
Geltungsbereich

(1)	 1Dieser	 Tarifvertrag	 gilt	 für	Beschäftigte	 in	 forst-
wirtschaftlichen	Verwaltungen,	Einrichtungen	und	
Betrieben,	die	Tätigkeiten	in	der	Waldarbeit	ausüben	
und die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeit-
geber	 stehen,	 der	Mitglied	 der	 Tarifgemeinschaft	
deutscher	Länder	(TdL)	oder	eines	Mitgliedverbandes	
der TdL ist. 2Er	gilt	nicht	in	den	Ländern	Bremen	und	
Hamburg.

Protokollerklärungen	zu	§	1	Absatz	1:

1.	 Erfasst	sind

a)	Beschäftigte	mit	erfolgreich	abgeschlossener	
Ausbildung	zur	Forstwirtin/zum	Forstwirt	oder	
abgeschlossener	 Fortbildung	 zur	 Forstwirt-
schaftsmeisterin/zum	Forstwirtschaftsmeister	
mit	entsprechender	Tätigkeit,

b)	Beschäftigte	ohne	erfolgreich	abgeschlossene	
Ausbildung	zur	Forstwirtin/zum	Forstwirt,	die	
eine	besondere	handwerkliche	oder	technische	
Ausbildung	oder	 entsprechende	Fertigkeiten	
nachweisen,	mit	entsprechender	Tätigkeit,

c)	 Beschäftigte	mit	 einfachen	 angelernten	 und	
ungelernten	Tätigkeiten,	welche	die	Vorausset-
zungen	der	Buchstaben	a	und	b	nicht	erfüllen.

2.	 Der	Tätigkeitsbereich	erstreckt	sich	insbesondere	
auf folgende Arbeiten:

Anlage 2 zum Änderungstarifvertrag Nr. 6 zum TV-L-Forst

Anlage	zu	§	4	TV-L-Forst

Tarifvertrag	 
zur	Regelung	der	Arbeitsbedingungen	 

von	Beschäftigten	in	 
forstwirtschaftlichen	Verwaltungen,	 

Einrichtungen	und	Betrieben	der	Länder	 
(TV-Forst)

vom 18. Dezember 2007

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 6 vom 
6. Mai	2015

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

der	Industriegewerkschaft	Bauen-Agrar-Umwelt	 
-	Bundesvorstand	-,

andererseits

wird	Folgendes	vereinbart:

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner	Teil

Abschnitt I  
Allgemeine	Vorschriften

§	1	 Geltungsbereich
§ 2 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit
§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen
§	4	 	Versetzung,	Abordnung,	Zuweisung,	

 Personalgestellung
§	5	 Qualifizierung

Abschnitt II  
Arbeitszeit

§ 6 Regelmäßige Arbeitszeit
§ 7 Sonderformen der Arbeit
§ 8 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit
§	9	 Bereitschaftszeiten
§	10	 Arbeitszeitkonto
§ 11 Teilzeitbeschäftigung

Abschnitt III  
Eingruppierung,	Entgelt	und	sonstige	Leistungen

§	12	 Eingruppierung
§	13	 Eingruppierung	in	besonderen	Fällen
§ 14 Vorarbeiterzuschlag
§ 15 Tabellenentgelt
§	16	 Stufen	der	Entgelttabelle	
§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen
– Fassung des § 18 bis zum 31. Dezember 2015 –
§ 18 Leistungsentgelt
– Fassung des § 18 ab 1. Januar 2016 –
§ 18 Leistungsentgelt im Land Sachsen
§ 19 Forstzulage
§ 20 Jahressonderzahlung
§	21	 Bemessungsgrundlage	für	die	Entgeltfortzahlung
§	22	 Entgelt	im	Krankheitsfall
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ist. 2Bei	Übernahme	von	Auszubildenden	im	unmittel-
baren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein 
Arbeitsverhältnis entfällt die Probezeit.

§	3	 
Allgemeine	Arbeitsbedingungen

(1)	 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist 
	gewissenhaft	und	ordnungsgemäß	auszuführen.	2Die 
Beschäftigten	müssen	sich	durch	ihr	gesamtes	Verhal-
ten	zur	freiheitlich	demokratischen	Grundordnung	im	
Sinne	des	Grundgesetzes	bekennen.

(2)	 Die	 Beschäftigten	 haben	 über	 Angelegenheiten,	
	deren	Geheimhaltung	durch	gesetzliche	Vorschrif-
ten vor gesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, 
Verschwiegenheit	zu	wahren;	dies	gilt	auch	über	die	
Beendigung	des	Arbeitsverhältnisses	hinaus.

(3)	 1Die	Beschäftigten	dürfen	von	Dritten	Belohnungen,	
Geschenke,	Provisionen	oder	sonstige	Vergünstigun-
gen	mit	Bezug	auf	ihre	Tätigkeit	nicht	annehmen.	
2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeit-
gebers	möglich.	3Werden	den	Beschäftigten	derar-
tige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem 
 Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.

(4)	 1Nebentätigkeiten	gegen	Entgelt	haben	die	Beschäf-
tigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vorher schriftlich 
anzuzeigen. 2Der	Arbeitgeber	kann	die	Nebentätig-
keit	untersagen	oder	mit	Auflagen	versehen,	wenn	
diese	geeignet	ist,	die	Erfüllung	der	arbeitsvertrag-
lichen	Pflichten	der	Beschäftigten	oder	berechtigte	
Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für 
Nebentätigkeiten	im	öffentlichen	Dienst	kann	eine	
Ablieferungspflicht	 nach	 den	 Bestimmungen,	 die	
beim	Arbeitgeber	gelten,	zur	Auflage	gemacht	wer-
den.

(5)	 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung 
	berechtigt,	Beschäftigte	zu	verpflichten,	durch	ärzt-
liche	Bescheinigung	nachzuweisen,	dass	sie	zur	Leis-
tung	der	arbeitsvertraglich	geschuldeten	Tätigkeit	
in der Lage sind. 2Bei	dem	beauftragten	Arzt	kann	
es	sich	um	einen	Amtsarzt	handeln,	soweit	sich	die	
	Betriebsparteien	nicht	auf	einen	anderen	Arzt	geei-
nigt haben. 3Die	Kosten	dieser	Untersuchung	trägt	der	
Arbeitgeber.

(6)	 1Die	Beschäftigten	haben	ein	Recht	auf	Einsicht	in	
ihre	vollständigen	Personalakten.	2Sie	können	das	
Recht	auf	Einsicht	auch	durch	eine/n	hierzu	schrift-
lich	Bevollmächtigte/n	ausüben	lassen.	3Sie	können	
Auszüge	oder	Kopien	aus	ihren	Personalakten	erhal-
ten. 4Die	Beschäftigten	müssen	über	Beschwerden	
und	Behauptungen	tatsächlicher	Art,	die	für	sie	un-
günstig	sind	oder	ihnen	nachteilig	werden	können,	
vor	Aufnahme	in	die	Personalakten	gehört	werden.	
5Ihre	Äußerung	ist	zu	den	Personalakten	zu	nehmen.

(7)	 Für	die	Schadenshaftung	der	Beschäftigten	finden	die	
Bestimmungen,	die	für	die	Beamten	des	jeweiligen	
Landes	jeweils	gelten,	entsprechende	Anwendung.

§	4	 
Versetzung,	Abordnung,	Zuweisung,	

	Personalgestellung

(1)	 1Beschäftigte	können	aus	dienstlichen	oder	betrieb-
lichen	Gründen	versetzt	oder	abgeordnet	werden.	
2Sollen	Beschäftigte	an	eine	Dienststelle	oder	einen	
Betrieb	außerhalb	des	bisherigen	Arbeitsortes	versetzt	

–	 Saat	und	Pflanzung,
–	 Jungbestandspflege	und	Ästung,
– Holzernte,
–	 	Waldschutz,	Baumsicherung	(zum	Beispiel	zum	
Schutz	gegen	Wild,	Insekten,	Pilze),

–	 Unterhaltung	von	forstlichen	Wegen,
–	 	Bau	und	Unterhaltung	von	Walderholungsein-

richtungen,
–	 	Naturpflege	und	Landschaftspflege,
–	 forstliche	Bildungsarbeit,
–	 Führen	von	forstlichen	Maschinen	und	Geräten.

3.	 Dieser	Tarifvertrag	gilt	auch	in	Nationalparken,	
Naturparken,	Biosphärenreservaten	und	vergleich-
baren	Schutzgebieten	der	Länder,	soweit	tarifver-
traglich nichts anderes vereinbart oder nicht ein-
zelvertraglich der TV-L vereinbart ist.

(2)	 Dieser	Tarifvertrag	gilt	nicht	für

a)	 zum	Forstwirt	Auszubildende,

b)	Beschäftigte	im	forstlichen	Außendienst,

c)	 Beschäftigte,	 für	 die	 Eingliederungszuschüsse	
nach	den	§§	217	ff.	SGB	III	gewährt	werden,

d)	Beschäftigte,	 die	 Arbeiten	 nach	 den	 §§	260	 ff.	
SGB III	verrichten,

e)	Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer	 von	
Personal-Service-Agenturen, sofern deren Rechts-
verhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind,

f)	 geringfügig	Beschäftigte	im	Sinne	von	§	8	Absatz 1	
Nr.	2	SGB	IV,

g)	Beschäftigte,	die

aa)	 in	 ausschließlich	 Erwerbszwecken	 dienen-
den	landwirtschaftlichen	Verwaltungen	und	
	Betrieben,	Weinbaubetrieben,	Gartenbau-	und	
Obstanbaubetrieben	und	deren	Nebenbetrie-
ben tätig sind,

bb)	 in	 landwirtschaftlichen	 Verwaltungen	 und	
Betrieben	 einschließlich	 der	 einer	 Verwal-
tung	oder	einem	Betrieb	nicht	landwirtschaft-
licher	Art	angegliederten	Betriebe	(zum	Bei-
spiel	Lehr-	und	Versuchsgüter),	Gartenbau-,	
Weinbau-	und	Obstanbaubetrieben	und	deren	
Nebenbetrieben	tätig	sind	und	unter	den	Gel-
tungsbereich	eines	landesbezirklichen	Tarif-
vertrages fallen.

Protokollerklärung	zu	§	1:

Die	für	die	Beschäftigten	verwendeten	Bezeichnungen	um-
fassen	weibliche	und	männliche	Arbeitnehmer.	

§	2	 
Arbeitsvertrag,	Nebenabreden,	Probezeit

(1)	 Der	Arbeitsvertrag	wird	schriftlich	abgeschlossen.

(2)	 1Mehrere	Arbeitsverhältnisse	zu	demselben	Arbeitge-
ber	dürfen	nur	begründet	werden,	wenn	die	jeweils	
übertragenen	Tätigkeiten	nicht	in	einem	unmittelba-
ren Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten 
sie als ein Arbeitsverhältnis.

(3)	 1Nebenabreden	sind	nur	wirksam,	wenn	sie	schriftlich	
vereinbart	werden.	2Sie	können	gesondert	gekündigt	
werden,	soweit	dies	einzelvertraglich	vereinbart	ist.

(4)	 1Die	ersten	sechs	Monate	der	Beschäftigung	gelten	
als	Probezeit,	soweit	nicht	eine	kürzere	Zeit	vereinbart	
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(3)	 1Qualifizierungsmaßnahmen	sind

a)	die	Fortentwicklung	der	fachlichen,	methodischen	
und	sozialen	Kompetenzen	für	die	übertragenen	
Tätigkeiten	(Erhaltungsqualifizierung),

b)	der	Erwerb	zusätzlicher	Qualifikationen	(Fort-	und	
Weiterbildung),

c)	 die	Qualifizierung	zur	Arbeitsplatzsicherung	(Qua-
lifizierung	für	eine	andere	Tätigkeit;	Umschulung)	
und

d)	die	Einarbeitung	bei	oder	nach	längerer	Abwesen-
heit	(Wiedereinstiegsqualifizierung).

2Die	Teilnahme	an	einer	Qualifizierungsmaßnahme	
wird	dokumentiert	und	den	Beschäftigten	schriftlich	
bestätigt.

(4)	 1Beschäftigte	haben	–	auch	in	den	Fällen	des	Absat-
zes 3	Satz	1	Buchstabe	d	–	Anspruch	auf	ein	regel-
mäßiges	Gespräch	mit	der	jeweiligen	Führungskraft.	
2In	diesem	wird	festgestellt,	ob	und	welcher	Qualifi-
zierungsbedarf besteht. 3Dieses	Gespräch	kann	auch	
als	Gruppengespräch	geführt	werden.	4Wird	nichts	
anderes	geregelt,	ist	das	Gespräch	jährlich	zu	führen.

(5)	 Zeiten	von	vereinbarten	Qualifizierungsmaßnahmen	
gelten als Arbeitszeit.

(6)	 1Die	Kosten	einer	vom	Arbeitgeber	veranlassten	Qua-
lifizierungsmaßnahme	–	einschließlich	Reisekosten	
–	werden	grundsätzlich	vom	Arbeitgeber	getragen,	
soweit	sie	nicht	von	Dritten	übernommen	werden.	
2Ein	möglicher	Eigenbeitrag	wird	in	einer	Qualifi-
zierungsvereinbarung geregelt. 3Die	Betriebsparteien	
sind	gehalten,	die	Grundsätze	einer	fairen	Kostenver-
teilung	unter	Berücksichtigung	des	betrieblichen	und	
individuellen Nutzens zu regeln. 4Ein	Eigenbeitrag	
der	Beschäftigten	kann	in	Geld	und/oder	Zeit	erfol-
gen.

(7)	 1Für	eine	Qualifizierungsmaßnahme	nach	Absatz	3	
Satz	1	Buchstabe	b	oder	c	kann	eine	Rückzahlungs-
pflicht	der	Kosten	der	Qualifizierungsmaßnahme	in	
Verbindung	mit	der	Bindung	der/des	Beschäftigen	an	
den	Arbeitgeber	vereinbart	werden.	2Dabei	kann	die/
der	Beschäftigte	verpflichtet	werden,	dem	Arbeitgeber	
Aufwendungen	oder	Teile	davon	für	eine	Qualifizie-
rungsmaßnahme	zu	ersetzen,	wenn	das	Arbeitsver-
hältnis	auf	Wunsch	der/des	Beschäftigten	endet.	3Dies 
gilt	nicht,	wenn	die/der	Beschäftigte	nicht	innerhalb	
von	sechs	Monaten	entsprechend	der	erworbenen	
Qualifikation	durch	die	Qualifizierungsmaßnahme	
beschäftigt	wird,	oder	wenn	die	Beschäftigte	wegen	
Schwangerschaft	oder	Niederkunft	gekündigt	oder	
einen	Auflösungsvertrag	geschlossen	hat.	4Die	Höhe	
des	Rückzahlungsbetrages	und	die	Dauer	der	Bin-
dung an den Arbeitgeber müssen in einem angemes-
senen Verhältnis stehen.

(8)	 Gesetzliche	Förderungsmöglichkeiten	können	in	die	
Qualifizierungsplanung	einbezogen	werden.

(9)	 Für	Beschäftigte	mit	individuellen	Arbeitszeiten	sol-
len	Qualifizierungsmaßnahmen	so	angeboten	wer-
den, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme 
ermöglicht	wird.

oder	voraussichtlich	länger	als	drei	Monate	abgeord-
net	werden,	so	sind	sie	vorher	zu	hören.

Protokollerklärungen	zu	§	4	Absatz	1:

1. Abordnung ist die vom Arbeitgeber veranlasste 
vorübergehende	Beschäftigung	bei	einer	anderen	
Dienststelle	oder	einem	anderen	Betrieb	desselben	
oder eines anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung 
des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

2. Versetzung ist die vom Arbeitgeber veranlasste, auf 
Dauer	bestimmte	Beschäftigung	bei	einer	anderen	
Dienststelle	oder	einem	anderen	Betrieb	desselben	
Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden 
Arbeitsverhältnisses.

(2)	 1Beschäftigten	kann	im	dienstlichen/betrieblichen	
oder	öffentlichen	 Interesse	mit	 ihrer	Zustimmung	
 vorübergehend eine mindestens gleich vergütete 
	Tätigkeit	bei	einem	Dritten	zugewiesen	werden.	2Die 
Zustimmung	kann	nur	aus	wichtigem	Grund	verwei-
gert	werden.	3Die	Rechtsstellung	der	Beschäftigten	
bleibt unberührt. 4Bezüge	aus	der	Verwendung	nach	
Satz	1	werden	auf	das	Entgelt	angerechnet.

Protokollerklärung	zu	§	4	Absatz	2:

Zuweisung	ist	–	unter	Fortsetzung	des	bestehenden	
Arbeitsverhältnisses	–	die	vorübergehende	Beschäf-
tigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem 
der	TV-Forst	nicht	zur	Anwendung	kommt.	

(3)	 1Werden	Aufgaben	der	Beschäftigten	zu	einem	Drit-
ten verlagert, ist auf Verlangen des Arbeitgebers bei 
weiter	bestehendem	Arbeitsverhältnis	die	arbeitsver-
traglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten 
zu	erbringen	(Personalgestellung).	2§	613a	BGB	sowie	
gesetzliche	Kündigungsrechte	bleiben	unberührt.

Protokollerklärung	zu	§	4	Absatz	3:

1Personalgestellung ist – unter Fortsetzung des beste-
henden Arbeitsverhältnisses – die auf Dauer ange-
legte	Beschäftigung	bei	einem	Dritten.	2Die	Moda-
litäten	der	Personalgestellung	werden	zwischen	dem	
Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich geregelt.

§	5	 
Qualifizierung

(1)	 1Ein	 hohes	 Qualifikationsniveau	 und	 lebenslan-
ges Lernen liegen im gemeinsamen Interesse von 
	Beschäftigten	 und	 Arbeitgebern.	 2Qualifizierung	
dient	der	Steigerung	von	Effektivität	und	Effizienz	
des	öffentlichen	Dienstes,	der	Nachwuchsförderung	
und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen 
Kompetenzen.	3Die	Tarifvertragsparteien	verstehen	
Qualifizierung	auch	als	Teil	der	Personalentwicklung.

(2)	 1Vor	diesem	Hintergrund	stellt	Qualifizierung	nach	
diesem Tarifvertrag ein Angebot dar. 2Aus	ihm	kann	
für	die	Beschäftigten	kein	individueller	Anspruch	
	außer	nach	Absatz	4	abgeleitet	werden.	 3Es	kann	
durch	freiwillige	Betriebsvereinbarung	wahrgenom-
men	und	näher	ausgestaltet	werden.	4Entsprechendes	
gilt	für	Dienstvereinbarungen	im	Rahmen	der	perso-
nalvertretungsrechtlichen	Möglichkeiten.	5Weiterge-
hende	Mitbestimmungsrechte	werden	dadurch	nicht	
berührt.
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(6)	 1Durch	 Betriebs-/Dienstvereinbarung	 kann	 ein	
	wöchentlicher	 Arbeitszeitkorridor	 von	 bis	 zu	 45	
Stunden	eingerichtet	werden.	2Die innerhalb eines 
Arbeitszeitkorridors	geleisteten	zusätzlichen	Arbeits-
stunden	werden	im	Rahmen	des	nach	Absatz	2	Satz	1	
festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(7)	 1Durch	Betriebs-/Dienstvereinbarung	kann	in	der	Zeit	
von	6	bis	20	Uhr	eine	tägliche	Rahmenzeit	von	bis	
zu	zwölf	Stunden	eingeführt	werden.	2Die innerhalb 
der täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen 
	Arbeitsstunden	werden	im	Rahmen	des	nach	Absatz 2	
Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(8)	 Die	Absätze	6	und	7	gelten	nur	alternativ	und	nicht	
bei	Wechselschicht-	und	Schichtarbeit.

(9)	 Für	einen	Betrieb/eine	Verwaltung,	in	dem/der	ein	
Personalvertretungsgesetz	Anwendung	findet,	kann	
eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem 
landesbezirklichen	 Tarifvertrag	 getroffen	werden,	
wenn	eine	Dienstvereinbarung	nicht	einvernehmlich	
zustande	kommt	und	der	Arbeitgeber	ein	Letztent-
scheidungsrecht hat.

(10)	 1In	Verwaltungen	und	Betrieben,	in	denen	auf	Grund	
spezieller	Aufgaben	(zum	Beispiel	Ausgrabungen,	
Expeditionen,	Schifffahrt)	oder	saisonbedingt	erheb-
lich	verstärkte	Tätigkeiten	anfallen,	kann	für	diese	
Tätigkeiten	die	regelmäßige	Arbeitszeit	auf	bis	zu	60	
Stunden in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen 
verlängert	werden.	2In diesem Fall muss durch Ver-
kürzung	der	regelmäßigen	wöchentlichen	Arbeitszeit	
bis	zum	Ende	des	Ausgleichszeitraums	nach	Absatz	2	
Satz	1	ein	entsprechender	Zeitausgleich	durchgeführt	
werden.	

(11)	 1Bei	Dienstreisen	gilt	nur	die	Zeit	der	dienstlichen	
Inanspruchnahme	am	auswärtigen	Geschäftsort	als	
Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich der Reise-
tage	wird	jedoch	mindestens	die	auf	ihn	entfal	lende	
regelmäßige,	 durchschnittliche	 oder	 dienstplan-
mäßige	Arbeitszeit	berücksichtigt,	wenn	diese	bei	
Nichtberücksichtigung	der	Reisezeit	nicht	erreicht	
würde.	3Überschreiten	nicht	anrechenbare	Reisezei-
ten	insgesamt	15	Stunden	im	Monat,	so	werden	auf	
Antrag 25 v. H. dieser überschreitenden Zeiten bei 
fester	Arbeitszeit	als	Freizeitausgleich	gewährt	und	
bei	gleitender	Arbeitszeit	im	Rahmen	der	jeweils	gel-
tenden Vorschriften auf die Arbeitszeit angerechnet. 
4Der besonderen Situation von Teilzeitbeschäftigten 
ist Rechnung zu tragen. 5Soweit	Einrichtungen	in	pri-
vater Rechtsform oder andere Arbeitgeber nach eige-
nen	Grundsätzen	verfahren,	sind	diese	abweichend	
von den Sätzen 1 bis 4 maßgebend.

§	7	 
Sonderformen	der	Arbeit

(1)	 1Wechselschichtarbeit	 ist	 die	 Arbeit	 nach	 einem	
Schichtplan,	der	einen	regelmäßigen	Wechsel	der	
täglichen	Arbeitszeit	in	Wechselschichten	vorsieht,	bei	
denen	Beschäftigte	durchschnittlich	längstens	nach	
Ablauf	eines	Monats	erneut	zur	Nachtschicht	heran-
gezogen	werden.	2Wechselschichten	sind	wechselnde		
Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag 
und	Nacht,	werktags,	sonntags	und	feiertags	gearbei-
tet	wird.	3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die 
mindestens	zwei	Stunden	Nachtarbeit	umfassen.

Abschnitt II 
Arbeitszeit

§	6	 
Regelmäßige	Arbeitszeit	

(1)	 1Die	 durchschnittliche	 regelmäßige	 wöchentliche	
 Arbeitszeit ausschließlich der Pausen beträgt

a)	 im	Tarifgebiet	West	38,5	Stunden,

b)	 im	Tarifgebiet	Ost	40	Stunden.
2Bei	Wechselschichtarbeit	werden	die	gesetzlich	vor-
geschriebenen Pausen in die Arbeitszeit eingerechnet. 
3Die	regelmäßige	Arbeitszeit	kann	auf	fünf	Tage,	aus	
dringenden	betrieblichen/dienstlichen	Gründen	auch	
auf	sechs	Tage	verteilt	werden.

Protokollerklärung	zu	§	6	Absatz	1:

Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle.

(2)	 1Für	die	Berechnung	des	Durchschnitts	der	regel-
mäßigen	wöchentlichen	Arbeitszeit	ist	ein	Zeitraum	
von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abwei-
chend	von	Satz	1	kann	bei	Beschäftigten,	die	ständig	
Wechselschicht-	oder	Schichtarbeit	zu	leisten	haben,	
sowie	für	die	Durchführung	so	genannter	Sabbat-
jahrmodelle ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt 
werden.

(3)	 1Soweit	 es	 die	 betrieblichen/dienstlichen	Verhält-
nisse	zulassen,	wird	die/der	Beschäftigte	am	24.	De-
zember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des 
Tabellenentgelts	und	der	sonstigen	in	Monatsbeträ-
gen	fest	gelegten	Entgeltbestandteile	von	der	Arbeit	
freigestellt. 2Kann	die	Freistellung	nach	Satz	1	aus	
	betrieblichen/dienstlichen	Gründen	nicht	erfolgen,	ist	
entsprechender	Freizeitausgleich	innerhalb	von	drei	
Monaten	zu	gewähren.	3Die regelmäßige Arbeitszeit 
vermindert	sich	für	jeden	gesetzlichen	Feiertag,		sowie	
für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie 
auf	einen	Werktag	fallen,	um	die	dienstplanmäßig	
ausgefallenen Stunden.

Protokollerklärung	zu	§	6	Absatz	3	Satz	3:

Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit 
	betrifft	die	Beschäftigten,	die	wegen	des	Dienstplans	
am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Rege-
lung nacharbeiten müssten.

(4)	 Aus	dringenden	betrieblichen/dienstlichen	Gründen	
kann	auf	der	Grundlage	einer	Betriebs-/Dienstverein-
barung im Rahmen des § 7 Absatz 1, 2 und des § 12 
Arbeitszeitgesetz von den Vorschriften des Arbeits-
zeitgesetzes	abgewichen	werden.

Protokollerklärung	zu	§	6	Absatz	4:

In	 vollkontinuierlichen	Schichtbetrieben	 kann	 an	
Sonn- und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit auf bis 
zu	zwölf	Stunden	verlängert	werden,	wenn	dadurch	
zusätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen 
erreicht	werden.

(5)	 Die	Beschäftigten	sind	im	Rahmen	begründeter	be-
trieblicher/dienstlicher	Notwendigkeiten	zur	Leistung	
von	Sonntags-,	Feiertags-,	Nacht-,	Wechselschicht-,	
Schichtarbeit	sowie	–	bei	Teilzeitbeschäftigung	auf-
grund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer 
Zustimmung	–	zu	Bereitschaftsdienst,	Ruf	bereitschaft,	
Überstunden	und	Mehrarbeit	verpflichtet.
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e)	 für	Arbeit	am	24.	Dezember	und	 
am	31.	Dezember	jeweils	ab	6	Uhr	 	 35	v.	H.,

f)	 für	Arbeit	an	Samstagen	von	 
13	bis	21	Uhr,	soweit	diese	nicht	 
im	Rahmen	von	Wechselschicht-	 
oder Schichtarbeit anfällt  20 v. H.

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabel-
lenentgelts	der	Stufe	3	der	jeweiligen	Entgeltgruppe.	
3Beim	Zusammentreffen	von	Zeitzuschlägen	nach	
Satz	2	Buchstabe	c	bis	f	wird	nur	der	höchste	Zeit-
zuschlag gezahlt. 4Auf	Wunsch	der	Beschäftigten	
können,	soweit	ein	Arbeitszeitkonto	(§	10)	eingerichtet	
ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es 
zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge 
entsprechend	dem	jeweiligen	Vomhundertsatz	einer	
Stunde	in	Zeit	umgewandelt	(faktorisiert)	und	aus-
geglichen	werden.	5Dies	gilt	entsprechend	für	Über-
stunden als solche.

Protokollerklärung	zu	§	8	Absatz	1:

Bei	Überstunden	richtet	sich	das	Entgelt	für	die	tat-
sächliche	Arbeitsleistung	nach	der	jeweiligen	Entgelt-
gruppe	und	der	individuellen	Stufe,	höchstens	jedoch	
nach der Stufe 4.

Protokollerklärung	zu	§	8	Absatz	1	Satz	2	Buchstabe	d:
1Der	Freizeitausgleich	muss	im	Dienstplan	besonders	
ausgewiesen	und	bezeichnet	werden.	2Falls	kein	Frei-
zeitausgleich	gewährt	wird,	werden	als	Entgelt	ein-
schließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feier-
tag	entfallenden	Tabellenentgelts	höchstens	235	v.	H.	
gezahlt.

(2)	 1Überstunden	 sind	 grundsätzlich	 durch	 entspre-
chende	Freizeit	auszugleichen;	für	die	Zeit	des	Frei-
zeitausgleichs	werden	das	Tabellenentgelt	sowie	die	
sonstigen,	in	Monatsbeträgen	festgelegten	Entgelt-
bestandteile	 weitergezahlt.	 2Sofern	 kein	 Arbeits-
zeitkonto	nach	§	10	eingerichtet	ist,	oder	wenn	ein	
solches	besteht,	die/der	Beschäftigte	 jedoch	keine	
Faktorisierung	nach	Absatz	1	geltend	macht,	erhält	
die/der		Beschäftigte	für	Überstunden	(§	7	Absatz	7),	
die	nicht	bis	zum	Ende	des	dritten	Kalendermonats	
–	möglichst	aber	schon	bis	zum	Ende	des	nächsten	
Kalender	monats	–	nach	deren	Entstehen	mit	Freizeit	
aus	geglichen	worden	sind,	je	Stunde	100	v.	H.	des	
auf die Stunde entfallenden Anteils des Tabellenent-
gelts	der	jeweiligen	Entgeltgruppe	und	Stufe,	höchs-
tens jedoch nach der Stufe 4. 3Der	Anspruch	auf	den	
Zeitzuschlag	für	Überstunden	nach	Absatz	1	besteht	
 unabhängig von einem Freizeitausgleich.

(3)	 (unbesetzt)

(4)	 Für	Arbeitsstunden,	die	keine	Überstunden	sind	und	
die	 aus	 betrieblichen/dienstlichen	 Gründen	 nicht	
innerhalb des nach § 6 Absatz 2 Satz 1 oder 2 fest-
gelegten	Zeitraums	mit	Freizeit	ausgeglichen	werden,	
erhält	die/der	Beschäftigte	je	Stunde	100	v.	H.	des	auf	
eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts 
der	jeweiligen	Entgeltgruppe	und	Stufe.

Protokollerklärung	zu	§	8	Absatz	4:

Mit	dem	Begriff	„Arbeitsstunden“	sind	nicht	die	Stun-
den	gemeint,	die	im	Rahmen	von	Gleitzeitregelungen	
im	Sinne	der	Protokollerklärung	zu	Abschnitt	II	anfal-
len,	es	sei	denn,	sie	sind	angeordnet	worden.

(2)	 Schichtarbeit	ist	die	Arbeit	nach	einem	Schichtplan,	
der	einen	regelmäßigen	Wechsel	des	Beginns	der	
täglichen	Arbeitszeit	um	mindestens	zwei	Stunden	in	
Zeitabschnitten	von	längstens	einem	Monat	vorsieht,	
und	die	innerhalb	einer	Zeitspanne	von	mindestens	
13	Stunden	geleistet	wird.

(3)	 Bereitschaftsdienst	 leisten	 Beschäftigte,	 die	 sich	
auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der 
regel mäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber 
	bestimmten	Stelle	aufhalten,	um	im	Bedarfsfall	die	
Arbeit aufzunehmen.

(4)	 1Rufbereitschaft	 leisten	Beschäftigte,	 die	 sich	 auf	
Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regel-
mäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzu-
zeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit 
aufzunehmen. 2Rufbereitschaft	wird	nicht	dadurch	
ausgeschlossen,	dass	Beschäftigte	vom	Arbeitgeber	
mit	einem	Mobiltelefon	oder	einem	vergleichbaren	
technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.

(5)	 Nachtarbeit	ist	die	Arbeit	zwischen	21	Uhr	und	6	Uhr.

(6)	 Mehrarbeit	 sind	 die	 Arbeitsstunden,	 die	 Teilzeit-
beschäftigte über die vereinbarte regelmäßige 
	Arbeitszeit	hinaus	bis	zur	 regelmäßigen	wöchent-
lichen	Arbeitszeit	von	Vollbeschäftigten	(§	6	Absatz	1	
Satz	1)	leisten.

(7)	 Überstunden	sind	die	auf	Anordnung	des	Arbeitgebers	
geleisteten Arbeitsstunden, die über die im Rahmen 
der regelmäßigen Arbeitszeit von Voll beschäftigten 
(§	6	Absatz	1)	für	die	Woche	dienstplanmäßig	bezie-
hungsweise	betriebsüblich	festgesetzten	Arbeitsstun-
den	hinausgehen	und	nicht	bis	zum	Ende	der	folgen-
den	Kalenderwoche	ausgeglichen	werden.

(8)	 Abweichend	von	Absatz	7	sind	nur	die	Arbeitsstunden	
Überstunden,	die

a)	 im	Falle	der	Festlegung	eines	Arbeitszeitkorridors	
nach § 6 Absatz 6 über 45 Stunden oder über die 
vereinbarte	Obergrenze	hinaus,

b)	 im	Falle	der	Einführung	einer	täglichen	Rahmen-
zeit nach § 6 Absatz 7 außerhalb der Rahmenzeit,

c)	 im	Falle	von	Wechselschicht-	oder	Schichtarbeit	
über	die	 im	Schichtplan	 festgelegten	 täglichen	
Arbeitsstunden	einschließlich	der	im	Schichtplan	
vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die 
regelmäßige	wöchentliche	Arbeitszeit	im	Schicht-
planturnus	nicht	ausgeglichen	werden,

angeordnet	worden	sind.

§	8	 
Ausgleich	für	Sonderformen	der	Arbeit

(1)	 1Beschäftigte	erhalten	neben	dem	Entgelt	für	die	tat-
sächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge. 2Die Zeitzu-
schläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftigten – je 
Stunde

a)	 	für	Überstunden	
–	 in	den	Entgeltgruppen	1	bis	9	 	 30	v.	H.,
–	 in	den	Entgeltgruppen	10	bis	15	 	 15	v.	H.

b)	 für	Nachtarbeit		 	 20	v.	H.,

c)	 für	Sonntagsarbeit		 	 25	v.	H.,

d)	bei	Feiertagsarbeit
– ohne Freizeitausgleich 135 v. H.,
– mit Freizeitausgleich  35 v. H.,
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§	9	 
Bereitschaftszeiten

(1)	 1Bereitschaftszeiten	sind	die	Zeiten,	in	denen	sich	die/
der	Beschäftigte	am	Arbeitsplatz	oder	einer		anderen	
vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung 
halten	muss,	 um	 im	Bedarfsfall	 die	Arbeit	 selbst-
ständig, gegebenenfalls auch auf Anordnung, auf-
zunehmen;	 in	 ihnen	überwiegen	die	Zeiten	ohne	
Arbeitsleistung. 2Für	Beschäftigte,	in	deren	Tätig-
keit	regelmäßig	und	in	nicht	unerheblichem	Umfang	
	Bereitschaftszeiten	fallen,	gelten	folgende	Regelun-
gen:

a)	Bereitschaftszeiten	werden	zur	Hälfte	als	tarifliche	
Arbeitszeit	gewertet	(faktorisiert).

b)	Sie	werden	innerhalb	von	Beginn	und	Ende	der	
regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert 
ausgewiesen.

c)	 Die	Summe	aus	den	faktorisierten	Bereitschafts-
zeiten und der Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit 
nach § 6 Absatz 1 nicht überschreiten.

d)	Die	Summe	aus	Vollarbeits-	und	Bereitschaftszei-
ten	darf	durchschnittlich	48	Stunden	wöchentlich	
nicht überschreiten.

3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vor-
übergehend	 angelegte	 Organisationsmaßnahme	
 besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheb-
lichem	Umfang	Bereitschaftszeiten	anfallen.

(2)	 1Die	Anwendung	des	Absatzes	1	bedarf	im	Geltungs-
bereich eines Personalvertretungsgesetzes einer ein-
vernehmlichen Dienstvereinbarung. 2§ 6 Absatz 9 gilt 
entsprechend.

Protokollerklärung	zu	§	9	Absatz	1	und	2:

Diese	Regelung	gilt	nicht	für	Wechselschicht-	und	Schicht-
arbeit.

§	10	 
Arbeitszeitkonto

(1)	 1Durch	 Betriebs-/Dienstvereinbarung	 kann	 ein	
	Arbeitszeitkonto	eingerichtet	werden.	2Für	einen	Be-
trieb/eine	Verwaltung,	in	dem/der	ein	Personalvertre-
tungsgesetz	Anwendung	findet,	kann	eine	Regelung	
nach	Satz	1	auch	in	einem	landesbezirklichen	Tarif-
vertrag	getroffen	werden,	wenn	eine	Dienstvereinba-
rung	nicht	einvernehmlich	zustande	kommt	und	der	
Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 3Soweit	
ein	Arbeitszeitkorridor	(§	6	Absatz	6)	oder	eine	Rah-
menzeit	(§	6	Absatz	7)	vereinbart	wird,	ist	ein	Arbeits-
zeitkonto	einzurichten.

(2)	 1In	der	Betriebs-/Dienstvereinbarung	wird	festgelegt,	
ob	das	Arbeitszeitkonto	im	ganzen	Betrieb/in	der	gan-
zen	Verwaltung	oder	Teilen	davon	eingerichtet	wird.	
2Alle	Beschäftigten	der	Betriebs-/Verwaltungsteile,	
für	die	ein	Arbeitszeitkonto	eingerichtet	wird,	werden	
von	den	Regelungen	des	Arbeitszeitkontos	erfasst.

(3)	 1Auf	 das	 Arbeitszeitkonto	 können	 Zeiten,	 die	 bei	
Anwendung	des	nach	§	6	Absatz	2	festgelegten	Zeit-
raums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld  bestehen 
bleiben, nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten 
nach	§	8	Absatz	1	Satz	5	und	Absatz	4	sowie	in	Zeit	
umgewandelte	Zuschläge	nach	§	8	Absatz	1	Satz	4	
gebucht	 werden.	 2Weitere	 Kontingente	 (zum	 Bei-
spiel	Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgelte)	

(5)	 1Für	die	Rufbereitschaft	wird	eine	tägliche	Pau	schale	
je	Entgeltgruppe	gezahlt.	2Für eine Ruf bereitschaft 
von	mindestens	zwölf	Stunden	wird	für	die	Tage	Mon-
tag	bis	Freitag	das	Zweifache,	für	Samstag,	Sonntag	
sowie	 für	 Feiertage	 das	 Vierfache	 des	 	tariflichen	
Stundenentgelts	nach	Maßgabe	der	Entgelttabelle	ge-
zahlt. 3Maßgebend	für	die	Bemessung	der	Pauschale	
nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Ruf bereitschaft 
beginnt. 4Für	 Rufbereitschaften	 von	 weniger	 als	
zwölf	Stunden	werden	für	jede	angefangene	Stun-
de	12,5	v.	H.	des	tariflichen	Stundenentgelts	nach	
der	Entgelttabelle	gezahlt.	5Die Zeit jeder einzelnen 
Inanspruchnahme	 innerhalb	 der	 Rufbereitschaft	
mit	 	einem	 Einsatz	 	außerhalb	 des	 Aufenthaltsorts	
im	Sinne	des	§	7		Absatz 4	einschließlich	der	hierfür	
erforder	lichen		Wegezeiten	wird	auf	eine	volle	Stun-
de	gerundet	und	mit	dem	Entgelt	für	Überstunden	
sowie	etwaiger	Zeitzuschläge	nach	Absatz	1	bezahlt.	
6Wird	die		Arbeitsleistung	innerhalb	der	Rufbereit-
schaft am Aufenthaltsort im Sinne des § 7 Absatz 4 
telefonisch	(zum	Beispiel	in	Form	einer	Auskunft)	
oder	 mittels	 technischer	 Einrichtungen	 erbracht,	
wird	abweichend	von	Satz	5	die	Summe	dieser	Ar-
beitsleistungen	am	Ende	des	Rufbereitschaftsdienstes	
auf	die	nächsten	vollen	30	oder	60	Minuten	gerundet	
und	mit	dem	Entgelt	für	Überstunden	sowie	etwai-
ger	Zeit	zuschläge	nach	Absatz	1	bezahlt;	dauert	der	
Rufbereitschaftsdienst	länger	als	24	Stunden	(zum	
Beispiel	an		Wochenenden),	erfolgt	die	Aufrundung	
nach	jeweils	24	Stunden.		7Absatz	1	Satz	4	gilt	entspre-
chend,	soweit	die		Buchung	auf	das	Arbeitszeitkonto	
nach	§	10	Absatz 3	Satz	2	zulässig	ist.	8Für die Zeit der 
Rufbereitschaft	werden	Zeitzuschläge	nicht	gezahlt.

Protokollerklärung	zu	§	8	Absatz	5:

Zur	Ermittlung	der	Tage	einer	Rufbereitschaft,	für	
die	eine	Pauschale	gezahlt	wird,	ist	auf	den	Tag	des	
Beginns	der	Rufbereitschaft	abzustellen.

(6)	 1Das	Entgelt	für	Bereitschaftsdienst	wird	durch	be-
sonderen Tarifvertrag geregelt. 2Bis	zum	Inkrafttreten	
	einer	Regelung	nach	Satz	1	gelten	die	in	dem	jewei-
ligen	Betrieb/der	jeweiligen	Verwaltung/Dienststelle	
am	31. Dezember	2007	 jeweils	geltenden	Bestim-
mungen fort. 3Das	Bereitschaftsdienstentgelt	kann,	
soweit	ein	Arbeitszeitkonto	(§	10)	eingerichtet	ist	und	
die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulas-
sen	(Absatz	1	Satz	4),	im	Einvernehmen	mit	der/dem	
	Beschäftigten	im	Verhältnis	1:1	in	Freizeit	(faktori-
siert)	abgegolten	werden.	4Weitere	Faktorisierungs-
regelungen	 können	 in	 einer	 einvernehmlichen	
Dienst-	oder	Betriebsvereinbarung	getroffen	werden.

Protokollerklärung	zu	§	8	Absatz	6:

Unabhängig	von	den	Vorgaben	des	Absatzes	6	kann	
der Arbeitgeber einen Freizeitausgleich anordnen, 
wenn	 dies	 zur	 Einhaltung	 der	 Vorschriften	 des	
 Arbeitszeitgesetzes erforderlich ist.

(7)	 1Beschäftigte,	die	ständig	Wechselschichtarbeit	leis-
ten,	erhalten	eine	Wechselschichtzulage	von	105	Euro	
monatlich. 2Beschäftigte,	die	nicht	ständig	Wechsel-
schichtarbeit	leisten,	erhalten	eine	Wechselschicht-
zulage	von	0,63	Euro	pro	Stunde.

(8)	 1Beschäftigte,	 die	 ständig	 Schichtarbeit	 leisten,	
	erhalten	eine	Schichtzulage	von	40	Euro	monatlich.	
2Beschäftigte,	die	nicht	ständig	Schichtarbeit	leisten,	
erhalten	eine	Schichtzulage	von	0,24	Euro	pro	Stunde.
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dienstlichen	beziehungsweise	betrieblichen	Möglich-
keiten	bevorzugt	berücksichtigt	werden.

Protokollerklärung	zu	Abschnitt	II:
1Gleitzeitregelungen	sind	unter	Wahrung	der	jeweils	gel-
tenden	Mitbestimmungsrechte	unabhängig	von	den	Vor-
gaben	zu	Arbeitszeitkorridor	und	Rahmenzeit	(§	6	Absatz 6	
und	7)	möglich;	dies	gilt	nicht	bei	Schicht-	und	Wechsel-
schichtarbeit. 2In	den	Gleitzeitregelungen	kann	auf	Verein-
barungen	nach	§	10	verzichtet	werden.	3Sie	dürfen	keine	
Regelungen nach § 6 Absatz 4 enthalten. 4Bei	Inkrafttreten	
dieses		Tarifvertrages	bestehende	Gleitzeitregelungen	blei-
ben unberührt.

Abschnitt III  
Eingruppierung,	Entgelt	und	sonstige	Leistungen

§ 12  
Eingruppierung

(1)	 1Die	Eingruppierung	der/des	Beschäftigten	richtet	
sich	 nach	 den	 Tätigkeitsmerkmalen	 der	 Entgelt-
ordnung	 Forst	 (Anlage	 A).	 2Die/Der	 Beschäftigte	
erhält	Entgelt	nach	der	Entgeltgruppe,	 in	der	 sie/
er	eingruppiert	ist.	3Die/Der	Beschäftigte	ist	in	der	
Entgeltgruppe	eingruppiert,	deren	Tätigkeitsmerk-
male die von ihr/ihm nicht nur vorübergehend aus-
zuübende		Tätigkeit	mit	mindestens	der	Hälfte	ihrer/
seiner	durchschnittlichen	Arbeitszeit	entspricht.	4Ist 
in		einem	Tätigkeitsmerkmal	als	Anforderung	eine	
Voraussetzung	in	der	Person	der/des	Beschäftigten	
bestimmt, muss auch diese Anforderung erfüllt sein.

(2)	 Die	 Entgeltgruppe	 der/des	 Beschäftigten	 ist	 im	
 Arbeitsvertrag anzugeben.

§	13	 
Eingruppierung	in	besonderen	Fällen

(unbesetzt)

§	14	 
Vorarbeiterzuschlag

(1)	 1Vorarbeiter	ist	der	Beschäftigte,	der	für	ein	bestimm-
tes	Arbeitsvorhaben	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	solcher	für	eine	Gruppe	von	Beschäftigten	bestellt	
ist. 2Die	Gruppe	muss	mindestens	aus	zwei	Beschäf-
tigten einschließlich des Vorarbeiters bestehen. 3Der 
Vorarbeiter	ist	zur	Mitarbeit	verpflichtet.	4Er	ist	Auf-
sichtsführender	im	Sinne	der	Unfallverhütungsvor-
schriften.

(2)	 1Der Vorarbeiter erhält je bezahlter Arbeitsstunde 
 einen Zuschlag von 5 v. H. 2Bemessungsgrundlage	
ist der Anteil des Tabellenentgeltes der Stufe 2 der 
für	den	Beschäftigten	gültigen	Entgeltgruppe,	der	auf	
eine Stunde entfällt.

(3)	 Neben	dem	Tabellenentgelt	für	Tätigkeiten,	die	nach	
Entgeltgruppe	8	zu	bewerten	sind,	wird	der	Vorarbei-
terzuschlag nicht gezahlt.

Protokollerklärung	zu	§	14	Absatz	1:
1Vorarbeiter	 ist	 auch	 der	 Beschäftigte,	 der	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	bei	teilautonomer	Grup-
penarbeit	ständig	für	eine	Gruppe	von	Beschäftigten	
bestellt ist. 2Bei	teilautonomer	Gruppenarbeit	muss	
die	Gruppe	aus	mindestens	drei	Beschäftigten	ein-
schließlich des Vorarbeiters bestehen.

können	 durch	 Betriebs-/Dienstvereinbarung	 zur	
	Buchung	freigegeben	werden.	3Die/Der	Beschäftigte	
entscheidet	für	einen	in	der	Betriebs-/Dienstverein-
barung	festgelegten	Zeitraum,	welche	der	in	Satz 1	
beziehungsweise	Satz 2	genannten	Zeiten	auf	das	
Arbeitszeitkonto	gebucht	werden.

(4)	 Im	Falle	einer	unverzüglich	angezeigten	und	durch	
ärztliches	Attest	nachgewiesenen	Arbeitsunfähigkeit	
während	eines	Zeitausgleichs	vom	Arbeitszeitkonto	
(Zeiten	nach	Absatz	3	Satz	1	und	2)	tritt	eine	Minde-
rung des Zeitguthabens nicht ein.

(5)	 In	der	Betriebs-/Dienstvereinbarung	sind	insbeson-
dere folgende Regelungen zu treffen:

a)	Die	höchstmögliche	Zeitschuld	(bis	zu	40	Stun-
den)	und	das	höchstzulässige	Zeitguthaben	(bis	zu	
	einem	Vielfachen	von	40	Stunden),	die	innerhalb	
eines	bestimmten	Zeitraums	anfallen	dürfen;

b)	Fristen	für	das	Abbuchen	von	Zeitguthaben	oder	
für den Abbau von Zeitschulden durch die/den 
	Beschäftigten;

c)	 die	Berechtigung,	das	Abbuchen	von	Zeitguthaben	
zu	bestimmten	Zeiten	(zum	Beispiel	an	so	genann-
ten	Brückentagen)	vorzusehen;

d)	die	Folgen,	wenn	der	Arbeitgeber	einen	bereits	
	genehmigten	Freizeitausgleich	kurzfristig	wider-
ruft.

(6)	 1Der	Arbeitgeber	kann	mit	der/dem	Beschäftigten	die	
Einrichtung	eines	Langzeitkontos	vereinbaren.	2In 
diesem	Fall	ist	der	Betriebs-/Personalrat	zu	beteiligen	
und	–	bei	Insolvenzfähigkeit	des	Arbeitgebers	–	eine	
Regelung zur Insolvenzsicherung zu treffen.

§	11	 
Teilzeitbeschäftigung

(1)	 1Mit	Beschäftigten	soll	auf	Antrag	eine	geringere	als	
die	vertraglich	festgelegte	Arbeitszeit	vereinbart	wer-
den,	wenn	sie

a)	mindestens	ein	Kind	unter	18	Jahren	oder

b)	einen	nach	ärztlichem	Gutachten	pflegebedürf-
tigen	sonstigen	Angehörigen

tatsächlich	 betreuen	 oder	 pflegen	 und	 dringende	
dienstliche	beziehungsweise	betriebliche	Belange	
nicht entgegenstehen.
2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag 
auf bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Sie	kann	verlän-
gert	werden;	der	Antrag	ist	spätestens	sechs	Monate	
vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu 
stellen. 4Bei	der	Gestaltung	der	Arbeitszeit	hat	der	
 Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen beziehungs-
weise	betrieblichen	Möglichkeiten	der	besonderen	
persönlichen	Situation	der/des	Beschäftigten	nach	
Satz 1 Rechnung zu tragen.

(2)	 Beschäftigte,	die	in	anderen	als	den	in	Absatz	1	ge-
nannten Fällen eine Teilzeitbeschäftigung verein-
baren	wollen,	können	von	 ihrem	Arbeitgeber	ver-
langen,	 dass	 er	 mit	 ihnen	 die	 Möglichkeit	 einer	
Teilzeitbeschäftigung	mit	dem	Ziel	erörtert,	zu	einer	
entsprechenden	Vereinbarung	zu	gelangen.

(3)	 Ist	mit	früher	Vollbeschäftigten	auf	ihren	Wunsch	eine	
nicht	befristete	Teilzeitbeschäftigung	vereinbart	wor-
den,	sollen	sie	bei	späterer	Besetzung	eines	Vollzeit-
arbeitsplatzes	bei	gleicher	Eignung	im	Rahmen	der	
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ununterbrochenen	Tätigkeit	innerhalb	derselben	Ent-
geltgruppe	bei	ihrem	Arbeitgeber	(Stufenlaufzeit):

– Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,

–	 Stufe	3	nach	zwei	Jahren	in	Stufe	2,

– Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,

– Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 

–	 Stufe	6	nach	fünf	Jahren	in	Stufe	5	bei	den	Entgelt-
gruppen	2	bis	8.

(4)	 1Die	Entgeltgruppe	1	umfasst	fünf	Stufen.	2Einstellun-
gen	erfolgen	zwingend	in	der	Stufe	2	(Eingangsstufe).	
3Die	jeweils	nächste	Stufe	wird	nach	vier	Jahren	in	
der	vorangegangenen	Stufe	erreicht;	§	17	Absatz	2	
bleibt unberührt.

(5)	 1Zur	regionalen	Differenzierung,	zur	Deckung	des	
Personalbedarfs,	 zur	 Bindung	 von	 qualifizierten	
Fachkräften	oder	zum	Ausgleich	höherer	Lebenshal-
tungskosten	kann	Beschäftigten	abweichend	von	der	
tarifvertraglichen	Einstufung	ein	bis	zu	zwei	Stufen	
höheres	Entgelt	ganz	oder	teilweise	vorweg	gewährt	
werden.	2Beschäftigte	mit	einem	Entgelt	der	Endstufe	
können	bis	zu	20	v.	H.	der	Stufe	2	zusätzlich	erhalten.	
3Die	Zulage	kann	befristet	werden.	4Sie ist auch als 
befristete	Zulage	widerruflich.

§	17	 
Allgemeine	Regelungen	zu	den	Stufen

(1)	 Die	Beschäftigten	erhalten	das	Tabellenentgelt	nach	
der	neuen	Stufe	vom	Beginn	des	Monats	an,	in	dem	
die	nächste	Stufe	erreicht	wird.

(2)	 1Bei	Leistungen	der	Beschäftigten,	die	erheblich	über	
dem	Durchschnitt	liegen,	kann	die	erforder	liche	Zeit	
für	das	Erreichen	der	Stufen	4	bis	6	jeweils	verkürzt	
werden.	2Bei	Leistungen,	die	erheblich	unter	dem	
Durchschnitt	liegen,	kann	die	erforderliche	Zeit	für	
das	Erreichen	der	Stufen	4	bis	6	jeweils	verlängert	
werden.	 3Bei	 einer	 Verlängerung	 der	 Stufenlauf-
zeit	hat	der	Arbeitgeber	jährlich	zu	prüfen,	ob	die	
Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorlie-
gen. 4Für	die	Beratung	von	schriftlich	begründeten	
	Beschwerden	 von	 Beschäftigten	 gegen	 eine	 Ver-
längerung	nach	Satz 2	beziehungsweise	3	ist	eine	
	betriebliche	Kommission	zuständig.	5Die	Mitglieder	
der	betrieblichen	Kommission	werden	je	zur		Hälfte	
vom	 Arbeitgeber	 und	 vom	 Betriebs-/Personalrat	
	benannt;	 sie	müssen	dem	Betrieb/der	Dienststelle	
	angehören.	 6Der  Arbeitgeber entscheidet auf Vor-
schlag	der	Kommission		darüber,	ob	und	in	welchem	
Umfang	der	Beschwerde	abgeholfen	werden	soll.

Protokollerklärung	zu	§	17	Absatz	2:

Die Instrumente des § 17 Absatz 2 unterstützen die 
Anliegen	der	Personalentwicklung.

Protokollerklärung	zu	§	17	Absatz	2	Satz	2:

Bei	Leistungsminderungen,	die	auf	einem	anerkann-
ten	Arbeitsunfall	oder	einer	Berufskrankheit	gemäß	
§§	8	und	9	SGB	VII	beruhen,	ist	diese	Ursache	in	
	geeigneter	Weise	zu	berücksichtigen.

§	15	 
Tabellenentgelt

(1)	 1Die/Der	Beschäftigte	erhält	monatlich	ein	Tabellen-
entgelt. 2Die	Höhe	bestimmt	sich	nach	der	Entgelt-
gruppe,	in	die	sie/er	eingruppiert	ist,	und	nach	der	
für sie/ihn geltenden Stufe.

(2)	 Die	Höhe	der	Tabellenentgelte	ist	in	Anlage	B	fest-
gelegt.

(3)	 1Im	 Rahmen	 von	 landesbezirklichen	 Regelungen	
können	für	an-	und	ungelernte	Tätigkeiten	in	von	
Outsourcing	 und/oder	 Privatisierung	 bedrohten	
	Bereichen	in	den	Entgeltgruppen	1	bis	4	Abweichun-
gen	von	der	Entgelttabelle	bis	zu	einer	dort	vereinbar-
ten	Untergrenze	vorgenommen	werden.	2Die	Unter-
grenze	muss	im	Rahmen	der	Spannbreite	des	Entgelts	
der	Entgeltgruppe	1	liegen.	3Die	Umsetzung	erfolgt	
durch	Anwendungsvereinbarung.

§	16	 
Stufen	der	Entgelttabelle

(1)	 Die	Entgeltgruppen	2	bis	8	umfassen	sechs	Stufen.

(2)	 1Bei	 der	 Einstellung	 werden	 die	 Beschäftigten	
der	Stufe	1	zugeordnet,	sofern	keine	einschlägige	
	Berufserfahrung	 vorliegt.	 2Verfügen	 Beschäftigte	
über	eine	einschlägige	Berufserfahrung	von	mindes-
tens einem Jahr aus einem vorherigen befristeten oder 
unbefristeten Arbeitsverhältnis zum selben Arbeit-
geber, erfolgt die Stufenzuordnung unter Anrechnung 
der	Zeiten	der	einschlägigen	Berufserfahrung	aus	die-
sem vorherigen Arbeitsverhältnis. 3Ist die einschlä-
gige	Berufserfahrung	von	mindestens	einem	Jahr	in	
einem Arbeitsverhältnis zu einem anderen Arbeit-
geber	erworben	worden,	erfolgt	die	Einstellung	in	die	
Stufe 2,	beziehungsweise	–	bei	Einstellung	nach	dem	 
31. Januar 2010 und Vorliegen einer einschlägigen 
Berufserfahrung	von	mindestens	drei	Jahren	–	 in	
 Stufe 3. 4Unabhängig	davon	kann	der	Arbeitgeber	bei	
Neueinstellungen	zur	Deckung	des	Personalbedarfs	
Zeiten	einer	vorherigen	beruflichen	Tätigkeit	ganz	
oder	teilweise	für	die	Stufenzuordnung	berücksich-
tigen,	 wenn	 diese	 Tätigkeit	 für	 die	 vorgesehene	
	Tätigkeit	förderlich	ist.

Protokollerklärungen	zu	§	16	Absatz	2:

1.	 Einschlägige	Berufserfahrung	ist	eine	berufliche	
Erfahrung	in	der	übertragenen	oder	einer	auf	die	
Aufgabe	bezogenen	entsprechenden	Tätigkeit.

2.	 Ein	vorheriges	Arbeitsverhältnis	im	Sinne	des	Sat-
zes	2	besteht,	wenn	zwischen	dem	Ende	des	vor-
herigen	und	dem	Beginn	des	neuen	Arbeitsverhält-
nisses	ein	Zeitraum	von	längstens	sechs	Monaten	
liegt.

(2a)	 Der	Arbeitgeber	kann	bei	Einstellung	von	Beschäf-
tigten im unmittelbaren Anschluss an ein Arbeitsver-
hältnis	im	öffentlichen	Dienst	(§	34	Absatz	3	Satz 3	
und	4)	die	beim	vorherigen	Arbeitgeber	nach	den	
Regelungen	des	TV-Forst,	des	TVÜ-Forst	oder	eines	
vergleichbaren	Tarifvertrages	erworbene	Stufe	bei	
der	Stufenzuordnung	ganz	oder	teilweise	berücksich-
tigen;	Absatz	2	Satz	4	bleibt	unberührt.

(3)	 1Die	Beschäftigten	erreichen	die	jeweils	nächste	Stufe	
–	von	Stufe	3	an	in	Abhängigkeit	von	ihrer	Leistung	
gemäß § 17 Absatz 2 – nach folgenden Zeiten einer 
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Protokollerklärung	zu	§	17	Absatz	4	Satz	2:
1Die	Garantiebeträge	nehmen	an	allgemeinen	Ent-
geltanpassungen	teil.	2Sie betragen 

a)	 	in	den	Entgeltgruppen	1	bis	8	 
–	29,94	Euro	ab	1.	März	2015,	 
–	30,67	Euro	ab	1.	März	2016,

b)	 	in	den	Entgeltgruppen	9	bis	15	 
–	59,84	Euro	ab	1.	März	2015,	 
–	61,31	Euro	ab	1.	März	2016.

– Fassung des § 18 bis zum 31. Dezember 2015 –

§	18	 
Leistungsentgelt

(1)	 1Ab	dem	1.	Januar	2009	wird	ein	Leistungsentgelt	
 zusätzlich zum Tabellenentgelt eingeführt. 2Das 
Leistungsentgelt	soll	dazu	beitragen,	die	Effizienz	der	
forstwirtschaftlichen	Verwaltungen,	Einrichtungen	
und	Betriebe	zu	stärken	und	die	Dienstleistungen	zu	
verbessern. 3Zugleich	sollen	Motivation	und	Eigen-
verantwortung	der	Beschäftigten	gestärkt	werden.

(2)	 1Die	vereinbarte	Zielgröße	ist	8	v.	H.	2Bis	zu	einer	
anderen	Vereinbarung	wird	ein	Gesamtvolumen	von	
2,5	v.	H.	der	ständigen	Monatsentgelte	für	das	Leis-
tungsentgelt zur Verfügung gestellt. 3In den Ländern 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beträgt 
das	Leistungsentgelt	abweichend	von	Satz	2	2,5	v.	H.	
4Bemessungsgrundlage	ist	die	Summe	der	ständigen	
Monatsentgelte	des	Vorjahres	aller	Beschäftigten	des	
jeweiligen	Arbeitgebers,	die	unter	diesen	Tarifvertrag	
fallen. 5Es	besteht	die	Verpflichtung,	die	Leistungs-
entgelte jährlich auszuzahlen. 

Protokollerklärung	zu	§	18	Absatz	2:
1Ständige	 Monatsentgelte	 sind	 insbesondere	 das	
	Tabellenentgelt	(ohne	Sozialversicherungsbeiträge	
des	Arbeitgebers	und	dessen	Kosten	für	die	betrieb-
liche	Altersvorsorge),	die	in	Monatsbeträgen	festge-
legten	Zulagen	einschließlich	Besitzstandszulagen	
sowie	Entgelt	im	Krankheitsfall	(§	22)	und	bei	Urlaub,	
soweit	diese	Entgelte	in	dem	betreffenden	Kalender-
jahr	ausgezahlt	worden	sind.	2Nicht einbezogen sind 
dagegen	insbesondere	Abfindungen,	Aufwandsent-
schädigungen	(zum	Beispiel	Fahrzeugentschädigung,	
Motorsägenentschädigung),	Einmalzahlungen,	Jah-
ressonderzahlungen,	Leistungsentgelte,	Strukturaus-
gleiche,	unständige	Entgeltbestandteile	und	Entgelte	
der	außertariflichen	Beschäftigten.	

(3)	 1Das	Leistungsentgelt	wird	zusätzlich	zum	Tabel-
lenentgelt	als	Leistungsprämie	gewährt.	2Die Leis-
tungsprämie	ist	 in	der	Regel	eine	einmalige	Zah-
lung,	die	im	Allgemeinen	auf	der	Grundlage	einer	
Zielvereinbarung	oder	 einer	 systematischen	Leis-
tungsbewertung	erfolgt.	3Sie	kann	auch	in	zeitlicher	
Abfolge	gezahlt	werden.	4Leistungsentgelte	können	
auch	auf	der	Grundlage	der	Leistung	von	Gruppen	
von	Beschäftigten	(zum	Beispiel	bei	teilautonomer	
Gruppenarbeit)	gewährt	werden.	5Leistungsentgelt 
muss	grundsätzlich	allen	Beschäftigten	zugänglich	
sein. 6Für	Teilzeitbeschäftigte	kann	von	§	24	Absatz 2	
abgewichen	werden.

(4)	 1Die	Feststellung	oder	Bewertung	von	Leistungen	
 geschieht durch das Vergleichen von Zielerreichun-
gen mit den in der Zielvereinbarung angestrebten 
Zielen	oder	über	eine	systematische	Leistungsbewer-

Protokollerklärung	zu	§	17	Absatz	2	Satz	6:

Die	Mitwirkung	der	Kommission	erfasst	nicht	die	
Entscheidung	über	die	 leistungsbezogene	Stufen-
zuordnung.

(3)	 1Den	Zeiten	einer	ununterbrochenen	Tätigkeit	 im	
 Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 1 stehen gleich:

a)	Schutzfristen	nach	dem	Mutterschutzgesetz,

b)	Zeiten	einer	Arbeitsunfähigkeit	nach	§	22	bis	zu	
39 Wochen,

c)	 Zeiten	eines	bezahlten	Urlaubs,

d)	Zeiten	eines	Sonderurlaubs,	bei	denen	der	Arbeit-
geber vor dem Antritt schriftlich ein dienstliches 
beziehungsweise	betriebliches	Interesse	anerkannt	
hat,

e)	Zeiten	einer	sonstigen	Unterbrechung	von	weniger	
als	einem	Monat	im	Kalenderjahr,

f)	 Zeiten	der	vorübergehenden	Übertragung	einer	
höherwertigen	Tätigkeit.

2Zeiten	der	Unterbrechung	bis	zu	einer	Dauer	von	
	jeweils	drei	Jahren,	die	nicht	von	Satz	1	erfasst	wer-
den,	und	Elternzeit	sowie	Zeiten	einer	Unterbrechung	
bei	Beschäftigten,	die	für	eine	jahreszeitlich	begrenz-
te	 regelmäßig	wiederkehrende	Tätigkeit	 in	einem	
	Beschäftigungsverhältnis	 stehen	 (Saisonbeschäf-
tigte),	sind	unschädlich;	sie	werden	aber	nicht	auf	die	
Stufenlaufzeit angerechnet.

3Bei	einer	Unterbrechung	von	mehr	als	drei	Jahren	
erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der 
Unterbrechung	erreichten	Stufe	vorangeht,	jedoch	
nicht	niedriger	als	bei	einer	Neueinstellung;	die	Stu-
fenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 
4Zeiten,	in	denen	Beschäftigte	mit	einer	kürzeren	als	
der	regelmäßigen	wöchentlichen	Arbeitszeit	eines	
entsprechenden	Vollbeschäftigten	beschäftigt	waren,	
werden	voll	angerechnet.

(4)	 1Bei	Eingruppierung	in	eine	höhere	Entgeltgruppe	
werden	die	Beschäftigten	derjenigen	Stufe	zugeord-
net, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellen-
entgelt	erhalten,	mindestens	jedoch	der	Stufe	2;	bei	
Eingruppierung	über	mehr	als	eine	Entgeltgruppe	
wird	die	Zuordnung	zu	den	Stufen	so	vorgenommen,	
als	ob	faktisch	eine	Eingruppierung	in	jede	der	ein-
zelnen	Entgeltgruppen	stattgefunden	hätte.	2Beträgt	
der	Unterschiedsbetrag	zwischen	dem	derzeitigen	
Tabellenentgelt	und	dem	Tabellenentgelt	nach	Satz 1	
weniger	als	25	Euro	in	den	Entgeltgruppen	1	bis	8	
beziehungsweise	weniger	als	50	Euro	in	den	Ent-
geltgruppen	9	bis	15,	so	erhält	die/der	Beschäftigte	
während	der	betreffenden	Stufenlaufzeit	anstelle	des	
	Unterschiedsbetrags	einen	Garantiebetrag	von	monat-
lich	25	Euro	(Entgeltgruppen	1	bis	8)	beziehungsweise	
50 Euro	(Entgeltgruppen	9	bis	15).	3Die Stufenlaufzeit 
in	der	höheren	Entgeltgruppe	beginnt	mit	dem	Tag	
der		Höhergruppierung.	4Bei	einer	Eingruppierung	in	
eine	niedrigere	Entgeltgruppe	ist	die/der	Beschäftige	
der	in	der	höheren	Entgeltgruppe	erreichten	Stufe	zu-
zuordnen. 5Die/Der	Beschäftigte	erhält	vom	Beginn	
des	Monats	an,	in	dem	die	Veränderung	wirksam	
wird,	das	entsprechende	Tabellenentgelt	aus	der	in	
Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffen-
den	Entgeltgruppe,	gegebenenfalls	einschließlich	des	
	Garantiebetrags.
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3. 1Kommt	bis	zum	30.	September	2009	keine	Regelung	
nach Absatz 5 oder Absatz 6 zustande, erhalten die 
	Beschäftigten	vorbehaltlich	der	Protokollerklärung	Nr. 4	
mit	dem	Tabellenentgelt	des	Monats	Dezember	2009	
9 v.	H.,	in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Satz	3	15	v.	H.	des	
für	den	Monat	September	jeweils	zustehenden	Tabellen-
entgelts. 2Das	Leistungsentgelt	erhöht	sich	im	Jahr	2010	
um	den	Restbetrag	des	Gesamtvolumens.	3Solange auch 
in	den	Folgejahren	keine	Regelung	entsprechend	Satz	1	
zustande	kommt,	gelten	die	Sätze	1	und	2	entsprechend.	

4. 1Solange eine Regelung nach Absatz 5 oder Absatz 6 
nicht	zustande	kommt,	kann	der	Arbeitgeber	in	den	
Fällen	des	Absatzes	2	Satz	2	auch	wie	folgt	verfahren:	
2Die	Beschäftigten	erhalten	mit	dem	Tabellenentgelt	des	
Monats	Dezember	ab	dem	Jahr	2009	18	v.	H.	des	Tabel-
lenentgelts	ausgezahlt,	das	für	den	Monat	September	
desselben Jahres zusteht.

Übergangsvorschrift	zu	§	18:	

In	den	Ländern	Sachsen-Anhalt	und	Thüringen	werden	
bestehende	 Restguthaben	 nach	 Nr.	 3	 der	 Protokoller-
klärungen	zu	§	18	mit	dem	Tabellenentgelt	des	Monats	
 Dezember 2015 ausgezahlt.

– Fassung des § 18 ab 1. Januar 2016 – 

§	18	 
Leistungsentgelt	im	Land	Sachsen

(1)	 1Im	Land	Sachsen	wird	ein	Leistungsentgelt	zusätz-
lich zum Tabellenentgelt gezahlt. 2Das Leistungs-
entgelt	soll	dazu	beitragen,	die	Effizienz	der	forst-
wirtschaftlichen	Verwaltungen,	Einrichtungen	und	
Betriebe	zu	stärken	und	die	Dienstleistungen	zu	ver-
bessern. 3Zugleich	sollen	Motivation	und	Eigenver-
antwortung	der	Beschäftigten	gestärkt	werden.

(2)	 1Die	vereinbarte	Zielgröße	ist	8	v.	H.	2Bis	zu		einer	
anderen	 Vereinbarung	 wird	 ein	 	Gesamtvolumen	
von	 2,5  v.	H.	 der	 ständigen	 Monatsentgelte	 für	
das Leistungsentgelt zur Verfügung gestellt. 
 3Bemessungsgrundlage	ist	die	Summe	der	ständigen	
	Monatsentgelte	des	Vorjahres	aller	Beschäftigten	des	
Landes Sachsen, die unter diesen Tarifvertrag fallen. 
4Es		besteht	die	Verpflichtung,	die	Leistungsentgelte	
jährlich auszuzahlen. 

Protokollerklärung	zu	§	18	Absatz	2:
1Ständige	 Monatsentgelte	 sind	 insbesondere	 das	
	Tabellenentgelt	(ohne	Sozialversicherungsbeiträge	
des	Arbeitgebers	und	dessen	Kosten	für	die	betrieb-
liche	Altersvorsorge),	 die	 in	Monatsbeträgen	 fest-
gelegten	Zulagen	einschließlich	Besitzstandszulagen	
sowie	Entgelt	im	Krankheitsfall	(§	22)	und	bei	Urlaub,	
soweit	diese	Entgelte	in	dem	betreffenden	Kalender-
jahr	ausgezahlt	worden	sind.	2Nicht einbezogen sind 
dagegen	insbesondere	Abfindungen,	Aufwandsent-
schädigungen	(zum	Beispiel	Fahrzeugentschädigung,	
Motorsägenentschädigung),	Einmalzahlungen,	Jah-
ressonderzahlungen,	Leistungsentgelte,	Strukturaus-
gleiche,	unständige	Entgeltbestandteile	und	Entgelte	
der	außertariflichen	Beschäftigten.	

(3)	 1Das	Leistungsentgelt	wird	zusätzlich	zum	Tabel-
lenentgelt	als	Leistungsprämie	gewährt.	2Die Leis-
tungsprämie	ist	 in	der	Regel	eine	einmalige	Zah-
lung,	die	im	Allgemeinen	auf	der	Grundlage	einer	
Zielvereinbarung	oder	 einer	 systematischen	Leis-
tungsbewertung	erfolgt.	3Sie	kann	auch	in	zeitlicher	

tung. 2Zielvereinbarung	ist	eine	freiwillige	Abrede	
zwischen	der	Führungskraft	und	einzelnen	Beschäf-
tigten	oder	Beschäftigtengruppen	über	objektivier-
bare	Leistungsziele	und	die	Bedingungen	ihrer	Er-
füllung. 3Leistungsbewertung	ist	die	Feststellung	der	
erbrachten	Leistung	nach	möglichst	messbaren	oder	
anderweitig	objektivierbaren	Kriterien	oder	durch	
aufgabenbezogene	Bewertung.

(5)	 1Das	 jeweilige	 System	 der	 leistungsbezogenen	
	Bezahlung	wird	in	einer	Dienstvereinbarung	oder	
Betriebsvereinbarung	festgelegt.	2Die individuellen 
Leistungsziele	von	Beschäftigten	beziehungsweise	
Beschäftigtengruppen	müssen	beeinflussbar	und	in	
der regelmäßigen Arbeitszeit erreichbar sein. 3Die 
Ausgestaltung geschieht durch einvernehmliche 
Dienstvereinbarung	oder	Betriebsvereinbarung,	in	
der	insbesondere	geregelt	werden:

–	 Verfahren	der	Einführung	von	leistungsorientierten	
Entgelten,

–	 zulässige	Kriterien	für	Zielvereinbarungen,

–	 Ziele	zur	Sicherung	und	Verbesserung	der	Effek-
tivität	und	Effizienz,	insbesondere	für	Mehrwert-
steigerungen	 (zum	 Beispiel	 Verbesserung	 der	
Wirtschaftlichkeit),	Steigerung	der	Produktivität,	
Verbesserung	der	Arbeitssicherheit	sowie	Verbesse-
rung	der	Arbeits-	und	Dienstleistungsqualität	(zum	
Beispiel	Kundenorientierung),

–	Methoden	 sowie	 Kriterien	 der	 systematischen	
Leistungsbewertung	und	der	aufgabenbezogenen	
Bewertung	 (messbar,	 zählbar	 oder	 anderweitig	
objektivierbar),	gegebenenfalls	differenziert	nach	
Arbeitsbereichen,	u.	U.	Zielerreichungsgrade,

–	 Anpassung	von	Zielvereinbarungen	bei	wesent-
lichen	Änderungen	von	Geschäftsgrundlagen,

– Vereinbarung von Verteilungsgrundsätzen,

–	Überprüfung	und	Verteilung	des	zur	Verfügung	
stehenden Finanzvolumens, gegebenenfalls 
	Begrenzung	individueller	Leistungsentgelte	aus	
umgewidmetem	Entgelt,

–	 Dokumentation	und	Umgang	mit	Auswertungen	
über	Leistungsbewertungen.

(6)	 1Nähere	Regelungen	zum	Leistungsentgelt	können	
auch	in	einem	landesbezirklichen	Tarifvertrag	verein-
bart	werden.	2In	einem	solchen	Tarifvertrag	kann	von	
den	Regelungen	dieses	Paragrafen	abgewichen	wer-
den. 3Dabei	sollen	Regelungen	entsprechend		Absatz 5	
Satz	3	vorgesehen	werden.

(7)	 Die	ausgezahlten	Leistungsentgelte	sind	zusatzver-
sorgungspflichtiges	Entgelt.

Protokollerklärungen	zu	§	18:

1. 1Eine	 Nichterfüllung	 der	 Voraussetzungen	 für	 die	
	Gewährung	 eines	 Leistungsentgelts	 darf	 für	 sich	
	genommen	keine	arbeitsrechtlichen	Maßnahmen	aus-
lösen.	2Umgekehrt	sind	arbeitsrechtliche	Maßnahmen	
nicht durch Teilnahme an einer Zielvereinbarung bezie-
hungsweise	durch	Gewährung	eines	Leistungsentgelts	
ausgeschlossen.

2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich 
aus	Leistungsentgelten	ausgenommen	werden.	2Ihre 
jewei	ligen	Leistungsminderungen	sollen	angemessen	
	berücksichtigt	werden.



FMBl. Nr. 15/2015 345

Protokollerklärungen	zu	§	18:

1. 1Eine	 Nichterfüllung	 der	 Voraussetzungen	 für	 die	
	Gewährung	 eines	 Leistungsentgelts	 darf	 für	 sich	
	genommen	keine	arbeitsrechtlichen	Maßnahmen	aus-
lösen.	2Umgekehrt	sind	arbeitsrechtliche	Maßnahmen	
nicht durch Teilnahme an einer Zielvereinbarung bezie-
hungsweise	durch	Gewährung	eines	Leistungsentgelts	
ausgeschlossen.

2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich 
aus	Leistungsentgelten	ausgenommen	werden.	2Ihre 
jewei	ligen	Leistungsminderungen	sollen	angemessen	
	berücksichtigt	werden.

3. 1Besteht	keine	Regelung	nach	Absatz	5	oder	Absatz	6,	
erhalten	die	Beschäftigten	mit	dem	Tabellenentgelt	des	
Monats	Dezember	15	v.	H.	des	für	den	Monat	September	
jeweils	zustehenden	Tabellenentgelts.	2Das Leistungs-
entgelt	erhöht	sich	im	Folgejahr	um	den	Restbetrag	des	
Gesamtvolumens.	3Besteht	in	den	weiteren	Folgejahren	
keine	Regelung	nach	Absatz	5	oder	Absatz	6,	gelten	die	
Sätze 1 und 2 bis zur Vereinbarung einer Regelung ent-
sprechend.

§	19	 
Forstzulage

Beschäftigte	in	den	Ländern	Baden-Württemberg,	Berlin,	
Brandenburg,	Mecklenburg-Vorpommern,	Niedersach-
sen,	Nordrhein-Westfalen,	Rheinland-Pfalz,	Saarland	und	
Schleswig-Holstein	erhalten	eine	Forstzulage	in	Höhe	von	
monatlich	92,03	Euro.

§	20	 
Jahressonderzahlung

(1)	 Beschäftigte,	die	am	1.	Dezember	im	Arbeitsverhältnis	
stehen,	haben	Anspruch	auf	eine	Jahressonderzah-
lung.

(2)	 Die	Jahressonderzahlung	beträgt	bei	Beschäftigten	
in	den	Entgeltgruppen	E	1	bis	E	8	

im	Tarifgebiet	West
im	Kalenderjahr

2015 ab	2016
81 v. H. 95 v. H.

in	 den	 Ländern	 Brandenburg	 und	Mecklenburg-	
Vorpommern

im	Kalenderjahr
2015 2016 2017 2018 ab	2019

62,7 v. H. 80,9 v. H. 85,6 v. H. 90,3 v. H. 95,0 v. H.

im Land Sachsen
im	Kalenderjahr

2015 2016 2017 2018 ab	2019
51,7 v. H. 56,4 v. H. 61,1 v. H. 65,8 v. H. 70,5 v. H.

in den Ländern Sachsen-Anhalt und Thüringen
im	Kalenderjahr

2015 2016 2017 2018 ab	2019
51,7 v. H. 80,9 v. H. 85,6 v. H. 90,3 v. H. 95,0 v. H.

der	Bemessungsgrundlage	nach	Absatz	3.

(3)	 1Bemessungsgrundlage	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 2	
Satz 1	ist	das	monatliche	Entgelt,	das	den	Beschäftig-
ten	in	den	Kalendermonaten	Juli,	August	und	Septem-
ber	durchschnittlich	gezahlt	wird;	unberücksichtigt	
bleiben	hierbei	das	zusätzlich	für	Überstunden	und	
Mehrarbeit	gezahlte	Entgelt	(mit	Ausnahme	der	im	

Abfolge	gezahlt	werden.	4Leistungsentgelte	können	
auch	auf	der	Grundlage	der	Leistung	von	Gruppen	
von	Beschäftigten	(zum	Beispiel	bei	teilautonomer	
Gruppenarbeit)	gewährt	werden.	5Leistungsentgelt 
muss	grundsätzlich	allen	Beschäftigten	zugänglich	
sein. 6Für	Teilzeitbeschäftigte	kann	von	§	24	Absatz 2	
abgewichen	werden.

(4)	 1Die	Feststellung	oder	Bewertung	von	Leistungen	
 geschieht durch das Vergleichen von Zielerreichun-
gen mit den in der Zielvereinbarung angestrebten 
Zielen	 oder	 über	 eine	 systematische	 Leistungs-
bewertung.	 2Zielvereinbarung	 ist	 eine	 freiwillige	
	Abrede	zwischen	der	Führungskraft	und	einzelnen	
Beschäftigten	oder	Beschäftigtengruppen	über	objek-
tivierbare	Leistungsziele	und	die	Bedingungen	ihrer	
	Erfüllung.	3Leistungsbewertung	ist	die	Feststellung	
der	erbrachten	Leistung	nach	möglichst	messbaren	
oder	 anderweitig	 objektivierbaren	 Kriterien	 oder	
durch	aufgabenbezogene	Bewertung.

(5)	 1Das	 jeweilige	 System	 der	 leistungsbezogenen	
	Bezahlung	wird	in	einer	Dienstvereinbarung	oder	
Betriebsvereinbarung	festgelegt.	2Die individuellen 
Leistungsziele	von	Beschäftigten	beziehungsweise	
Beschäftigtengruppen	müssen	beeinflussbar	und	in	
der regelmäßigen Arbeitszeit erreichbar sein. 3Die 
Ausgestaltung geschieht durch einvernehmliche 
Dienstvereinbarung	oder	Betriebsvereinbarung,	in	
der	insbesondere	geregelt	werden:

–	 Verfahren	der	Einführung	von	leistungsorientierten	
Entgelten,

–	 zulässige	Kriterien	für	Zielvereinbarungen,

–	 Ziele	zur	Sicherung	und	Verbesserung	der	Effek-
tivität	und	Effizienz,	insbesondere	für	Mehrwert-
steigerungen	 (zum	 Beispiel	 Verbesserung	 der	
Wirtschaftlichkeit),	Steigerung	der	Produktivität,	
Verbesserung	der	Arbeitssicherheit	sowie	Verbesse-
rung	der	Arbeits-	und	Dienstleistungsqualität	(zum	
Beispiel	Kundenorientierung),

–	Methoden	 sowie	 Kriterien	 der	 systematischen	
Leistungsbewertung	und	der	aufgabenbezogenen	
Bewertung	 (messbar,	 zählbar	 oder	 anderweitig	
objektivierbar),	gegebenenfalls	differenziert	nach	
Arbeitsbereichen,	u.	U.	Zielerreichungsgrade,

–	 Anpassung	von	Zielvereinbarungen	bei	wesent-
lichen	Änderungen	von	Geschäftsgrundlagen,

– Vereinbarung von Verteilungsgrundsätzen,

–	Überprüfung	und	Verteilung	des	zur	Verfügung	
stehenden Finanzvolumens, gegebenenfalls 
	Begrenzung	individueller	Leistungsentgelte	aus	
umgewidmetem	Entgelt,

–	 Dokumentation	und	Umgang	mit	Auswertungen	
über	Leistungsbewertungen.

(6)	 1Nähere	Regelungen	zum	Leistungsentgelt	können	
auch	in	einem	landesbezirklichen	Tarifvertrag	verein-
bart	werden.	2In	einem	solchen	Tarifvertrag	kann	von	
den	Regelungen	dieses	Paragrafen	abgewichen	wer-
den. 3Dabei	sollen	Regelungen	entsprechend		Absatz 5	
Satz	3	vorgesehen	werden.

(7)	 Die	ausgezahlten	Leistungsentgelte	sind	zusatzver-
sorgungspflichtiges	Entgelt.
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nis	wegen	Rentenbezugs	vor	dem	1.	Dezember	endet.	
2In	diesem	Falle	treten	an	die	Stelle	des	Bemessungs-
zeitraums	gemäß	Absatz	3	die	letzten	drei	Kalender-
monate	vor	Beendigung	des	Arbeitsverhältnisses.

§	21	 
Bemessungsgrundlage	für	die	Entgeltfortzahlung

1In	den	Fällen	der	Entgeltfortzahlung	nach	§	22	Absatz	1,	
§	26	und	§	27	werden	das	Tabellenentgelt	sowie	die	sons-
tigen	in	Monatsbeträgen	festgelegten	Entgeltbestandteile	
weitergezahlt.	2Nicht	in	Monatsbeträgen	festgelegte	Ent-
geltbestandteile	werden	als	Durchschnitt	auf	Basis	der	letz-
ten	drei	vollen	Kalendermonate,	die	dem	maß	gebenden	
Ereignis	für	die	Entgeltfortzahlung	vorhergehen	(Berech-
nungszeitraum),	gezahlt.	3Ausgenommen hiervon sind das 
zusätzlich	gezahlte	Entgelt	für	Überstunden	und	Mehr-
arbeit	(mit	Ausnahme	der	im	Dienstplan	vorgesehenen	
Mehrarbeits-	oder	Überstunden	sowie	etwaiger	Überstun-
denpauschalen),	Leistungsentgelte,	Jahressonderzahlun-
gen	sowie	besondere	Zahlungen	nach	§	23.

Protokollerklärungen	zu	§	21	Satz	2	und	3:

1. 1Volle	Kalendermonate	im	Sinne	der	Durchschnitts-
berechnung	nach	Satz	2	sind	Kalendermonate,	 in	
denen	an	allen	Kalendertagen	das	Arbeitsverhältnis	
bestanden hat. 2Hat	das	Arbeitsverhältnis	weniger	
als	drei	Kalendermonate	bestanden,	sind	die	vollen	
Kalendermonate,	 in	 denen	 das	 Arbeitsverhältnis	
 bestanden hat, zugrunde zu legen. 3Bei	Änderun-
gen	der	individuellen	Arbeitszeit	werden	die	nach	
der		Arbeitszeitänderung	liegenden	vollen	Kalender-
monate	zu	Grunde	gelegt.

2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt 1/65 
aus	der	Summe	der	zu	berücksichtigenden	Entgelt-
bestandteile,	die	für	den	Berechnungszeitraum	zuge-
standen	haben,	wenn	die	regelmäßige	wöchentliche	
Arbeitszeit durchschnittlich auf fünf Tage verteilt 
ist. 2Maßgebend	ist	die	Verteilung	der	Arbeitszeit	
zu	 Beginn	 des	 Berechnungszeitraums.	 3Bei	 einer	
	abweichenden	 Verteilung	 der	 Arbeitszeit	 ist	 der	
	Tagesdurchschnitt	 entsprechend	 Satz	 1	 und	 2	 zu	
 ermitteln. 4Sofern	während	 des	 Berechnungszeit-
raums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, blei-
ben	bei	der	Ermittlung	des	Durchschnitts	nach	Satz 2	
die	für	diese	Ausfalltage	auf	Basis	des	Tagesdurch-
schnitts	zustehenden	Beträge	sowie	die	Ausfalltage	
selbst	unberücksichtigt.

3. 1Liegt	 zwischen	 der	 Begründung	 des	 Arbeitsver-
hältnisses oder der Änderung der individuellen 
	Arbeitszeit	und	dem	maßgeblichen	Ereignis	für	die	
Entgeltfortzahlung	kein	voller	Kalendermonat,	ist	der	
Tagesdurchschnitt	anhand	der	konkreten	individuel-
len Daten zu ermitteln. 2Dazu ist die Summe der zu 
berücksichtigenden	Entgeltbestandteile,	die	für	die-
sen Zeitraum zugestanden haben, durch die Zahl der 
tatsächlich in diesem Zeitraum erbrachten Arbeitstage 
zu teilen.

4. 1Tritt	die	Fortzahlung	des	Entgelts	nach	einer	all-
gemeinen	Entgeltanpassung	ein,	sind	die	berück-
sichtigungsfähigen	Entgeltbestandteile,	die	vor	der	
Entgeltanpassung	zustanden,	um	90	v.	H.	des	Vom-
hundertsatzes	für	die	allgemeine	Entgeltanpassung	
zu	erhöhen.	2Der	Erhöhungssatz	beträgt	für

–	 	vor	dem	1.	März	2015	zustehende	Entgeltbestand-
teile 1,89 v. H. und

Dienstplan	vorgesehenen	Mehrarbeits-	oder	Über-
stunden),	Leistungszulagen,	Leistungs-	und	Erfolgs-
prämien.	2Der	Bemessungssatz	bestimmt	sich	nach	
der	Entgeltgruppe	am	1.	September.	3Bei	Beschäf-
tigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31. August 
begonnen	hat,	tritt	an	die	Stelle	des	Bemessungszeit-
raums	der	erste	volle	Kalendermonat	des	Arbeitsver-
hältnisses;	anstelle	des	Bemessungssatzes	der	Ent-
geltgruppe	am	1.	September	tritt	die	Entgeltgruppe	
des	Einstellungstages.	4In den Fällen, in denen im 
Kalenderjahr	der	Geburt	des	Kindes	während	des	
Bemessungszeitraums	eine	elterngeldunschädliche	
Teilzeitbeschäftigung	ausgeübt	wird,	bemisst	sich	
die	Jahressonderzahlung	nach	dem	Beschäftigungs-
umfang	am	Tag	vor	dem	Beginn	der	Elternzeit.

Protokollerklärung	zu	§	20	Absatz	3:
1Bei	der	Berechnung	des	durchschnittlich	gezahlten	
monatlichen	Entgelts	werden	die	gezahlten	Ent	gelte	
der	drei	Monate	addiert	und	durch	drei	geteilt;	dies	
gilt	auch	bei	einer	Änderung	des	Beschäftigungs-
umfangs. 2Ist	im	Bemessungszeitraum	nicht	für	alle	
Kalendertage	Entgelt	gezahlt	worden,	werden	die	
gezahlten	Entgelte	der	drei	Monate	addiert,	durch	
die	Zahl	der	Kalendertage	mit	Entgelt	geteilt	und	
sodann	mit	30,67	multipliziert.	3Zeiträume, für die 
Krankengeldzuschuss	gezahlt	worden	 ist,	 bleiben	
hierbei	 unberücksichtigt.	 4Besteht	 während	 des	
	Bemessungszeitraums	an	weniger	als	30	Kalender-
tagen	Anspruch	auf	Entgelt,	ist	der	letzte	Kalender-
monat,	in	dem	für	alle	Kalendertage	Anspruch	auf	
Entgelt	bestand,	maßgeblich.

(4)	 1Der	Anspruch	nach	den	Absätzen	1	bis	3	vermin-
dert	sich	um	ein	Zwölftel	für	jeden	Kalendermonat,	
in	dem	Beschäftigte	keinen	Anspruch	auf	Entgelt	
oder	Fortzahlung	des	Entgelts	nach	§	21	haben.	2Die 
Verminderung	unterbleibt	für	Kalendermonate,	für	
die	Beschäftigte	kein	Tabellenentgelt	erhalten	haben	
wegen

a)	Ableistung	von	Grundwehrdienst	oder	Zivildienst,	
wenn	sie	diesen	vor	dem	1.	Dezember	beendet	und	
die	Beschäftigung	unverzüglich	wieder	aufgenom-
men haben,

b)	Beschäftigungsverboten	nach	§	3	Absatz	2	und	§	6	
Absatz	1	Mutterschutzgesetz,

c)	 Inanspruchnahme	der	Elternzeit	nach	dem	Bun-
deselterngeld-	und	Elternzeitgesetz	bis	zum	Ende	
des	Kalenderjahres,	in	dem	das	Kind	geboren	ist,	
wenn	am	Tag	vor	Antritt	der	Elternzeit	Anspruch	
auf	Entgelt	oder	auf	Zuschuss	zum	Mutterschafts-
geld bestanden hat.

3Die	 Verminderung	 unterbleibt	 ferner	 für	 Kalen-
dermonate,	 in	 denen	Beschäftigten	Krankengeld-
zuschuss	gezahlt	wurde	oder	nur	wegen	der	Höhe	des	
zustehenden	Krankengelds	oder	einer	entsprechen-
den	gesetzlichen	Leistung	ein	Krankengeldzuschuss	
nicht	gezahlt	worden	ist.

(5)	 1Die	Jahressonderzahlung	wird	mit	dem	Tabellen-
entgelt für November ausgezahlt. 2Ein	Teilbetrag	der	
Jahressonderzahlung	kann	zu	einem	früheren	Zeit-
punkt	ausgezahlt	werden.

(6)	 1Beschäftigte,	die	bis	zum	21.	September	2007	Alters-
teilzeitarbeit vereinbart haben, erhalten die Jahres-
sonderzahlung	auch	dann,	wenn	das	Arbeitsverhält-
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fortzahlungsgesetz	bleibt	unberührt.	Krankengeld-
zuschuss	wird	zudem	nicht	über	den	Zeitpunkt	hinaus	
gezahlt,	von	dem	an	Beschäftigte	eine	Rente	oder	eine	
vergleichbare	Leistung	auf	Grund	eigener	Versiche-
rung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus 
einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenver-
sorgung oder aus einer sonstigen Versorgungsein-
richtung	erhalten,	die	nicht	allein	aus	Mitteln	der	
Beschäftigten	finanziert	ist.	3Überzahlter	Kranken-
geldzuschuss	und	sonstige	Überzahlungen	gelten	
als Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zuste-
henden	Leistungen	nach	Satz	2;	die	Ansprüche	der	
	Beschäftigten	gehen	insoweit	auf	den	Arbeitgeber	
über. 4Der	Arbeitgeber	kann	von	der	Rückforderung	
des	Teils	des	überzahlten	Betrags,	der	nicht	durch	
die	für	den	Zeitraum	der	Überzahlung	zustehenden	
	Bezüge	im	Sinne	des	Satzes	2	ausgeglichen	worden	
ist,	absehen,	es	sei	denn,	die/der	Beschäftigte	hat	
dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheids 
schuldhaft	verspätet	mitgeteilt.

§	23	 
Besondere	Zahlungen

(1)	 1Einen	Anspruch	auf	vermögenswirksame	Leistungen	
nach	Maßgabe	des	Vermögensbildungsgesetzes	in	
seiner	jeweiligen	Fassung	haben	Beschäftigte,	deren	
Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs 
Monate	dauert.	2Für Vollbeschäftigte beträgt die ver-
mögenswirksame	Leistung	für	jeden	vollen	Kalender-
monat	6,65	Euro.	3Der	Anspruch	entsteht	frühestens	
für	den	Kalendermonat,	in	dem	die/der	Beschäftigte	
dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben schrift-
lich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen 
Monate	desselben	Kalenderjahres;	die	Fälligkeit	tritt	
nicht	vor	acht	Wochen	nach	Zugang	der	Mitteilung	
beim Arbeitgeber ein. 4Die	vermögenswirksame	Leis-
tung	wird	nur	für	Kalendermonate	gewährt,	für	die	
den	Beschäftigten	Tabellenentgelt,	Entgeltfortzahlung	
oder	Krankengeldzuschuss	zusteht.	5Für Zeiten, für 
die	Krankengeldzuschuss	zusteht,	ist	die	vermögens-
wirksame	Leistung	Teil	des	Krankengeldzuschusses.	
6Die	vermögenswirksame	Leistung	ist	kein	zusatzver-
sorgungspflichtiges	Entgelt.

(2)	 1Beschäftigte	erhalten	ein	Jubiläumsgeld	bei	Vollen-
dung	einer	Beschäftigungszeit	(§	34	Absatz	3)

a)	 von	25	Jahren	in	Höhe	von		 350	Euro,

b)	von	40	Jahren	in	Höhe	von		 500	Euro.
2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in 
voller	Höhe.

(3)	 1Beim	Tod	von	Beschäftigten,	deren	Arbeitsverhältnis	
nicht	geruht	hat,	wird	der	Ehegattin/dem	Ehegatten	
oder	den	Kindern	ein	Sterbegeld	gewährt;	der	Ehe-
gattin/dem	Ehegatten	steht	die	Lebenspartnerin/der	
Lebenspartner	im	Sinne	des	Lebenspartnerschafts-
gesetzes gleich. 2Als	Sterbegeld	wird	für	die	rest-
lichen Tage des Sterbemonats und – in einer Summe 
–	für	zwei	weitere	Monate	das	Tabellenentgelt	der/des	
Verstorbenen gezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegeldes 
an	einen	der	Berechtigten	bringt	den	Anspruch	der	
Übrigen	gegenüber	dem	Arbeitgeber	zum	Erlöschen;	
die	Zahlung	 auf	 das	Gehaltskonto	 hat	 befreiende	
	Wirkung.

(4)	 Für	die	Erstattung	von	Reisekosten	für	Dienstreisen,	
die nicht aufgrund von Forstbetriebsarbeiten ange-

–	 	vor	dem	1.	März	2016	zustehende	Entgeltbestand-
teile 2,21 v. H.

§	22	 
Entgelt	im	Krankheitsfall

(1)	 1Werden	 Beschäftigte	 durch	 Arbeitsunfähigkeit	
	infolge	Krankheit	an	der	Arbeitsleistung	verhindert,	
ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur 
Dauer	von	sechs	Wochen	das	Entgelt	nach	§	21.	2Bei	
erneuter	Arbeitsunfähigkeit	infolge	derselben	Krank-
heit	sowie	bei	Beendigung	des	Arbeitsverhältnisses	
gelten	die	gesetzlichen	Bestimmungen.	3Als unver-
schuldete	Arbeitsunfähigkeit	im	Sinne	der		Sätze 1	
und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung im Sinne von 
§	3	Absatz	2,	§	3a	und	§	9	Entgeltfortzahlungs	gesetz.

Protokollerklärung	zu	§	22	Absatz	1	Satz	1:

Ein	Verschulden	liegt	nur	dann	vor,	wenn	die	Arbeits-
unfähigkeit	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	herbei-
geführt	wurde.

(2)	 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten 
die	Beschäftigten	für	die	Zeit,	für	die	ihnen	Kran-
kengeld	oder	entsprechende	gesetzliche	Leistungen	
gezahlt	werden,	einen	Krankengeldzuschuss	in	Höhe	
des	Unterschiedsbetrags	zwischen	den	tatsächlichen	
Barleistungen	des	Sozialleistungsträgers	und	dem	
Nettoentgelt. 2Nettoentgelt ist das um die gesetz-
lichen	Abzüge	 verminderte	 Entgelt	 im	 Sinne	 des	
§	21;	bei	freiwillig	in	der	gesetzlichen	Krankenver-
sicherung	versicherten	Beschäftigten	ist	dabei	deren	
Gesamtkranken-	 und	 Pflegeversicherungsbeitrag	
abzüglich	Arbeitgeberzuschuss	zu	berücksichtigen.	
3Bei	Beschäftigten,	 die	 in	 der	 gesetzlichen	Kran-
kenversicherung	versicherungsfrei	oder	die	von	der	
Versicherungspflicht	in	der	gesetzlichen	Kranken-
versicherung	befreit	sind,	sind	bei	der	Berechnung	
des	Krankengeldzuschusses	diejenigen	Leistungen	
zu	Grunde	zu	legen,	die	ihnen	als	Pflichtversicherte	
in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	zustünden.

Protokollerklärung	zu	§	22	Absatz	2:

Im	Falle	der	Arbeitsverhinderung	nach	§	3a	Entgelt-
fortzahlungsgesetz	stehen	den	tatsächlichen	Barleis-
tungen	 des	 Sozialversicherungsträgers	 das	 Kran-
kengeld	nach	§	44a	SGB	V	oder	die	 tatsächlichen	
Leistungen	des	privaten	Krankenversicherungsträ-
gers	oder	des	Beihilfeträgers	gleich.

(3)	 1Der	Krankengeldzuschuss	wird	bei	einer	Beschäf-
tigungszeit	(§	34	Absatz	3)

a)	 von	mehr	als	einem	Jahr	längstens	bis	zum	Ende	
der	13.	Woche	und

b)	von	mehr	als	drei	Jahren	längstens	bis	zum	Ende	
der	39.	Woche	 seit	 dem	Beginn	der	Arbeitsun-
fähigkeit	 infolge	 derselben	 Krankheit	 gezahlt.	
2Maßgeblich	für	die	Berechnung	der	Fristen	nach	
Satz	1	ist	die	Beschäftigungszeit,	die	im	Laufe	der	
krankheitsbedingten	Arbeitsunfähigkeit	vollendet	
wird.	3Innerhalb	eines	Kalenderjahres	kann	das	
Entgelt	 im	Krankheitsfall	nach	Absatz	1	und	2	
insgesamt	längstens	bis	zum	Ende	der	in		Absatz 3	
Satz 1	genannten	Fristen	bezogen	werden;	bei	
	jeder	neuen	Arbeitsunfähigkeit	besteht	jedoch	min-
destens	der	sich	aus	Absatz	1	ergebende	Anspruch.

(4)	 1Entgelt	im	Krankheitsfall	wird	nicht	über	das	Ende	
des	Arbeitsverhältnisses	hinaus	gezahlt;	§	8	Entgelt-
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(7)	 1Benutzt	der/die	Beschäftigte	sein/ihr	Kraftfahrzeug	
für	die	Fahrtstrecke	von	seiner/ihrer	Wohnung	zur	
ersten Arbeitsstelle und von der letzten Arbeitsstelle 
zurück	zur	Wohnung,	erhält	er/sie	eine	Entfernungs-
entschädigung. 2Die	 Entfernungsentschädigung	
wird	ab	dem	31.	Kilometer	gewährt;	Hinfahrt	und	
Rückfahrt	sind	jeweils	gesondert	zu	betrachten.	3Sie 
	beträgt	bei	einem	Kraftfahrzeug	mit	einem	Hubraum

a)	bis	600	ccm		 0,18	Euro,

b)	von	mehr	als	600	ccm		 0,30	Euro.
4Mit	neu	eingestellten	Beschäftigten	kann	abwei-
chend	von	Satz	1	auch	ein	anderer	Ort	als	der	Wohnort	
für	die	Gewährung	der	Entfernungsentschädigung	
im	Arbeitsvertrag	vereinbart	werden.	5Verlegt der/die 
Beschäftigte	aus	persönlichen	Gründen	seinen/ihren	
Wohnsitz,	erhöht	sich	dadurch	der	Anspruch	auf	Ent-
fernungsentschädigung nach den Sätzen 1 bis 4 nicht.

(8)	 Bei	Holzerntearbeiten	und	–	soweit	erforderlich	–	bei	
sonstigen	Betriebsarbeiten	hat	der/die	Beschäftigte	
in	der	Regel	die	Motorsäge	zu	stellen,	soweit	diese	
nicht	vom	Arbeitgeber	gestellt	wird.	2Stellt der/die 
	Beschäftigte	 die	 Motorsäge,	 wird	 zur	 Abgeltung	
der	Aufwendungen	eine	Motorsägenentschädigung	
 gezahlt. 3Stellt	bei	Holzerntearbeiten	der/die	Beschäf-
tigte mit Zustimmung des Arbeitgebers das Hau-
ungswerkzeug,	erhält	er/sie	für	die	Beschaffung	eine	
Werkzeugentschädigung.	4Die	Höhe	der	Motorsägen-
entschädigung	und	der	Werkzeugentschädigung	wird	
gesondert vereinbart.

(9)	 Entschädigungen	nach	den	Absätzen	5	bis	8	sind	nicht	
zusatzversorgungspflichtig.

§	24	 
Berechnung	und	Auszahlung	des	Entgelts

(1)	 1Bemessungszeitraum	für	das	Tabellenentgelt	und	
die	sonstigen	Entgeltbestandteile	ist	der	Kalender-
monat,	 soweit	 tarifvertraglich	 nicht	 ausdrücklich	
	etwas		Abweichendes	geregelt	ist.	2Die Zahlung erfolgt 
am	letzten	Tag	des	Monats	(Zahltag)	für	den	laufen-
den	Kalendermonat	auf	ein	von	der/dem	Beschäftig-
ten	benanntes	Konto	innerhalb	eines	Mitgliedstaats	
der	Europäischen	Union.	3Fällt der Zahltag auf einen 
Samstag	oder	auf	einen	Wochenfeiertag,	gilt	der	vor-
hergehende	Werktag,	fällt	er	auf	einen	Sonntag,	gilt	
der	zweite	vorhergehende	Werktag	als	Zahltag.	4Ent-
geltbestandteile,	die	nicht	in	Monatsbeträgen	fest-
gelegt	sind,	sowie	der	Tagesdurchschnitt	nach	§	21	
sind	am	Zahltag	des	zweiten	Kalendermonats,	der	auf	
ihre	Entstehung	folgt,	fällig.

Protokollerklärungen	zu	§	24	Absatz	1:

1.	 Teilen	Beschäftigte	ihrem	Arbeitgeber	die	für	eine	
kostenfreie	 beziehungsweise	 kostengünstigere	
Überweisung	in	einen	anderen	Mitgliedstaat	der	
Europäischen	Union	erforderlichen	Angaben	nicht	
rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch entste-
henden	zusätzlichen	Überweisungskosten.

2.	 Soweit	Arbeitgeber	die	Bezüge	am	15.	eines	jeden	
Monats	für	den	laufenden	Monat	zahlen,	können	
sie	jeweils	im	Dezember	eines	Kalenderjahres	den	
Zahltag	vom	15.	auf	den	letzten	Tag	des	Monats	
gemäß Absatz 1 Satz 1 verschieben.

(2)	 Soweit	 tarifvertraglich	 nicht	 ausdrücklich	 etwas	
 anderes geregelt ist, erhalten Teilzeitbeschäftigte 

ordnet	sind,	und	für	die	Erstattung	für	Umzugskosten	
sowie	Trennungsgeld	finden	die	Bestimmungen,	die	
für	die	Beamtinnen	und	Beamten	des	Arbeitgebers	
jeweils	gelten,	entsprechende	Anwendung,	soweit	
in	den	nachfolgenden	Absätzen	nicht	etwas	anderes	
 bestimmt ist.

(5)	 1Setzt	 der/die	 Beschäftigte	 zur	 Erledigung	 eines	
	betrieblichen/dienstlichen	Auftrages	während	 der	
 Arbeitszeit mit Zustimmung des/der Aufsichtsfüh-
renden	 sein/ihr	Kraftfahrzeug	ein,	 erhält	 er/sie	 je	
	Kilometer	zurückgelegten	Weges	eine	Kraftfahrzeug-
entschädigung. 2Die	 Kraftfahrzeugentschädigung	
	beträgt	bei	einem	Kraftfahrzeug	mit	einem	Hubraum

a)	bis	600	ccm		 0,18	Euro,

b)	von	mehr		als	600	ccm		 0,30	Euro.

3Mit	Inanspruchnahme	der	Kraftfahrzeugentschä-
digung	erklärt	sich	der/die	Beschäftigte	bereit,	im	
Rahmen des Zumutbaren Personen und Sachen mit-
zunehmen. 4Mit	der	Entschädigung	ist	die	Mitnahme	
abgegolten. 5Legt	der/die	Beschäftigte	den	Weg	mit	
seinem	Fahrrad	zurück,	erhält	er/sie	für	jeden	ange-
fangenen	Kilometer	des	Weges	eine	Entschädigung	
von	0,05	Euro.

Protokollerklärungen	zu	§	23	Absatz	5:

1.	 Beschäftigte	der	Länder	Bayern,	Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz erhalten eine Fahrzeug-
entschädigung	entsprechend	den	reisekostenrecht-
lichen	Bestimmungen,	die	für	die	Beamtinnen	und	
Beamten	jeweils	gelten.

2.	 Soweit	 die	 reisekostenrechtlichen	 Bestimmun-
gen	der	übrigen	Länder	für	die	Beamtinnen	und	
	Beamten	Schmutzzuschläge	oder	Schlechtwege-
zuschläge	 enthalten,	 sind	 diese	 entsprechend	
	anzuwenden.

(6)	 1Nimmt	der/die	Beschäftigte	außerhalb	der	Arbeits-
zeit auf Anforderung des Arbeitgebers in seinem/
ihrem	 Kraftfahrzeug	 betriebseigenes	 Gerät	 oder	
Material	von	wesentlichem	Umfang	oder	Gewicht,	
insbesondere	motorgetriebene	Geräte	und	Betriebs-
stoffe	mit,	erhält	er/sie	für	jeden	Tag	der	Mitnahme	
als		Abgeltung	der	dadurch	entstandenen	Aufwendun-
gen	eine	pauschale	Transportentschädigung	in	Höhe	
von	1,50	Euro.	2Die	Transportentschädigung	wird	
nicht		neben	der	Kraftfahrzeugentschädigung	nach	
 Absatz 5  gezahlt. 3Transportiert	der/die	Beschäftigte	
auf  Anforderung des Arbeitgebers betriebseigenes 
Gerät	oder	Material,	dessen	Mitnahme	in	seinem/
ihrem	Kraftfahrzeug	nicht	zumutbar	ist,	mit	einem	
Kraftfahrzeuganhänger,	erhält	er/sie	für	jeden	Tag	des	
Transports	als	Abgeltung	der	dadurch	entstehenden	
Aufwendungen	 eine	 pauschale	 Transportentschä-
digung. 4Die	Entschädigung	beträgt

a)	 	bei	einem	betriebseigenen	 
Kraftfahrzeuganhänger		 3,00	Euro,

b)	 	bei	einem	waldarbeitereigenen	 
Kraftfahrzeuganhänger		 4,50	Euro.

5Setzt	 der/die	 Beschäftigte	 auf	 Anforderung	 des	
	Arbeitgebers	mit	seinem/ihrem	Kraftfahrzeug	einen	
Waldarbeiterschutzwagen	um,	erhält	er/sie	für	jedes	
Umsetzen	eine	pauschale	Entschädigung	in	Höhe	von	
10,00	Euro.
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wird	 er	 auf	 einen	 vollen	Urlaubstag	 aufgerundet;	
Bruchteile	von	weniger	als	einem	halben	Urlaubstag	
bleiben	unberücksichtigt.	6Der	Erholungsurlaub	muss	
im	laufenden	Kalenderjahr	gewährt	werden;	er	kann	
auch	in	Teilen	genommen	werden.

Protokollerklärung	zu	§	26	Absatz	1	Satz	6:

Der	Urlaub	soll	grundsätzlich	zusammenhängend	
gewährt	werden;	dabei	soll	ein	Urlaubsteil	von	zwei	
Wochen	Dauer	angestrebt	werden.

(2)	 Im	Übrigen	gilt	das	Bundesurlaubsgesetz	mit	folgen-
den	Maßgaben:

a)	 Im	Falle	der	Übertragung	muss	der	Erholungs-
urlaub	in	den	ersten	drei	Monaten	des	folgenden	
Kalenderjahres	 angetreten	 werden.	 Kann	 der	
	Erholungsurlaub	wegen	Arbeitsunfähigkeit	oder	
aus	betrieblichen/dienstlichen	Gründen	nicht	bis	
zum	31.	März	angetreten	werden,	ist	er	bis	zum	
31. Mai	anzutreten.

b)	Beginnt	oder	endet	das	Arbeitsverhältnis	im	Laufe	
eines	Jahres,	steht	als	Erholungsurlaub	für	jeden	
vollen	Monat	des	Arbeitsverhältnisses	ein	Zwölftel	
des	Urlaubsanspruchs	nach	Absatz	1	zu;	§	5	Bun-
desurlaubsgesetz bleibt unberührt.

c)	 Ruht	das	Arbeitsverhältnis,	so	vermindert	sich	die	
Dauer	des	Erholungsurlaubs	einschließlich	eines	
etwaigen	tariflichen	Zusatzurlaubs	für	jeden	vollen	
Kalendermonat	um	ein	Zwölftel.

d)	Das	Entgelt	nach	Absatz	1	Satz	1	wird	zu	dem	in	
§	24	genannten	Zeitpunkt	gezahlt.

§	27	 
Zusatzurlaub

(1)	 1Für	die	Gewährung	eines	Zusatzurlaubs	gelten	die	
für	die	Beamtinnen	und	Beamten	des	jeweiligen	Lan-
des	jeweils	maßgebenden	Bestimmungen	für	Grund	
und Dauer sinngemäß. 2Die beamtenrechtlichen 
	Bestimmungen	gelten	nicht	für	den	Zusatzurlaub	für	
Wechselschichtarbeit,	Schichtarbeit	und	Nachtarbeit.

(2)	 Beschäftigte,	die	ständig	Wechselschichtarbeit	nach	
§ 7 Absatz 1 oder ständig Schichtarbeit nach § 7 
	Absatz 2	leisten	und	denen	die	Zulage	nach	§	8	Ab-
satz 7	Satz	1	oder	Absatz	8	Satz	1	zusteht,	erhalten	
einen Arbeitstag Zusatzurlaub

a)	bei	Wechselschichtarbeit	für	je	zwei	zusammen-
hängende	Monate	und

b)	bei	Schichtarbeit	für	je	vier	zusammenhängende	
Monate.

(3)	 Im	 Falle	 nicht	 ständiger	 Wechselschicht-	 oder	
Schichtarbeit	(zum	Beispiel	ständige	Vertreter)	erhal-
ten		Beschäftigte,	denen	die	Zulage	nach	§	8	Absatz	7	
Satz 2 oder Absatz 8 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag 
Zusatzurlaub für

a)	 je	drei	Monate	im	Jahr,	in	denen	sie	überwiegend	
Wechselschichtarbeit	geleistet	haben,	und

b)	 je	fünf	Monate	im	Jahr,	in	denen	sie	überwiegend	
Schichtarbeit geleistet haben.

(4)	 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen 
Bestimmungen	mit	Ausnahme	von	§	125	SGB	IX	wird	
nur	bis	zu	insgesamt	sechs	Arbeitstagen	im	Kalen-
derjahr	gewährt. 2Erholungsurlaub	und	Zusatzurlaub	
(Gesamturlaub)	dürfen	im	Kalenderjahr	zusammen	
35 Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist für 

das	Tabellenentgelt	(§	15)	und	alle	sonstigen	Entgelt-
bestandteile	in	dem	Umfang,	der	dem	Anteil	ihrer	
individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeits-
zeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer 
Vollzeitbeschäftigter	entspricht.

(3)	 1Besteht	der	Anspruch	auf	das	Tabellenentgelt	oder	die	
sonstigen	Entgeltbestandteile	nicht	für	alle	Tage	eines	
Kalendermonats,	wird	nur	der	Teil	gezahlt,	der	auf	den	
Anspruchszeitraum	entfällt.	2Besteht	nur	für	einen	
Teil	eines	Kalendertags	Anspruch	auf	Entgelt,	wird	
für	jede	geleistete	dienstplanmäßige	oder	betriebsüb-
liche Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende 
Anteil	des	Tabellenentgelts	sowie	der	sonstigen	in	
Monatsbeträgen	festgelegten	Entgeltbestandteile	ge-
zahlt. 3Zur	Ermittlung	des	auf	eine	Stunde	entfallen-
den	Anteils	sind	die	in	Monatsbeträgen	festgelegten	
Entgeltbestandteile	durch	das		4,348-fache	der	regel-
mäßigen	wöchentlichen	Arbeitszeit	(§	6	Absatz	1	und	
entsprechende	Sonderregelungen)	zu	teilen.

(4)	 1Ergibt	sich	bei	der	Berechnung	von	Beträgen	ein	
Bruchteil	 eines	 Cents	 von	 mindestens	 0,5,	 ist	 er	
auf	zurunden;	ein	Bruchteil	von	weniger	als	0,5	ist	
 abzurunden. 2Zwischenrechnungen	werden	jeweils	
auf	zwei	Dezimalstellen	gerundet.	3Jeder	Entgelt-
bestandteil ist einzeln zu runden.

(5)	 Entfallen	die	Voraussetzungen	für	eine	Zulage	im	
Laufe	eines	Kalendermonats,	gilt	Absatz	3	entspre-
chend.

(6)	 Einzelvertraglich	können	neben	dem	Tabellenentgelt	
zustehende	Entgeltbestandteile	(zum	Beispiel	Zeit-
zuschläge,	Erschwerniszuschläge,	Überstundenent-
gelte)	pauschaliert	werden.

§	25	 
Betriebliche	Altersversorgung

1Die	Beschäftigten	haben	Anspruch	auf	eine	zusätzliche	
Alters-	und	Hinterbliebenenversorgung	unter	Eigenbetei-
ligung. 2Einzelheiten	bestimmt	der	Tarifvertrag	über	die	
betriebliche	Altersversorgung	der	Beschäftigten	des	öffent-
lichen	Dienstes	(Tarifvertrag	Altersversorgung	–	ATV)	in	
seiner	jeweils	geltenden	Fassung	und	für	Beschäftigte	der	
Freien und Hansestadt Hamburg das Hamburgische Zu-
satzversorgungsgesetz	in	seiner	jeweils	geltenden	Fassung.

Abschnitt	IV	 
Urlaub und Arbeitsbefreiung

§	26	 
Erholungsurlaub

(1)	 1Beschäftigte	haben	in	jedem	Kalenderjahr	Anspruch	
auf	Erholungsurlaub	unter	Fortzahlung	des	Entgelts	
(§	21).	 2Bei	Verteilung	 der	wöchentlichen	Arbeits-
zeit	auf	fünf	Tage	in	der	Kalenderwoche	beträgt	der	
	Urlaubsanspruch	in	jedem	Kalenderjahr	30	Arbeits-
tage. 3Arbeitstage	sind	alle	Kalendertage,	an	denen	
die	Beschäftigten	dienstplanmäßig	oder	betriebsüb-
lich zu arbeiten haben oder zu arbeiten hätten, mit 
Ausnahme der auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen 
Feiertage,	für	die	kein	Freizeitausgleich	gewährt	wird.	
4Bei	 einer	 anderen	 Verteilung	 der	 wöchent	lichen	
	Arbeitszeit	als	auf	fünf	Tage	in	der	Woche	erhöht	oder	
vermindert	sich	der	Urlaubsanspruch	entsprechend.	
5Verbleibt	bei	der	Berechnung	des	Urlaubs	ein	Bruch-
teil,	der	mindestens	einen	halben	Urlaubstag	ergibt,	
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cc) einer	Betreuungsper-
son,	wenn	Beschäftigte	
deshalb	die	Betreuung	
ihres	Kindes,	das	das	
8. Lebensjahr	noch	nicht	
vollendet	hat	oder	wegen	
körperlicher,	geistiger	
oder	seelischer	Behinde-
rung	dauernd	pflegebe-
dürftig ist, übernehmen 
müssen

bis zu vier 
Arbeitstage im 
Kalenderjahr,

2Eine	Freistellung	nach	
Buchstabe	e	erfolgt	nur,	
soweit	eine	andere	Person	
zur	Pflege	oder	Betreuung	
nicht sofort zur Verfügung 
steht und die Ärztin/der 
Arzt in den Fällen der 
Doppelbuchstaben	aa	und	
bb	die	Notwendigkeit	der	
Anwesenheit	der/des	Be-
schäftigten	zur	vorläufigen	
Pflege	bescheinigt.	3Die 
Freistellung darf insgesamt 
fünf	Arbeitstage	im	Kalen-
derjahr nicht überschreiten.

f) Ärztliche	Behandlung	von	
Beschäftigten,	wenn	diese	
während	der	Arbeitszeit	
erfolgen muss

erforderliche 
nachgewiesene	

Abwesenheitszeit	
einschließlich 
erforderlicher 
Wegezeiten.

(2)	 1Bei	Erfüllung	allgemeiner	staatsbürgerlicher	Pflich-
ten	nach	deutschem	Recht	besteht	der	Anspruch	auf	
Fortzahlung	des	Entgelts,	wenn	die	Arbeitsbefreiung	
gesetzlich	vorgeschrieben	ist	und	soweit	die	Pflichten	
nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach 
ihrer	Verlegung,	wahrgenommen	werden	können;	so-
weit	die	Beschäftigten	Anspruch	auf	Ersatz	des	Ent-
gelts	geltend	machen	können,	besteht	kein	Anspruch	
auf	Entgeltfortzahlung.
2Das	fortgezahlte	Entgelt	gilt	in	Höhe	des	Ersatzan-
spruchs	als	Vorschuss	auf	die	Leistungen	der	Kosten-
träger. 3Die	Beschäftigten	haben	den	Ersatzanspruch	
geltend	zu	machen	und	die	erhaltenen	Beträge	an	den	
Arbeitgeber abzuführen.

(3)	 1Der	Arbeitgeber	kann	in	sonstigen	dringenden	Fäl-
len	Arbeitsbefreiung	unter	Fortzahlung	des	Entgelts	
bis	zu	drei	Arbeitstagen	gewähren.	2In begründeten 
Fällen	kann	bei	Verzicht	auf	das	Entgelt	kurzfristige	
Arbeitsbefreiung	gewährt	werden,	wenn	die	dienst-
lichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten.

Protokollerklärung	zu	§	29	Absatz	3	Satz	2:

Zu	den	„begründeten	Fällen“	können	auch	solche	
Anlässe	gehören,	für	die	kein	Anspruch	auf	Arbeits-
befreiung	besteht	(zum	Beispiel	Umzug	aus	persön-
lichen	Gründen).

(4)	 1Auf	Antrag	kann	den	gewählten	Vertretern/Vertre-
terinnen	der	Tarifkommissionen,	eines	Bezirksfach-
gruppenvorstands,	eines	Landes-/Regionalfachgrup-
pen-vorstands,	des	Gewerkschafts-,	Regional-	und	
Bezirksbeirats,	 der	 Bundesfachgruppe	 oder	 des	
Bundesfachgruppenvorstandes	der	IG	Bauen-Agrar-

 Zusatzurlaub nach den Absätzen 2 und 3 hierzu nicht 
anzuwenden.	4Bei	Beschäftigten,	die	das	50.	Lebens-
jahr	vollendet	haben,	gilt	abweichend	von	Satz	2	eine	
Höchstgrenze	von	36	Arbeitstagen;	maßgebend	für	
die	Berechnung	der	Urlaubsdauer	ist	das	Lebensjahr,	
das	im	Laufe	des	Kalenderjahres	vollendet	wird.

(5)	 Im	Übrigen	gilt	§	26	mit	Ausnahme	von	Absatz	2	
Buchstabe	b	entsprechend.

Protokollerklärung	zu	§	27	Absatz	2	und	3:

1Der	Anspruch	auf	Zusatzurlaub	bemisst	sich	nach	der	
abgeleisteten	 Schicht-	 oder	 Wechselschichtarbeit	 und	
entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen 
nach Absatz 2 oder 3 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob 
ständige	Wechselschichtarbeit	oder	ständige	Schichtarbeit	
vorliegt,	ist	eine	Unterbrechung	durch	Arbeitsbefreiung,	
Freizeitausgleich,	bezahlten	Urlaub	oder	Arbeitsunfähig-
keit	in	den	Grenzen	des	§	22	unschädlich.

§	28	 
Sonderurlaub

Beschäftigte	können	bei	Vorliegen	eines	wichtigen	Grun-
des	unter	Verzicht	auf	die	Fortzahlung	des	Entgelts	Son-
derurlaub erhalten.

§	29	 
Arbeitsbefreiung

(1)	 1Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten 
als	Fälle	nach	§	616	BGB,	in	denen	Beschäftigte	unter	
Fortzahlung	des	Entgelts	in	dem	angegebenen	Aus-
maß	von	der	Arbeit	freigestellt	werden:

a) 	Niederkunft	der	Ehefrau/
der	Lebenspartnerin	im	
Sinne	des	Lebenspartner-
schaftsgesetzes

ein Arbeitstag,

b) 	Tod	der	Ehegattin/des	
Ehegatten,	der	Lebenspart-
nerin/des	Lebenspartners	
im	Sinne	des	Lebenspart-
nerschaftsgesetzes, eines 
Kindes	oder	Elternteils		

zwei	Arbeitstage,

c) 	Umzug	aus	dienstlichem	 
oder	betrieb	lichem	Grund

ein Arbeitstag,

d)  25- und 40-jähriges 
 Arbeitsjubiläum

ein Arbeitstag,

e) schwere	Erkrankung

aa) 	einer/eines	Angehörigen,	 
soweit	sie/er	in	dem-
selben Haushalt lebt

ein Arbeitstag im 
Kalenderjahr,

bb) 	eines	Kindes,	das	das	
12. Lebensjahr	noch	
nicht	vollendet	hat,	wenn	
im	laufenden	Kalender-
jahr	kein	Anspruch	nach	
§	45	SGB	V	besteht	oder	
bestanden hat

bis zu vier 
Arbeitstage im 
Kalenderjahr,
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den	Zeitraum,	für	den	eine	Rente	auf	Zeit		gewährt	
wird;	 beginnt	 die	 Rente	 rückwirkend,	 ruht	 das	
	Arbeitsverhältnis	ab	dem	ersten	Tag	des	Monats,	der	
auf	den	Monat	der	Zustellung	des	Rentenbescheids	
folgt.

(3)	 Im	Falle	teilweiser	Erwerbsminderung	endet,	bezie-
hungsweise	ruht	das	Arbeitsverhältnis	nicht,	wenn	
die/der	Beschäftigte	nach	ihrem/seinem	vom	Renten-
versicherungsträger	festgestellten	Leistungsvermö-
gen auf ihrem/seinem bisherigen oder einem anderen 
geeigneten	und	freien	Arbeitsplatz	weiterbeschäftigt	
werden	könnte,	soweit	dringende	dienstliche	bezie-
hungsweise	 betriebliche	 Gründe	 nicht	 entgegen-
stehen	und	die/der	Beschäftigte	innerhalb	von	zwei	
Wochen	nach	Zugang	des	Rentenbescheids	ihre/seine	
Weiterbeschäftigung	schriftlich	beantragt.

(4)	 1Verzögert	die/der	Beschäftigte	schuldhaft	den	Ren-
tenantrag oder bezieht sie/er Altersrente nach § 236, 
§	236a	oder	§	236b	SGB	VI	oder	ist	sie/er	nicht	in	der	
gesetzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an 
die	Stelle	des	Rentenbescheids	das	Gutachten	einer	
Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach 
§ 3 Absatz 5 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das 
Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des 
Monats,	in	dem	der/dem	Beschäftigten	das	Gutachten	
bekannt	gegeben	worden	ist.

(5)	 1Soll	 die/der	 Beschäftigte,	 deren/dessen	 Arbeits-
verhältnis	nach	Absatz	1	Buchstabe	a	geendet	hat,	
weiterbeschäftigt	werden,	ist	ein	neuer	schriftlicher	
Arbeitsvertrag abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis 
kann	jederzeit	mit	einer	Frist	von	vier	Wochen	zum	
Monatsende	gekündigt	werden,	wenn	im	Arbeitsver-
trag nichts anderes vereinbart ist.

§	34 
Kündigung	des	Arbeitsverhältnisses

(1)	 1Die	Kündigungsfrist	beträgt	bis	zum	Ende	des	sechs-
ten	Monats	seit	Beginn	des	Arbeitsverhältnisses	zwei	
Wochen	zum	Monatsschluss.	2Im	Übrigen	beträgt	
die	 Kündigungsfrist	 bei	 einer	 Beschäftigungszeit	
	(Absatz 3	Satz	1	und	2)

bis	zu	einem	Jahr	 ein	Monat	zum	 
	 Monatsschluss,
von	mehr	als	einem	Jahr	 6	Wochen,
von	mindestens	5	Jahren	 3	Monate,
von	mindestens	8	Jahren	 4	Monate,
von	mindestens	10	Jahren	 5	Monate,
von	mindestens	12	Jahren	 6	Monate

zum	Schluss	eines	Kalendervierteljahres.

(2)	 1Arbeitsverhältnisse	 von	 Beschäftigten,	 die	 das	 
40.  Lebensjahr	 vollendet	 haben	 und	 unter	 die	
	Regelungen	des	Tarifgebiets	West	fallen,	können	nach	
	einer	Beschäftigungszeit	(Absatz	3	Satz	1	und	2)	von	
mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus 
einem	wichtigen	Grund	gekündigt	werden.	2Soweit	
Beschäftigte	nach	den	bis	zum	31.	Dezember	2007	
geltenden	Tarifregelungen	unkündbar	waren,	bleiben	
sie		unkündbar.

(3)	 1Beschäftigungszeit	ist	die	Zeit,	die	bei	demselben	
Arbeitgeber	im	Arbeitsverhältnis	zurückgelegt		wurde,	
auch	wenn	sie	unterbrochen	ist.	2Unberücksichtigt	
bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es 
sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des Sonder-

Umwelt	beziehungsweise	entsprechender	Gremien	
anderer	vertragsschließender	Gewerkschaften	zur	
Teilnahme an Tagungen Arbeitsbefreiung bis zu acht 
Werktagen	im	Jahr	unter	Fortzahlung	des	Entgelts	
	erteilt	werden;	dringende	dienstliche	oder	betrieb-
liche Interessen dürfen der Arbeitsbefreiung nicht ent-
gegenstehen. 2Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen 
mit	der	TdL	oder	ihren	Mitgliedern	kann	auf	Anfor-
derung	der	IG	Bauen-Agrar-Umwelt	Arbeits	befreiung	
unter	Fortzahlung	des	Entgelts	ohne	zeitliche	Begren-
zung	erteilt	werden.

(5)	 Zur	Teilnahme	an	Sitzungen	von	Prüfungs-	und	von	
Berufsbildungsausschüssen	 nach	 dem	 Berufsbil-
dungsgesetz	sowie	für	eine	Tätigkeit	in	Organen	von	
Sozialversicherungsträgern	kann	den	Mitgliedern	
Arbeitsbefreiung	 unter	 Fortzahlung	 des	 Entgelts	
	gewährt	werden,	sofern	nicht	dringende	dienstliche	
oder betriebliche Interessen entgegenstehen.

(6)	 In	den	Fällen	der	Absätze	1	bis	5	werden	das	Tabel-
lenentgelt	sowie	die	sonstigen	Entgeltbestandteile,	die	
in	Monatsbeträgen	festgelegt	sind,	weitergezahlt.

Abschnitt	V	 
Befristung	und	Beendigung	des	 

Arbeitsverhältnisses

§	30	 
Befristete	Arbeitsverträge

1Befristete	 Arbeitsverträge	 sind	 zulässig	 auf	 Grund-
lage	des	Teilzeit-	und	Befristungsgesetzes	sowie	anderer	
	gesetzlicher	Vorschriften	über	die	Befristung	von	Arbeits-
verträgen. 

§	31	 
(unbesetzt)

§	32	 
(unbesetzt)

§	33	 
Beendigung	des	Arbeitsverhältnisses	ohne	Kündigung

(1)	 Das	Arbeitsverhältnis	endet	ohne	Kündigung

a)	mit	Ablauf	des	Monats,	in	dem	die/der	Beschäftigte	
das	gesetzlich	festgelegte	Alter	zum	Erreichen	der	
Regelaltersrente vollendet hat,

b)	 jederzeit	im	gegenseitigen	Einvernehmen	(Auf-
lösungsvertrag).

(2)	 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des 
	Monats,	 in	 dem	 der	 Bescheid	 eines	 Rentenversi-
cherungsträgers	(Rentenbescheid)	zugestellt	wird,	
wonach	 die/der	 Beschäftigte	 voll	 oder	 teilweise	
	erwerbsgemindert	ist.	2Die/Der	Beschäftigte	hat	den	
Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheids 
unverzüglich zu unterrichten. 3Beginnt	 die	Rente	
erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet 
das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbe-
ginn vorangehenden Tages. 4Liegt	im	Zeitpunkt	der	
	Beendigung	des	Arbeitsverhältnisses	eine	nach	§	92	
SGB IX	erforderliche	Zustimmung	des	Integrations-
amtes noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit 
Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungs-
bescheids des Integrationsamtes. 5Das Arbeitsverhält-
nis	endet	nicht,	wenn	nach	dem	Bescheid	des	Ren-
tenversicherungsträgers	eine	Rente	auf	Zeit	gewährt	
wird.	6In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für 
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Land	Berlin	stehen,	einheitlich	die	Regelungen	des	
Tarifgebietes	West,	soweit	nicht	ausdrücklich	für	
das	Land	Berlin	etwas	anderes	bestimmt	ist.

(2)	 Sofern	auf	die	Begriffe	„Betrieb“,	„betrieblich“	oder	
„Betriebspartei“	 Bezug	 genommen	 wird,	 gilt	 die	
	Regelung	für	Verwaltungen	sowie	für	Parteien	nach	
dem	Personalvertretungsrecht	entsprechend;	es	sei	
denn,	es	ist	etwas	anderes	bestimmt.

(3)	 Eine	einvernehmliche	Dienstvereinbarung	liegt	nur	
ohne	Entscheidung	der	Einigungsstelle	vor.

(4)	 Leistungsgeminderte	Beschäftigte	sind	Beschäftigte,	
die	ausweislich	einer	Bescheinigung	des	beauftragten	
Arztes	(§	3	Absatz	5)	nicht	mehr	in	der	Lage	sind,	auf	
Dauer die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in 
vollem	Umfang	zu	erbringen,	ohne	deswegen	zugleich	
teilweise	oder	in	vollem	Umfang	erwerbsgemindert	im	
Sinne	des	SGB	VI	zu	sein.

(5)	 1Die	Regelungen	für	Angestellte	finden	Anwendung	
auf	Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	vor	dem	1.	Januar	
2005 der Rentenversicherung der Angestellten unter-
legen hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und 
Arbeiter	finden	Anwendung	auf	Beschäftigte,	deren	
Tätigkeit	vor	dem	1.	Januar	2005	der	Rentenversiche-
rung der Arbeiter unterlegen hätte.

§	39	 
Inkrafttreten,	Laufzeit

(1)	 Dieser	Tarifvertrag	tritt	am	1.	Januar	2008	in	Kraft.

(2)	 Dieser	Tarifvertrag	kann	von	jeder	Tarifvertragspartei	
mit	einer	Frist	von	drei	Monaten	zum	Schluss	eines	
Kalenderhalbjahres	schriftlich	gekündigt	werden.	

(3)	 Abweichend	von	Absatz	2	kann	von	jeder	Tarifver-
tragspartei	auf	landesbezirklicher	Ebene	schriftlich	
gekündigt	werden

a)	 §	6	Absatz	1	mit	einer	Frist	von	einem	Monat	zum	
Schluss	eines	Kalendermonats,	

b)	§	20	mit	einer	Frist	von	drei	Monaten	zum	31.	De-
zember	eines	Kalenderjahres,

c)	 §	23	Absatz	2	mit	einer	Frist	von	einem	Monat	zum	
Schluss	eines	Kalendermonats.

(4)	 Abweichend	von	Absatz	2	können	ferner	schriftlich	
gekündigt	werden

a)	die	Vorschriften	des	Abschnitts	II	mit	einer	Frist	
von	einem	Monat	zum	Schluss	eines	Kalender-
monats,

b)	unabhängig	von	Buchstabe	a	§	8	Absatz	1	mit	einer	
Frist	von	drei	Monaten	zum	Schluss	eines	Kalen-
dervierteljahres,

c)	 §	12	und	die	Entgeltordnung	Forst	(Anlage	A)	ins-
gesamt	und	ohne	Nachwirkung	mit	einer	Frist	von	
drei	Monaten	zum	Schluss	eines	Kalenderhalb-
jahres, 

d)	§	23	Absatz	1	mit	einer	Frist	von	einem	Monat	zum	
Schluss	eines	Kalendermonats,

e)	 §	26	Absatz	1	mit	einer	Frist	von	drei	Monaten	zum	
Schluss	eines	Kalenderjahres,

f)	 die	Entgelttabelle	in	der	Anlage	B	mit	einer	Frist	
von	einem	Monat	zum	Schluss	eines	Kalender-
monats,	frühestens	jedoch	zum	31.	Dezember	2016;	
eine	Kündigung	nach	Absatz	2	umfasst	nicht	die	
Entgelttabelle	in	der	Anlage	B.

urlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches 
Interesse	anerkannt.	 3Wechseln	Beschäftigte	zwi-
schen	Arbeitgebern,	die	vom	Geltungsbereich	die-
ses	Tarifvertrages	erfasst	werden,	werden	die	Zeiten	
bei	dem	anderen	Arbeitgeber	als	Beschäftigungszeit	
	anerkannt.	4Satz	3	gilt	entsprechend	bei	einem	Wech-
sel	von	einem	anderen	öffentlich-rechtlichen	Arbeit-
geber.

§	35	 
Zeugnis

(1)	 Bei	Beendigung	des	Arbeitsverhältnisses	haben	die	
Beschäftigten	Anspruch	auf	ein	schriftliches	Zeugnis	
über	Art	und	Dauer	ihrer	Tätigkeit;	es	muss	sich	auch	
auf	Führung	und	Leistung	erstrecken	(Endzeugnis).

(2)	 Aus	triftigen	Gründen	können	Beschäftigte	auch	wäh-
rend des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis verlangen 
(Zwischenzeugnis).

(3)	 Bei	bevorstehender	Beendigung	des	Arbeitsverhält-
nisses	können	die	Beschäftigten	ein	Zeugnis	über	
Art	und	Dauer	ihrer	Tätigkeit	verlangen	(vorläufiges	
Zeugnis).

(4)	 Die	 Zeugnisse	 gemäß	 den	Absätzen	 1	 bis	 3	 sind	
 unverzüglich auszustellen.

Abschnitt	VI	 
Übergangs-	und	Schlussvorschriften

§	36	 
Anwendung	weiterer	Tarifverträge

Für	das	Land	Berlin	finden	die	im	Tarifvertrag	zur	Über-
leitung	der	Beschäftigten	in	forstwirtschaftlichen	Verwal-
tungen,	Einrichtungen	und	Betrieben	des	Landes	Berlin,	
die	Tätigkeiten	in	der	Waldarbeit	ausüben,	in	das	Tarifrecht	
der	TdL	(TV	Wiederaufnahme	Berlin	-	Forst)	aufgeführten	
Tarifverträge und Tarifvertragsregelungen mit den dort 
genannten	Maßgaben	Anwendung.

§	37	 
Ausschlussfrist

(1)	 1Ansprüche	aus	dem	Arbeitsverhältnis	verfallen,	wenn	
sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs 
Monaten	nach	Fälligkeit	von	den	Beschäftigten	oder	
vom	Arbeitgeber	schriftlich	geltend	gemacht	werden.	
2Für	denselben	Sachverhalt	reicht	die	ein	malige	Gel-
tendmachung	des	Anspruchs	auch	für	später	fällige	
Leistungen aus.

(2)	 Absatz	1	gilt	nicht	für	Ansprüche	aus	einem	Sozial-
plan.

§	38	 
Begriffsbestimmungen

(1)	 Sofern	 auf	 die	 Tarifgebiete	 Ost	 oder	West	 Bezug	
	genommen	wird,	gilt	Folgendes:

a)	Die	Regelungen	für	das	Tarifgebiet	Ost	gelten	für	
die	Beschäftigen,	deren	Arbeitsverhältnis	in	dem	
in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	
Gebiet	begründet	worden	ist	und	bei	denen	der	
Bezug	des	Arbeitsverhältnisses	zu	diesem	Gebiet	
fortbesteht.

b)	Für	die	übrigen	Beschäftigten	gelten	die	Regelun-
gen	für	das	Tarifgebiet	West.

c)	 Abweichend	von	den	Buchstaben	a	und	b	gelten	für	
Beschäftigte,	die	in	einem	Arbeitsverhältnis	zum	
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schaftspflege	von	mindestens	drei	Monaten	Dauer	mit	
entsprechender	Tätigkeit.

2.	 Beschäftigte	der	Entgeltgruppe	5	Fallgruppe	1,	die	auf-
grund	ausdrücklicher	Anordnung	in	der	Nationalpark-
wacht	eingesetzt	sind.

3.	 Beschäftigte	der	Entgeltgruppe	5	Fallgruppe	1,	die	in	
Nationalparks	oder	vergleichbaren	Einrichtungen	als	
Betreuungs-	 und	 Aufsichtspersonen	 von	 Gebäuden	
komplizierte	und	hochwertige	Installationsgeräte	und	
technische	Einrichtungen	bedienen	und	warten	und	
kleinere	Reparaturen	selbst	durchführen	und	im	Rah-
men	eines	Dienstplanes	auch	außerhalb	der	Arbeitszeit	
Überwachungsaufgaben	haben.

4.	 Beschäftigte	der	Entgeltgruppe	5	Fallgruppe	1,	die	in	
Nationalparks	oder	vergleichbaren	Einrichtungen	für	
die	 Betreuung	 und	 Überwachung	 von	 Forschungs-
stationen	mit	komplizierten	und	hochwertigen	Mess-
einrichtungen eingesetzt sind.

5.	 Beschäftigte	 der	 Entgeltgruppe	 5,	 die	 schwierige	
	Maschinen	und	Geräte	bedienen	und	warten	und		kleine	
Reparaturen	selbst	durchführen,	zum	Beispiel	Fahrer	
von	Radschleppern	mit	Forstausrüstung,	soweit	nicht	
von	Entgeltgruppe	7	erfasst,	von	Radladern,	von	Planier-	
und	Laderaupen,	von	Lastkraftwagen	mit	einem	zuläs-
sigen	Gesamtgewicht	von	mehr	als	7,5	t;	Baggerführer;	
Klettersägenführer;	Bediener	von	Entrindungsanlagen;	
Bediener	von	Seilanlagen.

Entgeltgruppe	5

1.	 Beschäftigte	mit	erfolgreich	abgeschlossener	Ausbil-
dung	zum	Forstwirt,	soweit	nicht	anderweitig	eingrup-
piert.

2.	 Beschäftigte	ohne	erfolgreich	abgeschlossene	Ausbil-
dung	zum	Forstwirt,	die	Arbeiten	verrichten,	die	eine	
besondere	handwerkliche	oder	technische	Ausbildung	
oder	entsprechende	Fertigkeiten	voraussetzen,	soweit	
nicht	anderweitig	eingruppiert.

	 (Als	Tätigkeiten,	die	eine	besondere	technische	Aus-
bildung	oder	entsprechende	Fertigkeiten	voraussetzen,	
gelten	zum	Beispiel	das	Bedienen	und	Warten	einfacher	
Maschinen	und	Geräte	einschließlich	des	Durchführens	
kleiner	Reparaturen,	die	Tätigkeit	als	Schlepperfahrer,	
soweit	nicht	von	Entgeltgruppen	6	bis	8	erfasst,	das	Be-
dienen	von	Kleinseilwinden,	nicht	aber	das	Bedienen	
und	Warten	von	Motorsägen	und	Freischneidern).

Entgeltgruppe	2

Beschäftigte	 ohne	 erfolgreich	 abgeschlossene	 Ausbil-
dung	zum	Forstwirt	mit	einfachen	Tätigkeiten	(einfache	
Tätigkeiten	sind	Pflanzarbeiten	bei	Forstkulturen	auf	vor-
bereiteten	oder	leichten	offenen	Böden,	leichte	Arbeiten	
in	Saat-	und	Pflanzgärten,	einfache	Pflege-	und	Schutz-
maßnahmen,	leichte	Transportarbeiten	sowie	andere	ver-
gleichbare	Arbeiten).

Anlage A

Entgeltordnung	Forst

Vorbemerkungen:

1. 1Aus	Gründen	der	sprachlichen	Vereinfachung	werden	
in	der	Entgeltordnung	die	Begriffe	des	Beschäftigten	
immer	in	dem	Sinne	verwendet,	dass	sie	sowohl	weib-
liche	als	auch	männliche	Beschäftigte	erfassen.	2Dies 
gilt	entsprechend	für	Berufs-	und	Tätigkeitsbezeichnun-
gen. 

2.	 Facharbeiter	mit	einem	im	Beitrittsgebiet	erworbenen	
Facharbeiterzeugnis,	 das	 nach	Artikel	 37	 des	Eini-
gungsvertrages und der Vorschriften hierzu dem Prü-
fungszeugnis	in	einem	anerkannten	Ausbildungsberuf	
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren 
bzw.	einer	kürzeren	Ausbildungsdauer	gleichgestellt	ist,	
werden	bei	entsprechender	Tätigkeit	wie	Beschäftigte	
mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
solchen	Ausbildungsberuf	eingruppiert.

Entgeltgruppe	8

1.	 Beschäftigte	mit	erfolgreich	abgeschlossener	Fortbil-
dung	zum	Forstwirtschaftsmeister,	die	durch	schrift-
liche Anordnung als solche bestellt sind.

2.	 Beschäftigte	 der	 Entgeltgruppe	 5,	 die	 folgende	
	Maschinen	und	Geräte	bedienen	und	warten	und	kleine	
	Reparaturen	selbst	durchführen:	Fahrer	von	Harvestern,	
von	Prozessoren	oder	von	Kranrückezügen	(Tragschlep-
per,	Klemmbankschlepper)	sowie	Bediener	von	mobi-
len	Groß	entrindungsanlagen,	von	mobilen	Seilkran-
anlagen.

Entgeltgruppe	7

1.	 Beschäftigte	der	Entgeltgruppe	6	Fallgruppe	1,	die	in	
Nationalparks	 oder	Biosphärenreservaten	 tätig	 sind	
und	mindestens	zur	Hälfte	selbständig	Tätigkeiten	aus	
mindestens	zwei	der	nachstehenden	Aufgabenbereiche	
auszuüben haben:

–	 Umweltbildung,

–	 Führung	von	Besuchergruppen,

–	 	Überwachung	von	geschützten	Tieren	und	Pflanzen	
(Monitoring),

–	 Gebietsüberwachung.

2.	 Beschäftigte	 der	 Entgeltgruppe	 5,	 die	 folgende	
	Maschinen	 und	 Geräte	 bedienen	 und	 warten	 und	
kleine	 Reparaturen	 selbst	 durchführen:	 Fahrer	 von	
	Rückeschleppern	mit	Forstausrüstung	(mindestens	mit	
funkgesteuerter	Seilwinde	oder	mit	Zange	oder	mit	
Kranrückeanhänger)	sowie	von	Gradern.

Entgeltgruppe	6

1.	 Beschäftigte	der	Entgeltgruppe	5	Fallgruppe	1	mit	einer	
erfolgreich	abgeschlossenen	aufgabenspezifischen	Wei-
terbildung in Fragen des Naturschutzes und der Land-

Anlagen
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Anlage B 
 
 

Entgelttabelle TV-Forst  
 

- Gültig vom 1. März 2015 bis 29. Februar 2016 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

8 2.373,90 2.629,82 2.746,13 2.856,65 2.978,79 3.054,40 

7 2.222,68 2.461,14 2.618,18 2.734,50 2.827,58 2.908,98 

6 2.181,97 2.414,61 2.530,94 2.647,27 2.722,87 2.804,29 

5 2.088,90 2.309,92 2.426,25 2.536,75 2.624,00 2.682,16 

4 1.984,21 2.199,43 2.344,82 2.426,25 2.507,68 2.560,01 

3 1.955,13 2.164,52 2.222,68 2.315,74 2.391,35 2.455,32 

2 1.803,91 1.995,84 2.054,02 2.112,17 2.245,94 2.385,54 

1 Je 4 Jahre 1.606,17 1.635,23 1.670,13 1.705,04 1.792,28 
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Anlage B 
 
 

Entgelttabelle TV-Forst 
 

- Gültig ab 1. März 2016 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

8 2.448,90 2.704,82 2.821,13 2.931,65 3.053,79 3.129,40 

7 2.297,68 2.536,14 2.693,18 2.809,50 2.902,58 2.983,98 

6 2.256,97 2.489,61 2.605,94 2.722,27 2.797,87 2.879,29 

5 2.163,90 2.384,92 2.501,25 2.611,75 2.699,00 2.757,16 

4 2.059,21 2.274,43 2.419,82 2.501,25 2.582,68 2.635,01 

3 2.030,13 2.239,52 2.297,68 2.390,74 2.466,35 2.530,32 

2 1.878,91 2.070,84 2.129,02 2.187,17 2.320,94 2.460,54 

1 Je 4 Jahre  1.681,17 1.710,23 1.745,13 1.780,04 1.867,28 
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Änderungstarifvertrag	Nr.	5	 
zum	Tarifvertrag	für	Auszubildende	zum	Forstwirt	 

in	forstwirtschaftlichen	Verwaltungen,	Einrichtungen	
und	Betrieben	der	Länder	 

(TVA-L-Forst)	

vom	6.	Mai	2015

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

der	Industriegewerkschaft	Bauen-Agrar-Umwelt,	 
-	Bundesvorstand	-,

andererseits

wird	Folgendes	vereinbart:

§	1	 
Wiederinkraftsetzung	gekündigter	Tarifvorschriften

Der	gekündigte	§	8	Absatz	1	TVA-L	BBiG	in	der	Fassung	
des § 2 Nr. 3 des Tarifvertrages für Auszubildende zum 
Forstwirt	 in	 forstwirtschaftlichen	 Verwaltungen,	 Ein-
richtungen	und	Betrieben	der	Länder	(TVA-L-Forst)	vom	
17. Dezember	2008	in	der	Fassung	des	Änderungstarif-
vertrages	Nr.	4	vom	16.	Mai	2013	wird	für	die	Zeit	vom	
1. Januar	2015	bis	28.	Februar	2015	wieder	in	Kraft	gesetzt.

§	2	 
Änderung	des	TVA-L-Forst

Der	 Tarifvertrag	 für	 Auszubildende	 zum	 Forstwirt	 in	
forstwirtschaftlichen	Verwaltungen,	Einrichtungen	und	
	Betrieben	der	Länder	(TVA-L-Forst)	vom	17.	Dezember	
2008, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag 
Nr.	4	vom	16.	Mai	2013	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Im	 Einleitungssatz	 werden	 die	 Wörter	 „Nr.	 5	
vom	9. März	2013“	durch	die	Wörter	„Nr.	6	vom	
28. März	2015“	ersetzt.

b)	Nr.	2	wird	wie	folgt	geändert:
	 In	§	7	Absatz	1	werden	die	Wörter	„regelmäßige	

durchschnittliche	wöchentliche	Ausbildungszeit“	
durch	die	Wörter	„durchschnittliche	regelmäßige	
wöchentliche	Ausbildungszeit“	ersetzt.

c)	 In	Nr.	3	wird	§	8	wie	folgt	geändert:

aa)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

„(1)	Das	monatliche	Ausbildungsentgelt	
 beträgt für Auszubildende

a)	 in	der	Zeit	vom	1.	März	2015	 
bis 29. Februar 2016

im ersten  
Ausbildungsjahr	 836,82	Euro,

im	zweiten	 
Ausbildungsjahr	 890,96	Euro,

im dritten  
Ausbildungsjahr	 940,61	Euro,

b)	 ab	1.	März	2016

im ersten  
Ausbildungsjahr	 866,82	Euro,

Änderungstarifvertrag	Nr.	5	 
zum	Tarifvertrag	 

zur	Überleitung	der	Beschäftigten	der	Länder	 
aus	dem	Geltungsbereich	des	MTW	/	MTW-O	in	den	
TV-Forst	und	zur	Regelung	des	Übergangsrechts	 

(TVÜ-Forst)

vom	6.	Mai	2015

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

der	Industriegewerkschaft	Bauen-Agrar-Umwelt,	 
-	Bundesvorstand	-,

andererseits

wird	Folgendes	vereinbart:

§	1	 
Änderung	des	TVÜ-Forst

Der	Tarifvertrag	zur	Überleitung	der	Beschäftigten	der	
Länder	aus	dem	Geltungsbereich	des	MTW	/	MTW-O	
in	den	TV-Forst	und	zur	Regelung	des	Übergangsrechts	
(TVÜ-Forst)	vom	18.	Dezember	2007,	zuletzt	geändert	
durch	den	Änderungstarifvertrag	Nr.	4	vom	16.	Mai	2013,	
wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Die	Protokollerklärung	Nummer	2	zu	§	7	Absatz	2	wird	
wie	folgt	gefasst:

„2.	Die	Besitzstandszulage	erhöht	sich	ab	1.	März	2015	
um	2,1	v.	H.	und	ab	1.	März	2016	um	2,45	v.	H.“

2.	 §	13	Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

„2Die	besonderen	Tabellenwerte	betragen

a)	 in	der	Zeit	vom	1.	März	2015	bis	29.	Februar	2016
Stufe	1 Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6
1.867,89 2.065,64 2.141,26 2.234,33 2.298,30 2.350,63

b)	ab	1.	März	2016
Stufe	1 Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6

1.942,89 2.140,64 2.216,26 2.309,33 2.373,30 2.425,63“

3.	 §	18	Absatz	7	Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

„2Bemessungsgrundlage	für	die	Erschwerniszuschläge	
nach	§	27	Absatz	1	Satz	2	MTW-O	ist	

a)	 in	der	Zeit	vom	1.	März	2015	bis	29.	Februar	2016	der	
Betrag	in	Höhe	von	5,51	Euro,

b)	ab	1.	März	2016	der	Betrag	in	Höhe	von	5,64	Euro.“

4.	 In	§	22	Absatz	3	wird	das	Datum	„31.	Dezember	2014“	
durch	das	Datum	„31.	Dezember	2016“	ersetzt.

§	2	 
Ausnahmen	vom	Geltungsbereich

Für	Beschäftigte,	die	spätestens	mit	Ablauf	des	6.	Mai	2015	
aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, gilt dieser 
Tarifvertrag	nur,	wenn	sie	dies	bis	zum	31.	Oktober	2015	
schriftlich beantragen.

§	3	 
Inkrafttreten

Dieser	Tarifvertrag	tritt	mit	Wirkung	vom	1.	März	2015	
in	Kraft.	

Berlin,	den	6.	Mai	2015
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Anlage zum Änderungstarifvertrag Nr. 5  
zum TVA-L-Forst

Anlage zu § 4 TVA-L-Forst

Tarifvertrag	 
für	Auszubildende	zum	Forstwirt	 

in	forstwirtschaftlichen	Verwaltungen,	Einrichtungen	
und	Betrieben	der	Länder	 

(TVA-Forst)

vom 17. Dezember 2008

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 5  
vom	6.	Mai	2015

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

der	Industriegewerkschaft	Bauen-Agrar-Umwelt	 
-	Bundesvorstand	-,

andererseits

wird	Folgendes	vereinbart:

§	1	 
Geltungsbereich

(1)	 1Dieser Tarifvertrag gilt für Personen, die in forst-
wirtschaftlichen	Verwaltungen,	Einrichtungen	und	
Betrieben	der	Länder	nach	dem	Berufsbildungsgesetz	
(BBiG)	zum	Forstwirt	ausgebildet	werden	(Auszubil-
dende).	2Voraussetzung	ist,	dass	sie	in	forstwirtschaft-
lichen	Verwaltungen,	Einrichtungen	und	Betrieben	
ausgebildet	werden,	die	unter	den	Geltungsbereich	
des TV-Forst fallen. 3Dieser Tarifvertrag gilt nicht in 
den	Ländern	Bremen	und	Hamburg.

Protokollerklärung	zu	§	1	Absatz	1:

Dieser	 Tarifvertrag	 gilt	 auch	 in	 Nationalparken,	
	Naturparken,	Biosphärenreservaten	und	vergleich-
baren Schutzgebieten der Länder.

(2)	 Soweit	in	diesem	Tarifvertrag	nichts	anderes	geregelt	
ist,	gelten	die	jeweils	einschlägigen	gesetzlichen	Vor-
schriften.

(3)	 Für	die	Auszubildenden	des	Landes	Berlin	gelten	–	mit	
Ausnahme des Tarifvertrages über die betriebliche 
	Altersversorgung	für	die	Beschäftigten	des	öffent-
lichen	Dienstes	(Tarifvertrag	Altersversorgung	–	ATV)	
vom	1.	März	2002	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	
– einheitlich die Regelungen dieses Tarifvertrages für 
das	Tarifgebiet	West.

Protokollerklärung	zu	§	1:

Die	für	die	Auszubildenden	verwendeten	Bezeichnungen	
umfassen	weibliche	und	männliche	Auszubildende.

§	2	 
Ausbildungsvertrag,	Nebenabreden

(1)	 1Vor	Beginn	des	Ausbildungsverhältnisses	 ist	 ein	
schriftlicher Ausbildungsvertrag zu schließen. 2Die-
ser	enthält	neben	der	Bezeichnung	des	Ausbildungs-
berufs mindestens Angaben über

im	zweiten	 
Ausbildungsjahr	 920,96	Euro,

im dritten  
Ausbildungsjahr	 970,61	Euro.“

bb)	 In	Absatz	6	wird	dem	bisherigen	Text	die	Satz-
bezeichnung	„1“	vorangestellt	und	folgender	
Satz 2 angefügt:

	 „2Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit im Sinne 
von	§	8	Absatz	1	Satz	2	Buchstabe	b	TV-Forst	
beträgt	je	Stunde	mindestens	1,28	Euro.“

cc)	 In	Absatz	7	werden	die	Buchstaben	a	und	b	wie	
folgt gefasst:

„a)	 in	der	Zeit	vom	1.	März	2015	bis	 
29.	Februar	2016	von	11,20	Euro,

b)	 ab	1.	März	2016	von	11,47	Euro“.

d)	Nr.	6	wird	aufgehoben.

2.	 §	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1a	wird	das	Datum	„31.	Dezember	2014“	
durch	das	Datum	„31.	Dezember	2016“	ersetzt.

b)	In	Absatz	4	Buchstabe	a	wird	das	Datum	„31.	De-
zember	2014“	durch	das	Datum	„31.	Dezember	2016“	
ersetzt.

§	3	 
Neufassung	der	durchgeschriebenen	Fassung

Die	durchgeschriebene	Fassung	(TVA-Forst	in	der	An	lage	
zu	§	4	TVA-L-Forst)	erhält	die	Fassung	der	Anlage	zu	die-
sem Tarifvertrag.

§	4	 
Ausnahmen	vom	Geltungsbereich

Für	Auszubildende,	die	spätestens	mit	Ablauf	des	6.	Mai	
2015 aus dem Ausbildungsverhältnis ausgeschieden sind, 
gilt	dieser	Tarifvertrag	nur,	wenn	sie	dies	bis	zum	31.	Ok-
tober 2015 schriftlich beantragen.

§	5	 
Inkrafttreten

1Dieser	Tarifvertrag	tritt	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	2015	
in	Kraft.	2Abweichend	von	Satz	1	treten	§	2	Nummern	1	
Buchstabe	c	und	2	Buchstabe	b	mit	Wirkung	vom	1.	März	
2015	in	Kraft.

Berlin,	den	6.	Mai	2015
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Speisen	beauftragt	werden,	 sind	 in	 regelmäßigen	
Zeitabständen ärztlich zu untersuchen. 2Die	Unter-
suchung ist auf Antrag der Auszubildenden auch bei 
Beendigung	 des	 Ausbildungsverhältnisses	 durch-
zuführen.

§	5	 
Schweigepflicht,	Nebentätigkeiten

(1)	 Auszubildende	 haben	 in	 demselben	Umfang	Ver-
schwiegenheit	zu	wahren	wie	die	Beschäftigten	des	
Ausbildenden.

(2)	 1Nebentätigkeiten	gegen	Entgelt	haben	Auszubilden-
de ihrem Ausbildenden rechtzeitig vorher schriftlich 
anzuzeigen. 2Der	Ausbildende	kann	die	Nebentätig-
keit	untersagen	oder	mit	Auflagen	versehen,	wenn	
diese geeignet ist, die nach dem Ausbildungsvertrag 
übernommenen	Verpflichtungen	der	Auszubilden-
den oder berechtigte Interessen des Ausbildenden zu 
 beeinträchtigen.

§	6	 
Personalakten

(1)	 1Die	Auszubildenden	haben	ein	Recht	auf	Einsicht	
in	 ihre	 vollständigen	 Personalakten.	 2Sie	 können	
das	Recht	auf	Einsicht	durch	einen	hierzu	schriftlich	
	Bevollmächtigten	ausüben	lassen.	3Sie	können	Aus-
züge	oder	Kopien	aus	ihren	Personalakten	erhalten.	
4Die	Auszubildenden	müssen	über	Beschwerden	und	
Behauptungen	tatsächlicher	Art,	die	für	sie	ungüns-
tig	sind	oder	ihnen	nachteilig	werden	können,	vor	
Aufnahme	in	die	Personalakten	gehört	werden.	5Ihre 
Äußerung	ist	zu	den	Personalakten	zu	nehmen.

(2)	 1Beurteilungen	sind	den	Auszubildenden	unverzüg-
lich	bekannt	zu	geben.	2Die	Bekanntgabe	ist	akten-
kundig	zu	machen.

§	7	 
Wöchentliche	und	tägliche	Ausbildungszeit

(1)	 Die	 durchschnittliche	 regelmäßige	 wöchentliche	
Ausbildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit der 
Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeits-
schutzgesetz fallen, richten sich nach den Regelungen 
für	die	unter	den	TV-Forst	fallenden	Beschäftigten	des	
Ausbildenden.

(2)	 Wird	das	Führen	von	Berichtsheften	(Ausbildungs-
nachweisen)	verlangt,	ist	den	Auszubildenden	dazu	
Gelegenheit	während	der	Ausbildungszeit	zu	geben.

(3)	 An	Tagen,	an	denen	Auszubildende	an	einem	theore-
tischen	betrieblichen	Unterricht	von	mindestens	270	
tatsächlichen	Unterrichtsminuten	teilnehmen,	dürfen	
sie	nicht	zur	praktischen	Ausbildung	herangezogen	
werden.

(4)	 1Unterrichtszeiten	einschließlich	der	Pausen	gelten	als	
Ausbildungszeit. 2Dies	gilt	auch	für	die	notwendige	
Wegezeit	zwischen	Unterrichtsort	und	Ausbildungs-
stätte,	sofern	die	Ausbildung	nach	dem	Unterricht	
fortgesetzt	wird.

(5)	 Auszubildende	dürfen	an	Sonn-	und	Wochenfeier-
tagen und in der Nacht zur Ausbildung nur heran-
gezogen	werden,	wenn	dies	nach	dem	Ausbildungs-
zweck	erforderlich	ist.

(6)	 1Auszubildende	dürfen	nicht	über	die	nach	Absatz 1	
geregelte	 Ausbildungszeit	 hinaus	 zu	 Mehrarbeit	

a)	die	maßgebliche	Ausbildungs-	und	Prüfungsord-
nung	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	sowie	Art,	
sachliche	und	zeitliche	Gliederung	der	Ausbil-
dung,

b)	Beginn	und	Dauer	der	Ausbildung,
c)	 Dauer	der	regelmäßigen	täglichen	oder	wöchent-

lichen Ausbildungszeit,
d)	Dauer	der	Probezeit,
e)	Zahlung	und	Höhe	des	Ausbildungsentgelts,
f)	 Dauer	des	Urlaubs,
g)	Voraussetzungen,	unter	denen	der	Ausbildungsver-

trag	gekündigt	werden	kann,
h)	die	Geltung	des	Tarifvertrages	für	Auszubildende	

zum	 Forstwirt	 in	 forstwirtschaftlichen	 Verwal-
tungen,	Einrichtungen	und	Betrieben	der	Länder	
(TVA-Forst),	 sowie	 einen	 in	 allgemeiner	 Form	
gehaltenen	Hinweis	auf	die	Betriebs-/Dienstver-
einbarungen, die auf das Ausbildungsverhältnis 
anzuwenden	sind.

(2)	 1Nebenabreden	sind	nur	wirksam,	wenn	sie	schriftlich	
vereinbart	werden.	2Sie	können	gesondert	gekündigt	
werden,	soweit	dies	einzelvertraglich	vereinbart	ist.

(3)	 1Falls im Rahmen eines Ausbildungsvertrages eine 
Vereinbarung	über	die	Gewährung	einer	Personal-
unterkunft	getroffen	wird,	ist	dies	in	einer	gesondert	
kündbaren	Nebenabrede	festzulegen.	2Der	Wert	der	
Personalunterkunft	wird	im	Tarifgebiet	West	nach	
dem	Tarifvertrag	über	die	Gewährung	von	Personal-
unterkünften	für	Angestellte	vom	16.	März	1974	in	der	
jeweils	geltenden	Fassung	auf	das	Ausbildungsentgelt	
angerechnet. 3Der	nach	§	3	Absatz	1	Unterabsatz	1	
des	Tarifvertrages	über	die	Gewährung	von	Perso-
nalunterkünften	für	Angestellte	vom	16.	März	1974	
maßgebende Quadratmetersatz ist hierbei um 15 v. H. 
zu	kürzen.

§	3	 
Probezeit

(1)	 Die	Probezeit	beträgt	drei	Monate.

(2)	 Während	der	Probezeit	kann	das	Ausbildungsverhält-
nis	von	beiden	Seiten	jederzeit	ohne	Einhalten	einer	
Kündigungsfrist	gekündigt	werden.

§	4	 
Ärztliche	Untersuchungen

(1)	 1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbil-
denden	vor	ihrer	Einstellung	ihre	gesundheitliche	
Eignung	durch	das	Zeugnis	eines	Amtsarztes	nach-
zuweisen.	2Für Auszubildende, die unter das Jugend-
arbeitsschutzgesetz	(JArbSchG)	fallen,	ist	ergänzend	
§ 32 Absatz 1 Jugendarbeitsschutzgesetz zu beachten.

(2)	 1Die	Auszubildenden	können	bei	begründeter	Ver-
anlassung	verpflichtet	werden,	durch	eine	ärztliche	
	Bescheinigung	nachzuweisen,	dass	sie	in	der	Lage	
sind, die nach dem Ausbildungsvertrag übernomme-
nen	Verpflichtungen	zu	erfüllen.	2Bei	dem	beauftrag-
ten	Arzt	kann	es	sich	um	einen	Amtsarzt	handeln,	
	soweit	sich	die	Betriebsparteien	nicht	auf	einen	an-
deren Arzt geeinigt haben. 3Die	Kosten	dieser	Unter-
suchung trägt der Ausbildende.

(3)	 1Auszubildende,	die	besonderen	Ansteckungsgefah-
ren ausgesetzt sind, oder die mit gesundheitsgefähr-
denden	Tätigkeiten	oder	mit	der	Zubereitung	von	



FMBl. Nr. 15/2015 359

§	9	 
Urlaub

(1)	 1Auszubildende	 erhalten	 Erholungsurlaub	 in	 ent-
sprechender	Anwendung	der	für	die	Beschäftigten	
des Ausbildenden geltenden Regelungen mit der 
Maßgabe,	dass	der	Urlaubsanspruch	bei	Verteilung	
der	wöchentlichen	Ausbildungszeit	auf	fünf	Tage	in	
der	Kalenderwoche	in	jedem	Kalenderjahr	28	Ausbil-
dungstage beträgt. 2Während	des	Erholungsurlaubs	
wird	das	Ausbildungsentgelt	(§	8	Absatz	1)	fortgezahlt.

(2)	 Der	Erholungsurlaub	ist	nach	Möglichkeit	zusam-
menhängend	während	der	unterrichtsfreien	Zeit	zu	
erteilen	und	in	Anspruch	zu	nehmen.

§	10	 
Ausbildungsmaßnahmen	 

außerhalb	der	Ausbildungsstätte

(1)	 Bei	Dienstreisen	und	Reisen	zur	Ablegung	der	in	den	
Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Prüfun-
gen	erhalten	Auszubildende	eine	Entschädigung	in	
entsprechender	Anwendung	der	Reisekostenbestim-
mungen,	die	für	die	Beschäftigten	des	Ausbildenden	
jeweils	gelten.

(2)	 1Bei	Reisen	zur	Teilnahme	an	überbetrieblichen	Aus-
bildungsmaßnahmen im Sinne des § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nr.	6	Berufsbildungsgesetz	werden	die	entstandenen	
notwendigen	Fahrtkosten	bis	zur	Höhe	der	Kosten	der	
Fahrkarte	der	jeweils	niedrigsten	Klasse	des	billigs-
ten	regelmäßig	verkehrenden	Beförderungsmittels	
(im	Bahnverkehr	ohne	Zuschläge)	erstattet;	Mög-
lichkeiten	zur	Erlangung	von	Fahrpreisermäßigun-
gen	(zum	Beispiel	Schülerfahrkarten,	Monatsfahr-
karten,	BahnCard)	sind	auszunutzen.	2Beträgt	die	
Entfernung	zwischen	den	Ausbildungsstätten	hierbei	
mehr	als	300	km,	können	im	Bahnverkehr	Zuschläge	
	beziehungsweise	besondere	Fahrpreise	(zum	Beispiel	
für	ICE)	erstattet	werden.	3Die	nachgewiesenen	not-
wendigen	Kosten	einer	Unterkunft	am	auswärtigen	
Ort	sind,	soweit	nicht	eine	unentgeltliche	Unterkunft	
zur	Verfügung	steht,	bis	zu	20	Euro	pro	Übernach-
tung erstattungsfähig. 4Zu den Auslagen des bei not-
wendiger	auswärtiger	Unterbringung	entstehenden	
Verpflegungsmehraufwands	wird	für	volle	Kalender-
tage	der	Anwesenheit	am	auswärtigen	Ausbildungs-
ort	ein	Verpflegungszuschuss	in	Höhe	der	nach	der	
 Sozialversicherungsentgeltverordnung maßgebenden 
Sachbezugswerte	für	Frühstück,	Mittagessen	und	
Abendessen	gewährt.	5Bei	unentgeltlicher	Verpfle-
gung	wird	der	jeweilige	Sachbezugswert	einbehalten.	
6Bei	einer	über	ein	Wochenende	oder	einen	Feiertag	
hinaus	andauernden	Ausbildungsmaßnahme	werden	
die	dadurch	entstandenen	Mehrkosten	für	Unterkunft	
und	Verpflegungsmehraufwand	nach	Maßgabe	der	
Sätze 3 bis 5 erstattet.

(3)	 1Für	den	Besuch	einer	auswärtigen	Berufsschule	wer-
den	die	notwendigen	Fahrtkosten	sowie	die	Auslagen	
für	Unterkunft	und	Verpflegungsmehraufwand	nach	
Maßgabe	des	Absatzes	2	erstattet.	Erstattungen	durch	
Dritte sind anzurechnen. 2Sofern der Auszubilden-
de auf seinen Antrag eine andere als die regulär zu 
	besuchende	Berufsschule	besucht,	wird	der	Ausbil-
dende	von	der	Kostenübernahme	befreit.

(4)	 Bei	Abordnungen	und	Zuweisungen	werden	die	Kos-
ten	nach	Maßgabe	des	Absatzes	2	erstattet.

	herangezogen	und	nicht	mit	Akkordarbeit	beschäftigt	
werden.	2§§ 21, 23 Jugendarbeitsschutzgesetz und § 17 
Absatz	3	Berufsbildungsgesetz	bleiben	unberührt.

§	8	 
Ausbildungsentgelt

(1)	 Das	monatliche	Ausbildungsentgelt	beträgt	für	Aus-
zubildende

a)	 in	der	Zeit	vom	1.	März	2015	bis	29.	Februar	2016
im	ersten	Ausbildungsjahr	 836,82	Euro,
im	zweiten	Ausbildungsjahr	 890,96	Euro,
im	dritten	Ausbildungsjahr	 940,61	Euro,

b)	ab	1.	März	2016
im	ersten	Ausbildungsjahr	 866,82	Euro,
im	zweiten	Ausbildungsjahr	 920,96	Euro,
im	dritten	Ausbildungsjahr	 970,61	Euro.

(2)	 Das	Ausbildungsentgelt	wird	zu	dem	Termin		gezahlt,	
zu dem auch die unter den TV-Forst fallenden 
	Beschäftigten	des	Ausbildenden	ihr	Entgelt	erhalten.

(3)	 Ist	wegen	des	Besuchs	einer	weiterführenden	oder	
einer	 berufsbildenden	 Schule	 oder	 wegen	 einer	
	Berufsausbildung	in	einer	sonstigen	Einrichtung	die	
Ausbildungszeit	verkürzt,	gilt	für	die	Höhe	des	Ausbil-
dungsentgelts der Zeitraum, um den die Ausbildungs-
zeit	verkürzt	wird,	als	abgeleistete	Ausbildungszeit.

(4)	 Wird	die	Ausbildungszeit

a)	gemäß	§	18	Absatz	1	Satz	2	verlängert	oder

b)	auf	Antrag	des	Auszubildenden	nach	§	8	Absatz	2	
Berufsbildungsgesetz	von	der	zuständigen	Stelle	
oder	nach	§	27b	Absatz	3	der	Handwerksordnung	
von	der	Handwerkskammer	verlängert,

wird	während	des	Zeitraums	der	Verlängerung	das	
Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbil-
dungsabschnitts gezahlt.

(5)	 In	den	Fällen	des	§	18	Absatz	2	erhalten	Auszubil-
dende	bis	zur	Ablegung	der	Abschlussprüfung	das	
Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbil-
dungsabschnitts,	bei	Bestehen	der	Prüfung	darüber	
hinaus	rückwirkend	von	dem	Zeitpunkt	an,	an	dem	
das	Ausbildungsverhältnis	geendet	hat,	den	Unter-
schiedsbetrag	zwischen	dem	ihnen	gezahlten	Aus-
bildungsentgelt und dem nach § 8 Absatz 5 TVA-L 
BBiG	für	das	vierte	Ausbildungsjahr	maßgebenden	
Ausbildungsentgelt.

(6)	 1Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, 
	Feiertagen	und	Vorfesttagen,	für	den	Bereitschafts-
dienst	und	die	Rufbereitschaft,	für	die	Überstunden	
und	für	die	Zeitzuschläge	gelten	die	für	die	Beschäf-
tigten des Ausbildenden geltenden Regelungen des 
TV-Forst sinngemäß. 2Der Zeitzuschlag für Nacht-
arbeit	im	Sinne	von	§	8	Absatz	1	Satz	2	Buchstabe	b	
TV-Forst	beträgt	je	Stunde	mindestens	1,28	Euro.

(7)	 Den	Auszubildenden	der	Länder	Sachsen,	Sachsen-
Anhalt	und	Thüringen,	die	in	erheblichem	Umfang	
Tätigkeiten	ausführen,	 für	die	nach	§	18	Absatz	7	
TVÜ-Forst	Erschwerniszuschläge	gezahlt	werden,	
kann	im	zweiten	und	dritten	Ausbildungsjahr	ein	
monatlicher Pauschalzuschlag 

a)	 in	der	Zeit	vom	1.	März	2015	bis	29.	Februar	2016	
von	11,20	Euro,

b)	ab	1.	März	2016	von	11,47	Euro
gewährt	werden.
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krankheit	 zugezogen,	wird	 bei	 der	 jeweils	 ersten	
	darauf	beruhenden	Arbeitsunfähigkeit	nach	Ablauf	
des	 Entgeltfortzahlungszeitraums	 von	 sechs	 Wo-
chen	ein	Krankengeldzuschuss	bis	zum	Ende	der	26.	
Woche	seit	dem	Beginn	der	Arbeitsunfähigkeit	ge-
zahlt. 2Der	Krankengeldzuschuss	wird	in	Höhe	des	
	Unterschiedsbetrages	 zwischen	den	 tatsächlichen	
Barleistungen	des	Sozialleistungsträgers	und	dem	
sich	nach	Absatz 1	ergebenden	Nettoausbildungs-
entgelt gezahlt. 3Voraussetzung für die Zahlung des 
Krankengeldzuschusses	 ist,	 dass	 der	 zuständige	
	Unfallversicherungsträger	den	Arbeitsunfall	oder	die	
Berufskrankheit	anerkennt.

§	14	 
Entgeltfortzahlung	in	anderen	Fällen

(1)	 Auszubildenden	ist	das	Ausbildungsentgelt	(§	8	Ab-
satz 1)	für	insgesamt	fünf	Ausbildungstage	fortzuzah-
len, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen 
vorgeschriebenen	Abschlussprüfungen	ohne	Bindung	
an	die	planmäßige	Ausbildung	auf	die	Prüfung	vor-
bereiten	zu	können;	bei	der	Sechstagewoche	besteht	
dieser	Anspruch	für	sechs	Ausbildungstage.

(2)	 Der	Freistellungsanspruch	nach	Absatz	1	verkürzt	
sich um die Zeit, für die Auszubildende zur Vor-
bereitung	auf	die	Abschlussprüfung	besonders	zu-
sammengefasst	werden;	es	besteht	jedoch	mindestens	
ein	Anspruch	auf	zwei	Ausbildungstage.

(3)	 Im	Übrigen	gelten	für	die	Arbeitsbefreiung	diejenigen	
Regelungen	entsprechend,	die	für	die	Beschäftigten	
des Ausbildenden maßgebend sind.

§	15	 
Vermögenswirksame	Leistungen

(1)	 1Auszubildende	erhalten	im	Tarifgebiet	West	eine	ver-
mögenswirksame	Leistung	in	Höhe	von	13,29 Euro	
monatlich	 und	 im	 Tarifgebiet	 Ost	 in	 Höhe	 von	
6,65 Euro	monatlich,	wenn	sie	diesen	Betrag	nach	
Maßgabe	 des	 Vermögensbildungsgesetzes	 in	 sei-
ner	jeweiligen	Fassung	anlegen.	2Der	Anspruch	auf	
vermögenswirksame	Leistungen	entsteht	frühestens	
für	den	Kalendermonat,	in	dem	den	Ausbildenden	
die	erforderlichen	Angaben	mitgeteilt	werden,	und	
für	die	beiden	vorangegangenen	Monate	desselben	
	Kalenderjahres.	3Die	vermögenswirksamen	Leistun-
gen	werden	nur	für	Kalendermonate	gewährt,	für	die	
den	 Auszubildenden	 Ausbildungsentgelt,	 Entgelt-
fortzahlung	oder	Krankengeldzuschuss	zusteht.	4Für 
Zeiten,	für	die	Krankengeldzuschuss	zusteht,	sind	die	
ver	mögenswirksamen	Leistungen	Teil	des	Kranken-
geldzuschusses.

(2)	 Die	vermögenswirksamen	Leistungen	sind	kein	zu-
satzversorgungspflichtiges	Entgelt.

§	16	 
Jahressonderzahlung

(1)	 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Aus-
bildungsverhältnis	stehen,	haben	Anspruch	auf	eine	
Jahressonderzahlung. 2Diese beträgt bei Auszubilden-
den im

Tarif-
gebiet
West

Tarifgebiet	Ost	 
im	Kalenderjahr

2015 2016 2017 2018 ab	2019
95,0 
v. H.

76,2 
v. H.

80,9 
v. H.

85,6 
v. H.

90,3 
v. H.

95,0 
v. H.

§	11	 
Familienheimfahrten

1Für Familienheimfahrten von der Ausbildungsstätte oder 
vom	Ort	der	auswärtigen	Berufsschule,	deren	Besuch	vom	
Ausbildenden	veranlasst	wurde,	zum	Wohnort	der	Eltern	
und	zurück	werden	den	Auszubildenden	monatlich	einmal	
Fahrtkosten	erstattet.	2Erstattungsfähig	sind	die	notwen-
digen	Fahrtkosten	bis	zur	Höhe	der	Kosten	der	Fahrkarte	
der	jeweils	niedrigsten	Klasse	des	billigsten	regelmäßig	
verkehrenden	Beförderungsmittels	(im	Bahnverkehr	ohne	
Zuschläge).	3Dem	Wohnort	der	Eltern	steht	der	Wohnort	der	
Erziehungsberechtigten	oder	der	Ehegattin/des	Ehegat-
ten	oder	der	Lebenspartnerin/des	Lebenspartners	gleich.	
4Möglichkeiten	zur	Erlangung	von	Fahrpreisermäßigun-
gen	(zum	Beispiel	Schülerfahrkarten,	Monatsfahrkarten,	
BahnCard)	sind	auszunutzen.	5Beträgt	die	Entfernung	
mehr	 als	 300	 km,	 können	 im	Bahnverkehr	Zuschläge	
beziehungsweise	 besondere	 Fahrpreise	 (zum	 Beispiel	
für	ICE)	erstattet	werden.	6Die Sätze 1 bis 5 gelten nicht, 
wenn	aufgrund	geringer	Entfernung	eine	tägliche	Rück-
kehr	möglich	und	zumutbar	ist	oder	der	Aufenthalt	am	
	jeweiligen	Ort	der	Ausbildungsstätte	oder	der	auswärtigen	
Berufsschule	weniger	als	vier	Wochen	beträgt.

§	12	 
Schutzkleidung,	Ausbildungsmittel,	 

Besondere	Zahlungen,	Schadenshaftung

(1)	 Soweit	das	Tragen	von	Schutzkleidung	gesetzlich	
vorgeschrieben	oder	angeordnet	ist,	wird	sie	unent-
geltlich	zur	Verfügung	gestellt	und	bleibt	Eigentum	
des Ausbildenden.

(2)	 Der	Ausbildende	hat	den	Auszubildenden	kostenlos	
die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die 
zur	Berufsausbildung	und	zum	Ablegen	von	Zwi-
schen-	und	Abschlussprüfungen	erforderlich	sind.

(3)	 §	23	Absätze	5	und	6	TV-Forst	gelten	entsprechend.

(4)	 §	23	Absatz	7	TV-Forst	gilt	mit	der	Maßgabe	entspre-
chend, dass dem Auszubildenden für die Fahrt von 
seiner	Wohnung	zur	Ausbildungsstelle	und	zurück	
eine	Pauschale	in	Höhe	von	40	Euro	in	jedem	Kalen-
dermonat	gewährt	wird,	sofern	die	Voraussetzungen	
hinsichtlich	der	Entfernungskilometer	im	jeweiligen	
Kalendermonat	überwiegend	erfüllt	sind.

(5)	 Für	die	Schadenshaftung	der	Auszubildenden	finden	
die	Bestimmungen,	die	für	die	Beamten	des	jewei-
ligen	Landes	jeweils	gelten,	entsprechend	Anwen-
dung.

§	13	 
Entgelt	im	Krankheitsfall

(1)	 1Sind	Auszubildende	durch	Arbeitsunfähigkeit	in-
folge	Krankheit	 ohne	 ihr	Verschulden	verhindert,	
ihre	Verpflichtungen	aus	dem	Ausbildungsvertrag	
zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsun-
fähigkeit	bis	zu	einer	Dauer	von	sechs	Wochen	das	
Ausbildungsentgelt	(§	8	Absatz	1)	 fortgezahlt.	2Bei	
Wiederholungserkrankungen	sowie	bei	Beendigung	
des Ausbildungsverhältnisses richtet sich die Dauer 
der	Entgeltfortzahlung	nach	den	gesetzlichen	Bestim-
mungen.

(2)	 Im	Übrigen	gilt	das	Entgeltfortzahlungsgesetz.

(3)	 1Hat die/der Auszubildende bei dem Ausbildenden 
einen	Arbeitsunfall	erlitten	oder	sich	eine	Berufs-
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(4)	 Nach	der	Probezeit	(§	3)	kann	das	Ausbildungsverhält-
nis	unbeschadet	der	gesetzlichen	Kündigungsgründe	
nur	gekündigt	werden

a)	aus	einem	sonstigen	wichtigen	Grund	ohne	Ein-
halten	einer	Kündigungsfrist,

b)	von	Auszubildenden	mit	einer	Kündigungsfrist	von	
vier	Wochen.

(5)	 Werden	Auszubildende	im	Anschluss	an	das	Aus-
bildungsverhältnis beschäftigt, ohne dass hierüber 
ausdrücklich	etwas	vereinbart	worden	ist,	so	gilt	ein	
Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.

§	19	 
Übernahme	von	Auszubildenden

1Auszubildende	 werden	 nach	 erfolgreich	 bestandener	
	Abschlussprüfung	bei	dienstlichem	bzw.	betrieblichem	
Bedarf	 im	 unmittelbaren	 Anschluss	 an	 das	 Ausbil-
dungsverhältnis	für	die	Dauer	von	zwölf	Monaten	in	ein	
	Arbeitsverhältnis	übernommen,	sofern	nicht	im	Einzelfall	
personenbedingte,	verhaltensbedingte,	betriebsbedingte	
oder	gesetzliche	Gründe	entgegenstehen.	2Im Anschluss 
daran	werden	 diese	 Beschäftigten	 bei	 entsprechender	
Bewährung	in	ein	unbefristetes	Arbeitsverhältnis	über-
nommen. 3Der	dienstliche	bzw.	betriebliche	Bedarf	muss	
zum	Zeitpunkt	der	Beendigung	der	Ausbildung	nach	Satz	
1 vorliegen und setzt zudem eine freie und besetzbare 
Stelle	bzw.	einen	freien	und	zu	besetzenden	Arbeitsplatz	
voraus,	die/der	eine	ausbildungsadäquate	Beschäftigung	
auf		Dauer		ermöglicht.	4Bei	einer	Auswahlentscheidung	
sind	die		Ergebnisse	der	Abschlussprüfung	und	die	per-
sönliche	Eignung	zu	berücksichtigen.	5Bestehende	Mit-
bestimmungsrechte bleiben unberührt.

Protokollerklärungen	zu	§	19:

1. 1Für	die	Prüfung	des	dienstlichen	bzw.	betrieblichen	
Bedarfs,	einer	freien	und	besetzbaren	Stelle	bzw.		eines	
freien	und	zu	besetzenden	Arbeitsplatzes	sowie	der	
ausbildungsadäquaten	Beschäftigung	ist	auf	die	Aus-
bildungsdienststelle	bzw.	den	Ausbildungsbetrieb	abzu-
stellen. 2Steht	in	der	Ausbildungsdienststelle	bzw.	dem	
Ausbildungsbetrieb	keine	Stelle	bzw.	kein	Arbeitsplatz	
im	Sinne	des	§	19	Satz	3	zur	Verfügung,	wirkt	die	Aus-
bildungsdienststelle	bzw.	der	Ausbildungsbetrieb	auf	
eine	Übernahme	in	eine	andere	Dienststelle	bzw.	einen	
anderen	Betrieb	des	Arbeitgebers	hin.

2.	 Besteht	 kein	 dienstlicher	 bzw.	 betrieblicher	 Bedarf	
für	eine	unbefristete	Beschäftigung,	ist	eine	befristete	
	Beschäftigung	außerhalb	von	§	19	möglich.

§	20	 
Abschlussprämie

(1)	 1Bei	Beendigung	des	Ausbildungsverhältnisses	auf-
grund	erfolgreich	abgeschlossener	Abschlussprüfung	
beziehungsweise	staatlicher	Prüfung	erhalten	Auszu-
bildende	eine	Abschlussprämie	als	Einmalzahlung	
in	Höhe	von	400	Euro.	2Die	Abschlussprämie	ist	kein	
zusatzversorgungspflichtiges	Entgelt.	3Sie ist nach 
Bestehen	der	Abschlussprüfung	beziehungsweise	der	
staatlichen Prüfung fällig.

(2)	 1Die	Abschlussprämie	wird	nicht	gezahlt,	wenn	die	
Ausbildung nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer 
Wiederholungsprüfung	abgeschlossen	wird.	2Im	Ein-
zelfall	kann	der	Ausbildende	dennoch	eine	Abschluss-
prämie	zahlen.

des	Ausbildungsentgelts	(§	8	Absatz	1),	das	den	Aus-
zubildenden für November zusteht.

(2)	 1Der	Anspruch	ermäßigt	sich	um	ein	Zwölftel	 für	
jeden	Kalendermonat,	 in	dem	Auszubildende	kei-
nen	Anspruch	auf	Ausbildungsentgelt	(§	8	Absatz	1),	
Fortzahlung	des	Entgelts	während	des	Erholungsur-
laubs	(§	9)	oder	im	Krankheitsfall	(§	13)	haben.	2Die 
Verminderung	unterbleibt	für	Kalendermonate,	für	
die	Auszubildende	wegen	Beschäftigungsverboten	
nach	§	3	Absatz	2	und	§	6	Absatz	1	Mutterschutz-
gesetz	kein	Ausbildungsentgelt	erhalten	haben.	3Die 
Verminderung	unterbleibt	ferner	für	Kalendermonate	
der	Inanspruchnahme	der	Elternzeit	nach	dem	Bun-
deselterngeld-	und	Elternzeitgesetz	bis	zum	Ende	des	
Kalenderjahres,	in	dem	das	Kind	geboren	ist.	4Vor-
aussetzung	ist,	das	am	Tag	vor	Antritt	der	Elternzeit	
Anspruch	auf	Entgelt	oder	auf	Zuschuss	zum	Mutter-
schaftsgeld bestanden hat.

(3)	 1Die	Jahressonderzahlung	wird	mit	dem	Ausbildungs-
entgelt für November ausgezahlt. 2Ein	Teilbetrag	der	
Jahressonderzahlung	kann	zu	einem	früheren	Zeit-
punkt	ausgezahlt	werden.

(4)	 1Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss 
an die Ausbildung von ihrem Ausbildenden in ein 
	Arbeitsverhältnis	 übernommen	 werden	 und	 am	
1. Dezember	noch	in	diesem	Arbeitsverhältnis	stehen,	
 erhalten zusammen mit der anteiligen Jahressonder-
zahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige 
Jahressonderzahlung aus dem Ausbildungsverhältnis. 
2Ist	die	Übernahme	im	Laufe	eines	Kalendermonats	
erfolgt,	wird	dieser	Kalendermonat	bei	der	antei	ligen	
Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis 
	berücksichtigt.

§	17	 
Betriebliche	Altersversorgung

1Die	Auszubildenden	haben	Anspruch	auf	eine	zusätzliche	
Alters-	und	Hinterbliebenenversorgung	unter	Eigenbetei-
ligung. 2Einzelheiten	bestimmt	der	Tarifvertrag	über	die	
betriebliche	Altersversorgung	der	Beschäftigten	des	öffent-
lichen	Dienstes	(Tarifvertrag	Altersversorgung	–	ATV)	in	
seiner	jeweils	geltenden	Fassung.

Protokollerklärung	zu	§	17:

§ 17 gilt nicht für Auszubildende der Freien und Hansestadt 
Hamburg.

§	18	 
Beendigung	des	Ausbildungsverhältnisses

(1)	 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Aus-
bildungszeit;	abweichende	gesetzliche	Regelungen	
bleiben unberührt. 2Im Falle des Nichtbestehens der 
Abschlussprüfung	verlängert	sich	das	Ausbildungs-
verhältnis auf Verlangen der Auszubildenden bis zur 
nächstmöglichen	Wiederholungsprüfung,	höchstens	
um ein Jahr.

(2)	 Können	Auszubildende	ohne	eigenes	Verschulden	die	
Abschlussprüfung	erst	nach	beendeter	Ausbildungs-
zeit	ablegen,	gilt	Absatz	1	Satz	2	entsprechend.

(3)	 Beabsichtigt	der	Ausbildende	keine	Übernahme	in	
ein Arbeitsverhältnis, hat er dies den Auszubilden-
den	drei	Monate	vor	dem	voraussichtlichen	Ende	der	
Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen.
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Anlage  
zu	§	23	Absatz	5	 

–		Ersetzte	Tarifverträge	–

1. Tarifvertrag über die Rechtsverhältnisse der 
zum	Forstwirt	Auszubildenden	(TVA-F)	vom	 
3.	September	1974

2. Tarifvertrag über die Rechtsverhältnisse der 
zum	Forstwirt	Auszubildenden	(TVA-F-O)	vom	 
12.	März	1991

3. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 23 vom 
14.	März	2003	für	die	zum	Forstwirt	Auszubil-
denden	(TVAV-F)

4. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 8 vom  
14.	März	2003	für	die	zum	Forstwirt	Auszubil-
denden	(TVAV-F-O)

5. Tarifvertrag über die Rechtsverhältnisse der 
zum	Forstwirt	Auszubildenden	vom	1.	August	
1985

6. Zweiter	Tarifvertrag	über	die	Ausbildungsver-
gütung	für	die	zum	Forstwirt	Auszubildenden	
vom 28. Juni 1976

7. Tarifvertrag	über	ein	Urlaubsgeld	für	die	zum	
Forstwirt	Auszubildenden	vom	6.	Dezember	
1982

8. Tarifvertrag	über	eine	Zuwendung	für	die	zum	
Forstwirt	Auszubildenden	vom	5.	September	
1975

9. Tarifvertrag	über	vermögenswirksame	Leistun-
gen	an	die	zum	Forstwirt	Auszubildenden	vom	
11. August 1975

(3)	 Die	Absätze	1	und	2	gelten	erstmals	für	Auszubilden-
de, die am 1. Januar 2009 in einem Ausbildungsver-
hältnis stehen.

§	21	 
Zeugnis

1Der	Ausbildende	hat	den	Auszubildenden	bei	Beendigung	
des	Berufsausbildungsverhältnisses	ein	Zeugnis	auszustel-
len. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und Ziel 
der	Berufsausbildung	sowie	über	die	erworbenen	Fertig-
keiten	und	Kenntnisse	der	Auszubildenden	enthalten.	3Auf 
deren Verlangen sind auch Angaben über Führung, Leis-
tung	und	besondere	fachliche	Fähigkeiten	aufzunehmen.

§	22	 
Ausschlussfrist

1Ansprüche	 aus	 dem	 Ausbildungsverhältnis	 verfallen,	
wenn	sie	nicht	innerhalb	einer	Ausschlussfrist	von	sechs	
Monaten	nach	Fälligkeit	von	den	Auszubildenden	oder	
vom	Ausbildenden	schriftlich	geltend	gemacht	werden.	
2Für	denselben	Sachverhalt	reicht	die	einmalige	Geltend-
machung	des	Anspruchs	auch	für	später	fällige	Leistungen	
aus.

§	23	 
Inkrafttreten,	Außerkrafttreten,	Laufzeit

(1)	 Dieser	Tarifvertrag	tritt	am	1.	Januar	2009	in	Kraft.

(1a)	 §	19	 tritt	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2016	außer	
Kraft.

(2)	 Dieser	 Tarifvertrag	 kann	mit	 einer	 Frist	 von	 drei	
	Monaten	 zum	 Schluss	 eines	 Kalenderhalbjahres	
schriftlich	gekündigt	werden.

(3)	 Abweichend	von	Absatz	2	kann	§	16	von	jeder	Tarif		
vertragspartei	auf	landesbezirklicher	Ebene	mit		einer	
Frist	 von	 drei	Monaten	 zum	 31.	 Dezember	 eines	
	Kalenderjahres	schriftlich	gekündigt	werden.

(4)	 Abweichend	von	Absatz	2	können	ferner	schriftlich	
gekündigt	werden

a)	 §	8	Absatz	1	mit	einer	Frist	von	einem	Monat	zum	
Schluss	eines	Kalendermonats,	frühestens	jedoch	
zum	31.	Dezember	2016;	eine	Kündigung	nach	
 Absatz 2 umfasst nicht den § 8 Absatz 1,

b)	§	20	mit	einer	Frist	von	drei	Monaten	zum	Schluss	
eines	Kalenderjahres.

(5)	 Dieser	Tarifvertrag	ersetzt	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	
2009 die in der Anlage aufgeführten Tarifverträge.

Berlin,	den	17.	Dezember	2008
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Anschlusstarifvertrag	 
für	Beschäftigte	in	forstwirtschaftlichen	Verwaltungen,	 

Einrichtungen	und	Betrieben	der	Länder

vom	1.	September	2015

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

dem dbb beamtenbund und tarifunion,  
vertreten	durch	den	Fachvorstand	Tarifpolitik,

andererseits

wird	Folgendes	vereinbart:

§	1

Die	 Tarifvertragsparteien	 schließen	 die	 nachfolgend	
 genannten Tarifverträge in der Fassung als Anschluss-
tarifverträge	ab,	in	der	sie	zwischen	der	Tarifgemeinschaft	
deutscher	Länder	(TdL)	und	der	Industriegewerkschaft	
Bauen-Agrar-Umwelt	(IG	BAU)	vereinbart	worden	sind;	
deren	Texte	sind	als	Anlagen	beigefügt:

1. Änderungstarifvertrag Nr. 6 zum Tarifvertrag zur 
	Regelung	der	Arbeitsbedingungen	von	Beschäftigten	
in	forstwirtschaftlichen	Verwaltungen,	Einrichtungen	
und	Betrieben	der	Länder	(TV-L-Forst)	vom	6.	Mai	2015,

2.	 Änderungstarifvertrag	Nr.	5	zum	Tarifvertrag	zur	Über-
leitung	der	Beschäftigten	der	Länder	aus	dem	Geltungs-
bereich	des	MTW	/	MTW-O	in	den	TV-Forst	und	zur	
Regelung	des	Übergangsrechts	(TVÜ-Forst)	vom	6.	Mai	
2015,

3. Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum Tarifvertrag für Aus-
zubildende	zum	Forstwirt	in	forstwirtschaftlichen	Ver-
waltungen,	Einrichtungen	und	Betrieben	der	Länder	
(TVA-L-Forst)	vom	6.	Mai	2015,

§	2

Dieser	Tarifvertrag	kann	mit	einer	Frist	von	einer	Woche	
zum	Monatsschluss	gekündigt	werden.	Die	in	§	1	Nrn.	1	
bis	3	genannten	Tarifverträge	treten	jeweils	außer	Kraft,	
wenn	das	materielle	Tarifrecht	gegenüber	einer	der	dort	
bezeichneten	vertragsschließenden	Parteien	außer	Kraft	
tritt.	In	beiden	Fällen	wird	die	Nachwirkung	gemäß	§	4	
Absatz 5 des Tarifvertragsgesetzes ausgeschlossen.

Berlin,	den	1.	September	2015



FMBl. Nr. 15/2015364

1.3 Sonstiges

1.3.1 1Mit	Rücksicht	auf	die	zwangsläufige	Mehrbe-
lastung	 der	 Kassen	 unmittelbar	 vor	 Abschluss	
des Haushaltsjahres sind Zahlungsanordnungen 
für	das	auslaufende	Haushaltsjahr	der	jeweiligen	
Kasse	frühzeitig	zuzuleiten,	und	zwar	möglichst	
vor	 dem	 16.	 Dezember,	 spätestens	 jedoch	 bis	 
21.  Dezember	 2015. 2Bei	 später	 eingehenden	
	Anordnungen	kann	nicht	sichergestellt	werden,	
dass	 sie	 noch	 zu	 Lasten	 der	Mittel	 des	 Haus-
haltsjahres	2015	ausgeführt	werden.	3Zahlungs-
anordnungen, die mittels Datenträger oder durch 
	Datenfernübertragung	ausgeführt	werden,	müssen	
einschließlich	des	Anordnungsprotokolls	spätes-
tens	am	21. Dezember	2015	vorliegen. 4Gleicher	
Termin	gilt	grundsätzlich	auch	für	die	Bereitstel-
lung der IHV-Anordnungsdaten.

1.3.2	 Verwahrungen	und	Vorschüsse	sind,	soweit	mög-
lich, noch vor Schluss des Haushaltsjahres abzu-
wickeln.

1.3.3 1Besoldungs-,	Versorgungs-	und	ähnliche	Aus-
gaben für einen nach dem 31. Dezember 2015 
liegenden Zeitraum, die vor dem 1. Januar 2016 
geleistet	werden,	sind	in	Übereinstimmung	mit	
der Veranschlagung im Haushalt zunächst vor-
schussweise	zu	buchen.	2Im Januar 2016 sind diese 
Haushaltsausgaben in die Sachbücher des neuen 
Haushaltsjahres zu übernehmen.

1.4 Buchungen	nach	Abschluss	des	Haushaltsjahres	
(Auslaufperiode)

1.4.1 1Für den Abschluss der Sachbücher der obersten 
Staatsbehörden	bei	der	Staatsoberkasse	Bayern	
in	Landshut	wird	der	19.	Januar	2016 festgelegt. 
2In	unabweisbaren	Einzelfällen	können	die	obers-
ten	Staatsbehörden daher abschließende, für den 
Haushaltsabschluss bedeutsame Ausgaben, noch 
bis	 längstens 19.	 Januar	 2016	 aus	Mitteln	des	
Haushaltsjahres 2015 leisten. 3Die Zahlungs-
anordnungen müssen hierfür am 15.	Januar	2016 
bis	spätestens	Dienstschluss	vorliegen.	4Buchun-
gen nachgeordneter	Behörden müssen von der 
obersten	Dienstbehörde	gebilligt	werden.	

1.4.2 1Wegen	 der	 Zuordnung	 von	 Zahlungen	 zum	
richtigen	Haushaltsjahr	wird	auf	Art.	72	BayHO	
verwiesen.	2Demnach gilt grundsätzlich das Fäl-
ligkeitsprinzip	und	nicht	der	Umstand,	wann	die	
abzugeltende	Gegenleistung	erbracht	wurde	oder	
erbracht	werden	wird.	3Zahlungen, die im abge-
laufenen Haushaltsjahr fällig	waren, sind des-
halb	grundsätzlich	noch	in	der	Auslaufperiode	zu	 
buchen. 4Zur Vermeidung von zusätzlicher 
	Arbeitsbelastung	bei	der	Staatsoberkasse	Bayern	in	
Landshut soll aber auf die schriftliche Anordnung 
von im alten Haushaltsjahr fälligen Zahlungen 
unter	2.500	Euro	verzichtet	werden.	5Für Anord-
nungen über ein maschinelles Verfahren gilt diese 
Bagatellgrenze	nicht.

1.4.3	 Für	alle	in	den	Sonderprogrammen	des	Einzelplans	
13	(Kap.	13	07,	13	08,	13	12,	13	14,	13	15,	13	30,	13	
31,	13	40,	13	41	und	13	44)	veranschlagten	Maß-
nahmen	sind	Buchungen	nach	dem	31.	Dezember	

6323-F

Jahresabschluss	und	Rechnungslegung	 
für	das	Haushaltsjahr	2015	

Bekanntmachung	 
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	 

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	23.	Oktober	2015,	Az.	17	-	H	3025	-	1/5

1.	 Jahresabschluss
Gemäß	Art.	76	Abs.	1	der	Haushaltsordnung	des	
Freistaates	Bayern	–	Bayerische	Haushaltsordnung	
–	BayHO	–	(BayRS	630-1-F),	die	zuletzt	durch	§	1	
Nr.	348	der	Verordnung	vom	22.	Juli	2014	(GVBl.	
S.	286)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	
Nr.	25.1.1	zu	Art.	71	BayHO	der	Bekanntmachung	
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen	
zu	den	Verwaltungsvorschriften	zur	Bayerischen	
Haushaltsordnung	(VV-BayHO)	vom	5.	Juli	1973	
(FMBl.	S.	259),	die	zuletzt	durch	Bekanntmachung	
vom	24.	Oktober	2013	(FMBl.	S.	314)	geändert	wor-
den	ist,	wird	Folgendes	bestimmt:

1.1 Abschlusstage

1.1.1	 Die	Kassenbücher	des	Freistaates	Bayern	für	das	
Haushaltsjahr	2015	sind	von	den	Kassen	am

30.	Dezember	2015

abzuschließen.

1.1.2 Das Staatsministerium der Finanzen, für Landes-
entwicklung	und	Heimat	(im	Folgenden:	Finanz-
ministerium)	 kann	 bei	 bestimmten	 Haushalts-
stellen,	soweit	es	für	den	Abgleich	mit	anteiligen	
Bundesmitteln	 oder	 die	 Erstellung	 des	 Jahres-
abschlusses	durch	den	Bund	erforderlich	ist,	auf	
Antrag der Ressorts einen früheren Abschlusster-
min festlegen.

1.1.3	 Die	Staatshauptkasse	erhält	für	den	Abschluss	ihrer	
Bücher	eine	gesonderte	schriftliche	Mitteilung.

1.2 Vorlage	der	Abschlussnachweisungen

1.2.1	 Die	 Abschlussnachweisungen	 für	 den	 Monat	
	Dezember	 2015	 sind	 von	 der	 Staatsoberkasse	
	Bayern	 in	Landshut	und	der	Landesjustizkasse	
Bamberg	spätestens	bis	5.	Januar	2016 vorzulegen.

1.2.2	 Um	sicherzustellen,	dass	alle	Rechnungsunter-
lagen	übereinstimmen,	haben	die	Kassenleiter	und	
Leiter	des	Aufgabengebietes	Buchführung	sowie	
die	Kassenaufsichtsbeamten	die	im	Muster	19	zu	
Art. 71	BayHO	vorgesehene	Bescheinigung	in	der	
Abschlussnachweisung	für	Dezember	2015	abzu-
geben.

1.2.3 1Die	Abschlussnachweisungen	sind	in	jedem	Fall	
so	rechtzeitig	per	E-Mail	zu	übermitteln,	dass	sie	
zu dem vorgenannten Termin ausnahmslos bei der 
Staatshauptkasse	 vorliegen.	 2Die	Originale	der	
Abschlussnachweisungen	sind	auf	dem	Postweg	
unverzüglich zu übersenden. 3Die	Übertragungs-
dateien	müssen	spätestens	zu	dem	oben	genann-
ten Termin für den Abruf durch das Landesamt für 
	Finanzen	–	Dienststelle	München	–	bereitstehen.

Ausführung des Haushalts – Rechnungslegung –
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auf	Abruf	durch	den	Obersten	Rechnungshof	oder	
die	Rechnungsprüfungsämter	bereitzuhalten.

2.1.2 1Die	Finanzkassen	haben	eine	Titelübersicht	in	
der	Form	der	KAJ	(Zusammenstellung	der	Zah-
lungen	für	die	Monate	Januar	bis	Dezember	2015)	
als	Nachweis	 für	 die	Gesamtrechnung	 zusam-
men	mit	der	Abschlussnachweisung	für	den	Mo-
nat Dezember bis	spätestens	4.	Januar	2016 der 
Staatsoberkasse	Bayern	in	Landshut	als	Datei	zu	
übersenden. 2Die	Staatshauptkasse	hat	die	Zent-
ralrechnung samt Anhang und Zusammenstellung 
(VV	Nr. 8.3.4	zu	Art.	80	BayHO)	bis	spätestens	
10. Juni	2016	dem	Obersten	Rechnungshof	elek-
tronisch zu übersenden.

2.2 Übersichten	für	die	Sondervermögen	und	Rück-
lagen
Die	 Staatsoberkasse	 Bayern	 in	 Landshut	 über-
sendet	die	Übersichten	für	die	Sondervermögen	
und	Rücklagen	bis	spätestens	5.	Februar	2016 der 
Staatshauptkasse.

2.3 Plan	über	die	Verwendung	der	aus	dem	abgelaufe-
nen Haushaltsjahr zu übertragenden Ausgabereste, 
Nachweisungen	über	Inanspruchnahme	von	Ver-
pflichtungsermächtigungen	und	über	eingegan-
gene	Verpflichtungen	und	Nachweisungen	der	
Verstärkungen	im	Hochbau

2.3.1 1Die nach Nr. 2.2 RlR zu übersendenden Pläne, die 
Nachweisungen	nach	den	Mustern	4a	und	4b	zu	
Art.	34	BayHO	und	die	Anlagen	V/3	und	VII/1	sind	
dem Finanzministerium bis	spätestens	16.	Februar	
2016 zuzuleiten. 2Dabei ist darauf zu achten, dass 
die	Nachweisungen	nach	Muster	4a	und	4b	zu	
Art. 34	BayHO	einzelplanweise	getrennt	verfasst	
werden.	3Die	Nachweisungen	über	die	Inanspruch-
nahme	der	Verpflichtungsermächtigungen	sind	
sorgfältig und vollständig zu erstellen. 4Gegebe-
nenfalls ist Fehlanzeige zu erstatten.

2.3.2 1Bei	der	Übertragung	von	Ausgaberesten	ist	im	
Hinblick	auf	die	Bestimmung	im	Art.	45	Abs.	3	
BayHO	ein	äußerst	strenger	Maßstab	anzulegen.	
2Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
die übertragenen Ausgabereste in den letzten Jah-
ren deutlich angestiegen sind.

2.3.3 1Übertragbare	 Ausgabemittel,	 die	 für	 den	 ur-
sprünglichen	Zweck	nicht	mehr	benötigt	werden,	
sind bereits bei der Aufstellung der Pläne über die 
Verwendung	der	zu	übertragenden	Ausgabereste	
konsequent	in	Abgang	zu	stellen.	2Dabei ist auch zu 
beachten,	dass	Ausgabereste	gemäß	Art.	45	Abs. 2	
Satz	1	BayHO	grundsätzlich	nur	bis	zum	Ende	
des	auf	die	Bewilligung	folgenden	zweitnächsten	
Haushaltsjahres verfügbar bleiben. 3Ferner ist die 
Bildung	von	Ausgaberesten	insoweit	unzulässig,	
als	diese	auf	der	gleichzeitigen	Inanspruchnahme	
von	(Personal-)Verstärkungsmitteln	beruhen;	die	
Sonderregelungen für budgetierte Ansätze bleiben 
unberührt.

2.4 Über-	und	außerplanmäßige	Ausgabemittel	oder	
Verpflichtungsermächtigungen
1Anträge	 auf	 über-	 und	 außerplanmäßige	Aus-
gabemittel	oder	Verpflichtungsermächtigungen	
sind	gemäß	VV	2.3.1	zu	Art.	37	BayHO	zu	stellen,	

2015 nicht mehr zulässig, da diese Ausgaben in 
der	Auslaufperiode	durch	entsprechende	Gegen-
buchungen	 (Entnahmen)	 aus	 Sondervermögen	
abzugleichen sind.

1.4.4 1Vorstehende Regelung gilt nicht für abschließende 
Buchungen	des	Einzelplans	13	(einschließlich	Son-
dervermögen	hierzu),	soweit	das	Finanzministeri-
um oder das Landesamt für Finanzen – Dienststelle 
München/Staatsschuldenverwaltung	–	anordnende	
Stelle ist. 2Wegen	des	Abschlusses	hierfür	ergeht	
gesonderte	schriftliche	Mitteilung.

1.4.5	 In	Ergänzung	der	VV	Nr.	27	zu	Art.	71	BayHO	gilt	
für	Buchungen	bei	unrichtigen	Titeln,	die	in	der	
Staatsoberkasse	Bayern	 in	Landshut	nach	dem	
	Jahresabschluss	festgestellt	werden,	Folgendes:

1.4.5.1 1Beruht	der	Fehler	auf	einer	unrichtigen	Kassen-
anordnung, so hat die anordnende Dienststelle 
bis	spätestens	zum	oben	genannten	Termin	eine	
	Berichtigung	über	die	zuständige	oberste	Staats-
behörde	zu	veranlassen.	2Hält diese eine Änderung 
für	notwendig,	erstellt	sie	in	eigener	Zuständigkeit	
eine	entsprechende	Kassenanordnung	und	sen-
det	diese	direkt	an	die	Staatsoberkasse	Bayern	in	
Landshut.

1.4.5.2 1Beruht	der	Fehler	auf	einem	Versehen	der	Staats-
oberkasse	 Bayern	 in	 Landshut,	 so	 kann	 eine	
	Berichtigung	bei	der	Staatshauptkasse	bis	spätes-
tens	zum	oben	genannten	Termin	beantragt	wer-
den. 2Nach	Zustimmung	der	Staatshauptkasse,	die	
Rücksprache	mit	dem	für	den	jeweiligen	Einzel-
plan	zuständigen	Ressorts	hält,	hat	die	Staatsober-
kasse	Bayern	in	Landshut	einen	kasseninternen	
Auftrag zu fertigen.

1.4.5.3	 In	 beiden	 Fällen	 ist	 von	 der	 Berichtigung	 von	
	Bagatellfällen	–	soweit	die	Beeinträchtigung	im	
neuen Haushaltsjahr nicht fortbesteht – grundsätz-
lich abzusehen.

1.5 Bundesmittel

Bei	der	Bewirtschaftung	von	Bundesmitteln	sind	
die	entsprechenden	Bestimmungen	des	Bundes	
zum	Jahresabschluss	zu	beachten	(vgl.	insbeson-
dere	Jahresabschlussrundschreiben	vom	10. Sep-
tember	2015	–	Gz.	II	A	2	-	H	2202/15/10001;	ver-
öffentlicht	im	Internet	unter	http://kkr.bund.de;	
Untermenü:	Rechnungslegung_Jährliche	Rund-
schreiben	zur	Rechnungslegung).	

2.	 Rechnungslegung	 über	 die	 Einnahmen	 und	
	Ausgaben	des	Freistaates	Bayern
Ergänzend	zu	der	Bekanntmachung	des	Bayeri-
schen Staatsministeriums der Finanzen zur Neu-
fassung der Richtlinien zur Rechnungslegung 
über	Einnahmen	und	Ausgaben	des	Freistaates	
Bayern	(Rechnungslegungsrichtlinien	–	RlR)	vom	
3.	März	2006	(FMBl.	S.	43,	StAnz.	Nr.	10)	wird	für	
die Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2015 
gemäß	Art.	80	Abs.	2,	Art.	81	und	85	BayHO	sowie	
der	VV	Nr.	12.1	zu	Art.	80	BayHO	im	Einverneh-
men	mit	dem	Obersten	Rechnungshof	Folgendes	
bestimmt:

2.1 Einzelrechnungen	und	Gesamtrechnung

2.1.1	 Die	Einzelrechnungen	sind	von	der	Landesjustiz-
kasse	Bamberg	ab	5.	Januar	2016, von der Staats-
oberkasse	Bayern	in	Landshut	ab	29.	Januar	2016 
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bevor	eine	Maßnahme	eingeleitet	oder	eine	Zusage	
gemacht	wird,	die	zu	einer	über-	oder	außerplan-
mäßigen Ausgabe führt. 2Soweit	in	Einzelfällen	
aufgrund von Inaussichtstellungen Ausgabemittel 
verausgabt	worden	sind,	müssen	die	Anträge	dem	
Finanzministerium bis	 spätestens	 16.	 Februar	
2016	vorgelegt	werden,	da	sonst	eine	ordnungsge-
mäße	Mitteilung	an	den	Landtag	gemäß	Art.	37	
Abs.	4	BayHO	und	Art.	38	Abs.	1	Satz	2	BayHO	
nicht	sichergestellt	werden	kann.	3Insbesondere 
für	Mehrausgaben	von	50.000	Euro	und	darüber	
sollten	die	formellen	Anträge	möglichst	noch	im	
Januar 2016 eingehen. 

2.5 Anlagen	der	obersten	Staatsbehörden	zu	den	Bei-
trägen zur Haushaltsrechnung

2.5.1 1Um	die	Haushaltsrechnung	rechtzeitig	fertigstel-
len	zu	können,	ist	die	Einhaltung	des	in	Nr.	3.2	
RlR	 festgelegten	Termins	 für	die	Übersendung	
der	Beiträge	zur	Haushaltsrechnung	–	jeweils	ers-
ter	Arbeitstag	im	August	–	unbedingt	notwendig.	
2Eine	 Fristverlängerung	 ist	 nur	 in	 dringenden	
Ausnahmefällen	nach	Absprache	mit	dem	Finanz-
ministerium	möglich.	

2.5.2	 Anlage	II	–	Nachweisung	über	die	Einnahmen	und	
Ausgaben	sowie	über	den	Bestand	an	Sonderver-
mögen
1Für die gemäß Nr. 4.2.2 RlR zu erstellende An-
lage II	wird	ergänzend	bestimmt,	dass	alle	staat-
lichen,	rechtlich	unselbständigen	Sondervermö-
gen	aufzunehmen	sind,	die	in	den	entsprechenden	
Anlagen	bzw.	Erläuterungen	der	Einzelpläne	des	
Haushaltsplans	 enthalten	 sind.	 2Dies gilt auch 
soweit	staatliches	Sondervermögen	von	rechtlich	
selbständigen	Körperschaftshaushalten	wie	Uni-
versitäten	usw.	verwaltet	wird.	3Zum staatlichen 
Sondervermögen	gehören	auch	die	nicht	rechts-
fähigen,	staatlich	verwalteten	Stiftungen.	

2.5.3 Neben den in den Nrn. 4.2.1 bis 4.2.4 und 4.2.6 RlR 
bezeichneten	Anlagen	zu	den	Beiträgen	zur	Haus-
haltsrechnung sind gemäß Nr. 4.2.5 RlR zur Haus-
haltsrechnung 2015 folgende Anlagen zu  erstellen:

2.5.4	 Anlage	V/1	 –	Nachweisung	 aller	 Ausgaben	 zu	
Lasten	von	veranschlagten	Verstärkungsmitteln,	
	soweit	nicht	unter	nachfolgenden	Nrn.	2.5.5	bis	
2.5.11 erfasst.

Soweit	budgetierte	Ansätze	verstärkt	worden	sind,	
muss	der	Nachweis	der	Verstärkung	zumindest	
budgetweise	nachzuvollziehen	sein.	Das	heißt	es	
reicht	aus,	wenn	statt	des	Titels	der	verstärkt	wur-
de,	nur	„Budget“	in	die	Kopfzeile	eingetragen	wird.

2.5.5	 Anlage	V/2	–	Nachweisung	von	Ausgaben	zu	Las-
ten	der	Verstärkungsmittel	für	sächliche	Verwal-
tungsausgaben	(Titel	548	..)	in	den	Sammelkapiteln	
der	Einzelpläne.

2.5.6	 Anlage	V/3	–	Nachweisung	der	Ausgaben	zu	Lasten	
der	bei	einem	Ressort	für	andere	Einzelpläne	ver-
anschlagten	Verstärkungsmittel	(auch	Kap.	13 03	
Titel	461	01	und	529	03).	
1Die	Nachweisung	ist	sowohl	von	dem	Ressort,	
bei	dem	die	Mittel	veranschlagt	sind,	als	auch	von	
dem	Ressort,	das	den	rechnungsmäßigen	Nachweis	
führt, zu erstellen. 2Die	nachzuweisenden	Ver-

stärkungen	sind	einzelplanweise	zu	summieren.	
3Durch	gegenseitige	Übersendung	der	Nachwei-
sung	an	das	jeweils	betroffene	Ressort	vor	Erstel-
lung	der	Restelisten	soll	sichergestellt	werden,	dass	
bei	der	Aufstellung	der	Haushaltsrechnung	keine	
diesbezüglichen	Differenzen	 auftreten	 können.	
4Gemeinsam	bewirtschaftete	und	verstärkungs-
fähige	Personalausgaben	können	nach	Maßgabe	
des	Haushaltsvermerks	bei	Kap.	13	03	Tit.	461	01	
nur	verstärkt	werden,	soweit	sie	nicht	innerhalb	
des	jeweiligen	Einzelplans	ausgeglichen	werden	
können.	 5Sofern nach dem Abgleich noch Ver-
stärkungsmittel	aus	Kap.	13	03	Tit.	461	01	benö-
tigt	werden,	sind	diese	beim	Finanzministerium	
 unverzüglich	nach	Ablauf	des	Jahres zu beantra-
gen. 5Diesbezüglich	zugewiesene	Mittel	sind	in	der	
Anlage	V/3	nachzuweisen.

2.5.7	 Anlage	VI/1	–	Nachweisung	der	Einsparungen	
	zugunsten	von	Minderausgaben	insbesondere	in	
den	Sammelkapiteln	der	jeweiligen	Einzelpläne.

2.5.8	 Anlage	VI/2	–	Nachweisung	der	Einsparungen	
	zugunsten	der	bei	Kap.	13	03	Tit.	972	04	veran-
schlagten	Globalen	Minderausgabe	zum	Haus-
haltsabgleich 2015 

2.5.9	 Anlage	VII/1	–	Nachweisung	über	die	bei	einzelnen	
Titeln	der	Anlage	S	(Staatlicher	Hochbau)	vorge-
nommene	Verstärkung	gemäß	Nr.	1.3	DBestHG	
2015/2016. 
1Diese Anlage ist maschinell aus dem Integrier-
ten	Haushalts-	und	Kassenverfahren	(IHV)	–	Ver-
fahrenskomponente	 Restebearbeitung/Auskunft	
– abrufbar. 2Die	nach	Nr.	1.3	DBestHG	2015/2016	
zulässigen	Verstärkungen	von	einzelnen	Hochbau-
titeln	werden	in	der	Weise	in	den	Zentralrechnun-
gen	dargestellt,	dass	bei	dem	verstärkten	Ansatz	
Mehrausgaben,	 die	 jedoch	 nicht	 als	 überplan-
mäßige	 Ausgaben	 behandelt	 werden,	 nach-
gewiesen	werden.	3Bei	den	Ansätzen,	bei	denen	
die	entsprechenden	Einsparungen	zu	erbringen	
sind,	werden	Minderausgaben	in	entsprechender	
Höhe	ausgewiesen.

2.5.10	 Anlage	VIII	–	Budgetabschlüsse
Diese Anlage ist maschinell aus dem IHV – Ver-
fahrenskomponente	 Restebearbeitung/Auskunft	
– abrufbar.

2.5.11	 Anlage	IX	–	Nachweisung	der	Mehrausgaben	eines	
Budgets	nach	Nr.	12.9	DBestHG
1In	der	Anlage	IX	sind	die	Mehrausgaben	eines	
Budgets	nach	Nr.	12.9	DBestHG	2015/2016	nach-
zuweisen,	die	aus	Einsparungen	bzw.	Mehrein-
nahmen	geleistet	werden,	wenn	sie	einen	Betrag	
von	500.000	Euro	übersteigen.	2Bei	der	Berech-
nung	der	Mehrausgaben	sind	Ausgabereste	nicht	
zu	 berücksichtigen.	 3Mehrausgaben	 aufgrund	
eines	expliziten	Deckungs-	oder	Koppelungsver-
merks	bleiben	außer	Betracht.

3.	 Schlussbestimmungen
Diese	Bekanntmachung	 tritt	mit	Wirkung	 vom	
1. Januar	2015	in	Kraft;	sie	tritt	mit	Ablauf	des	
31. Dezember	2016	außer	Kraft.

L a z i k	  
Ministerialdirektor
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Durchführung	der	Qualifikationsprüfung	2016	 
für	den	Einstieg	in	der	 

dritten	Qualifikationsebene	der	 
Fachlaufbahn	Verwaltung	und	Finanzen	 

Schwerpunkt	Steuer	

Bekanntmachung	 
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	 

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	20.	Oktober	2015,	Az.	26	-	P	3534	-	3/3

In der Zeit vom 1.	bis	8.	Juli	2016	findet	der	schriftliche	
Teil	der	Qualifikationsprüfung	2016	für	den	Einstieg	in	der	
dritten	Qualifikationsebene	der	Fachlaufbahn	Verwaltung	
und	Finanzen	Schwerpunkt	Steuer	für	die	Steuerinspek-
toranwärter	und	Steuerinspektoranwärterinnen	2013	und	
für	Beamte	und	Beamtinnen	in	der	Ausbildungsqualifizie-
rung	für	die	dritte	Qualifikationsebene	statt,	die	im	Herbst	
2013 mit der Ausbildung begonnen haben.

Die	Wiederholungsprüfung	(schriftlicher	Teil)	für	die	Prü-
fungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen, die die 
Qualifikationsprüfung	2016	für	den	Einstieg	in	der	dritten	
Qualifikationsebene	der	Fachlaufbahn	Verwaltung	und	
Finanzen	Schwerpunkt	Steuer	erstmals	nicht	bestehen,	
findet	voraussichtlich	in	der	Zeit	vom	30.	September	bis	
10.	Oktober	2016 statt.

Für	die	Prüfungen	gelten	die	Bestimmungen	des	Vierten	
Teils	(§§	33	bis	49)	der	Steuerbeamtenausbildungs-	und	
-prüfungsordnung	(StBAPO)	in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	29.	Oktober	1996	 (BGBl.	 I	S.	1581),	die	
 zuletzt durch Art. 5 der Verordnung vom 22. Dezember 
2014	(BGBl.	I	S.	2392)	geändert	worden	ist.	

Anträge	auf	Nachteilsausgleich	gemäß	§	35	Abs.	3	StBAPO	 
sind bis zum 4.	März	2016	auf	dem	Dienstweg	beim	Vorsit-
zenden	bzw.	bei	der	Vorsitzenden	des	Prüfungsausschus-
ses	vorzulegen.	Später	eingehende	Anträge	können	nur	in	
	begründeten	Einzelfällen	berücksichtigt	werden.

L a z i k	  
Ministerialdirektor

Durchführung	der	Qualifikationsprüfung	2016	 
für	den	Einstieg	in	der	 

zweiten	Qualifikationsebene	der	 
Fachlaufbahn	Verwaltung	und	Finanzen	 

Schwerpunkt	Steuer	

Bekanntmachung	 
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	 

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	20.	Oktober	2015,	Az.	26	-	P	3533	-	3/4

In der Zeit vom 15.	bis	25.	April	2016	findet	der	schrift-
liche	Teil	der	Qualifikationsprüfung	für	den	Einstieg	in	
der	zweiten	Qualifikationsebene	der	Fachlaufbahn	Ver-
waltung	und	Finanzen	Schwerpunkt	Steuer	2016	für	die	
Steuersekretäranwärter	und	Steuersekretäranwärterinnen	
2014	und	für	Beamte	und	Beamtinnen	in	der	Ausbildungs-
qualifizierung	für	die	zweite	Qualifikationsebene	statt,	die	
im Herbst 2014 mit der Ausbildung dazu begonnen haben.

Sofern	die	Durchführung	einer	Wiederholungsprüfung	
erforderlich	werden	sollte,	wird	sie	voraussichtlich	in	der	
Zeit vom 7.	bis	17.	Oktober	2016 abgehalten.

Für	die	Prüfungen	gelten	die	Bestimmungen	des	Vierten	
Teils	(§§	33	bis	49)	der	Steuerbeamtenausbildungs-	und	
-prüfungsordnung	(StBAPO)	in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	29.	Oktober	1996	(BGBl.	I	S.	1581),	die	zu-
letzt durch Art. 5 der Verordnung vom 22. Dezember 2014 
(BGBl.	I	S.	2392)	geändert	worden	ist.	

Zur	Durchführung	der	§§	33	ff.	StBAPO	wird	für	die	Qua-
lifikationsprüfung	2016	für	den	Einstieg	in	der	zweiten	
Qualifikationsebene	der	Fachlaufbahn	Verwaltung	und	
Finanzen	Schwerpunkt	Steuer	Folgendes	bestimmt:

Als	fünftes	Prüfungsgebiet	(§	38	Abs.	1	Nr.	1	Buchst.	e	
StBAPO)	ist	eine	Aufgabe	aus	dem	Bereich	Staats-	und	
Verwaltungskunde	in	Verbindung	mit	Fragen	der	Daten-
verarbeitung zu bearbeiten.

Das	Fach	Körperschaftsteuer	wird	im	Rahmen	der	Aufgabe	
„Steuern	vom	Einkommen	und	Ertrag“	gemäß	§	38	Abs.	1	
Nr.	1	Buchst.	b	StBAPO	mitgeprüft.

Anträge	auf	Nachteilsausgleich	gemäß	§	35	Abs.	3	StBAPO	
sind bis zum 20.	Januar	2016	auf	dem	Dienstweg	beim	
Vorsitzenden	bzw.	bei	der	Vorsitzenden	des	Prüfungs-
ausschusses vorzulegen. Nach diesem Termin eingehen-
de	Anträge	können	nur	in	begründeten	Ausnahmefällen	
	berücksichtigt	werden.

L a z i k	  
Ministerialdirektor

Ausbildungs- und Prüfungswesen 
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Durchführung	der	Zwischenprüfung	2016	 
in	der	Fachlaufbahn	Verwaltung	und	Finanzen	 

Schwerpunkt	Staatsfinanz

Bekanntmachung	 
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	 

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	20.	Oktober	2015,	Az.	26	-	P	3532	-	2/3

In der Zeit vom 15.	bis	22.	April	2016	findet	die	Zwischen-
prüfung	für	die	Regierungsinspektoranwärter	und	Regie-
rungsinspektoranwärterinnen	2015	und	für	Beamte	und	
Beamtinnen	in	der	Ausbildungsqualifizierung	für	die	dritte	
Qualifikationsebene	statt,	die	im	Herbst	2015	mit	der	Aus-
bildung dazu begonnen haben.

Sofern	die	Durchführung	einer	Wiederholungsprüfung	
erforderlich	werden	sollte,	wird	sie	voraussichtlich	in	der	
Zeit vom 8.	bis	15.	Juli	2016 abgehalten.

Für	die	Prüfungen	gelten	die	Bestimmungen	des	Vierten	
Abschnitts	der	Verordnung	über	den	fachlichen	Schwer-
punkt	Staatsfinanz	(FachV-StF)	vom	15.	November	2011	
(GVBI.	S.	579,	BayRS	2038-3-5-6-F),	die	durch	§	1	Nr.	134	
der	Verordnung	vom	22.	Juli	2014	(GVBl.	S.	286)	geän-
dert	worden	ist,	sowie	der	Allgemeinen	Prüfungsordnung	
(APO)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	14.	Fe-
bruar	1984	(GVBl.	S.	76,	BayRS	2030-2-10-F),	die	zuletzt	
durch	§	1	der	Verordnung	vom	17.	April	2013	(GVBl.	S.	222)	
geändert	worden	ist.

Zur	Durchführung	der	§§	24	ff.	FachV-StF	wird	für	die	
	Zwischenprüfung	2016	Folgendes	bestimmt:

Schriftliche	Arbeiten	sind	in	den	Fächern	bzw.	Teilgebieten

–	 	Staatsrecht,	Allgemeines	Verwaltungsrecht	einschließ-
lich	 Verwaltungsverfahrensrecht	 und	 Allgemeines	
	Beamtenrecht,

–	 Versorgungsrecht	und	Besoldungsrecht,

– Privatrecht,

– Arbeitsrecht, 

–	 Wirtschaftswissenschaften

zu	fertigen	(§	31	Abs.	1	Nr.	2	FachV-StF).

Anträge	auf	Nachteilsausgleich	sind	spätestens	bis	zum	
12. Februar	2016	auf	dem	Dienstweg	beim	Vorsitzenden	
bzw.	bei	der	Vorsitzenden	des	Prüfungsausschusses	vorzu-
legen.	Später	eingehende	Anträge	können	nur	in	begrün-
deten	Einzelfällen	berücksichtigt	werden.

L a z i k	  
Ministerialdirektor
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